
VB. RESOLUTIONEN AtlFGRUND DER BERICHTE DFS l1lNn'EN AUSSCIIVSSES1 

OBERSICHT 

_ llIrI 

4!IJ19 -"'_filrdleAtdle!JrmadorAnspbm""'dor_~ 

»mnJntlon A (A/49W13) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_ B (AI49I673IAdd.l) •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 

49/20 PI 'Ii'''8dortJe!. ",",,1 • ,dor __ filrU ...... UDd_UDddor 
JIIIfsmIssIon dor _ ~ filr _ (A/491fi81) ••••••••••••••••••••• 

49/216 Flus" I UiltiundgepOfteR I , 8 J "tlfIssesowie8eddllBcJesRMaderR I ... 
p:IIfor (4911104) 

__ A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rosa!_ B ......•••••••••.............•...•..•..•...•.••.•••••••.••••• 
R_JntIon C ........................................................... . 

)lesnlnrion D .........•....................•...................•......... 
R_B ........................................................... . 

49/217 RN", ""wwf des Pmwu"'''",""",,"UspJans filr den ZlRijaI!r n ..... 1996-1997 
(A/49/II2O) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

49/218 J!udaOIdgo ~ filr den Z....... '! ",,111 1_1991 (AI49I807) ••••••• 
49/219 ~ bn 7nsemmert'mg mit doru p,,,,, ""....,...",.". filr den Zaei , , • 

1994-1995 (AI49J822) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

49I.Z2O p,ogo""''' !nmsbahspFgn filr denZweijuF, 'M"", 1994-1995 (AI49/822) 
A. _~filrdenZlRijal!r '1 .. " .. 1994-1995 .......... . 

B. _m", ... "...... h!lJ8I'filrdeaZloeijuh t "!!I" 1994-1995 ...... . 
c. l'lu&uzIaaas dor ~ filrdauJabr 1995 ..................... . 

491211 _ ... pFmaas (A/49/805) 

pesghnlnn A ....•...•....•••.•••••.•.....•..••••..........•••••••..••••• 
]teso1ntfon B .............................................•............•. 
»mnJntlon c ........................................................... . 
ResnIntfon D ............... : ..................................•....••..• 

491222 -"'''''''.''""'1 (Af49i802) ........................................... . 

491223 0 '"8ri''''' SyI!Iem dor _ NaIk1aon: _ dor Ku",,' • filr dea ..... 
_~ DFmst(A/49I772) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4912Z4 Pens\onssysIem dor __ (1II49fI7'S) •••••••••••••••••••••••••••••• 

49/225 FhaizlaWii der ßenbacJ·'Nbupps der VinIDtmt Nada:al fIIr die 1\un * "RoI •• " .. 
(A/49n",Add.l) ••••••••• '" ••••••••• '" •••••••••••••••••••••••••••••• 

491.!26 l'lu&uzIaaas dor __ dor_ ~ In l.IJIanIla (A/491I11) ••••••••• 

49fJ27 l'lu&uzIaaasdor_ .. , Mt! , dor_~filrAqoFanW4911I6) •• 
49J218 l'lu&uzIaaasderSo:butm ..... dor __ W49I756IAdd.l) ••••••••••••• 

49/229 l'lu&uzIaaas dor ()pen!dou dor _ ~ In SomaFFa D (AI49I757/Add.I) ••••• 

491230 l'lu&uzIaaas dor l'riedouiIIuppMl dor _ ~ In Z"..... (A/49i8I5l ••••••••• 
49/231 l'lu&uzIaaas dor ......... ,Ie,udssIun dor _ ~ In 0earsf0II (A/II9/I98) •••• 

491232 FiuauzIeruus dor B • 11 .. "" ... "", dor __ In LIborIa (A/49II12) •••••• 

49J233 VilI:waI!uIqpI-UDd ....... 1 I I ""Aspebodorl'luwuleNugdorFl'" ..... ....,..".. 
_ dor _ NadwIou W49I1I03IAdd.1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

- -
112 2t. NoieaIboo: 1994 
112 23. "".,..".1994 

127UDdI30 2t. Nowm1Iet 1994 

104 23.0 '.l9M 
104 23. "".,..".1994 

104 23. "".,..".1994 

104 23.0 « ,19M 
104 23.0 '.I9M 

lOS 23.0 '.I9M 
W 23. "".,..".1994 

107 23.D • .. I9M 

107 23.0 • 1994 

107 23.0 '. 1994 
107 23. "".,..". 1994 

111 23.0 '.1994 
111 23. "".,..".1994 

111 23. "".,..".1994 

111 23. "".,..".1994 

113 23.0 '-19M 

114 23. "".,..".1994 

115 23.0 I'al9M 

1160) 23. "".,..".1994 

116/1) 23. "".,..".1994 

111 23.0 '.I9M 
12Z 23. "".,..".1994 

123 23. "".,..".1994 

125 23. Dwmher 1994 
126 23.D -.. 1994 
129 21 Dwmher 1994 

132<1) 23. Dwmher 1994 

... 
298 
298 

301 

302 
304 
304 
!OS 
!OS 

!OS 
306 

306 

30JI 
311 
311 

312 
312 
314 
314 

3lS 

318 
323 

32t 
330 
332 
334 
335 
337 
339 
340 

3ft 



Gemral'OiMiilllllmqj-Nemnmdilalzlple TßIIDIIII 

49119. Belbdl9"abeDefilr die Auftefbmg der AusgabenIast 
der V61ehden NatIonen 

A 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf Ziffer 2 ihrer Resolution 481223 C vom 
23. Dezember 1993, in der sie den Grundsatz bekriiftigt hat, 
daß die 2'ßb1ungsflibigkeit das grundlegende Kriterium fOr die 
Festsetzung der BeitragstabeJIe ist, und grundsätzlich Uber
eingekommen ist, ein Ad-hoc-Gremium einzurichten, das die 
Anwendung dieses Grundsatzes bei der Festsetzung der 
Beitragstabelle untersuchen soll, und dessen Aufgahenstellung 
und Moda1itiiten zu einem spllte.ten Zeitpunkt auf der achtund
vierzigsten Thgung zu prUfen, 

eingedenk der gemäß Abschnitt m Ziffer 2 ihrer ResoIntion 
48/218 A vom 23. Dezember 1993 geschaffenen zwischen
staatlichen Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen auf 
rechtlichem und finanziellem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die die MItglied
staaten auf ihrer achtundvierzigsten und neunundvierzigsten 
Thgung zum Ausdruck gebracht haben, 

1. beschließt, eine zwischenstaatliche Ad-hoc-Arbeits
gruppe von fiinfundzwanzig Sachverstlindigen auf wirt
schafdichem, finanziellem und statistischem Gebiet und damit 
znaammenhlingendea Gebieten einzusetzen; 

2. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, die 
Sachverständigen im Benehmen mit den Mitgliedstaate'!. unter 
gebOhrender Berllcksichtigung der ausgewogenen geographi
schen Vertretung zu ernennen und die Arbeitsgruppe so bald 
wie möglich einzusetzen; 

3. beschließt, daß die Arbeitsgruppe alle Aspekte der 
Anwendung des Clrlmdsatzes, wonach die 2'ßb1ungsflibigkeit 
das grundlegende Kriterium fOr die Festsetzung der Beitrags
tabelle zum ordentlichen Hallshalt ist, untersuchen und priIfen 
und der Generalversammlung bis spIitestens 15. Mai 1995 
einen Bericht darilber vorlegen wird, damit der Beitragsaus
schuß diesen bei seiner "ÖbeIjirlItimg berilcksichtigen kann, um 
die er in Ziffer 1 der Versammlungsresolution 481223 C ge
beten wurde; 

4. ersucht den GeneralsekreUIr, die Auffassungen der 
MitgliedsJaaten einzuholen und sich, soweit dies angezeigt ist, 
um die Zusammenarbeit der in Betracht ktmnnenden bestehen
den zwischenstaatlichen Institutionen wie der Weltbank und 
des Internationalen Wlihrungsfonds zu bemUhen und der 
Arbeitsgruppe alle erforderlichen Dokumente und Dienste zu 
Verfllgung zu stellen; 

5. beschließt, daß die Aktivitiiten der Arbeitsgruppe aus 
den vorhandenen FinanzmitteJn finanziert werden, würde 
jedoch freiwilllge Beiträge seitens der Mitgliedstaaten zur 
Fmanzierung der Aktivitliten der Arbeil8gruppe begrIIßen, so 
nach Möglichkeit auch die Bestreitung der Kosten fOr ihre 
eigenen zur Thilnahme in der Gruppe emannten Sachver
stlIndigen. 

B 

Die Generalversammlung, 

bekr4fttgend, daß die ZaIifnngs+lUrigkeit der M'tIg1iedstaaten 
das grundlegende KtileJiam fOr die Feslsel "'''g der Beitrags
tabelIe ist, 

In Anbetracht dessen, daß die MitgIledstaaten nach 
ArtikeJ 17 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, 
die Ausgaben der Organisation nach einem von der General
vemammhmg fesIzusetzetIde Verteilungssch1llssel zu tragen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48J223 B vom. 
23. Dezember 1993, 

nm:h Belumdlung des Berichts des Bel.tragsausschusses', 

1. bekrijftigt, wie wichtig die Empfehlungen des Bei
tmgsaUsschusses fOr die Generalversammlung sind, wenn die 
Versammlung im Einklang mit Regel 160 ihrer Cleschllf!s.. 
mdnung aber die AnfleiIung der Ausgaben der OIganisation 
auf die Mitgliedstaaten beschließt; 

2. beschließt die nachstehende BeitragstabeJIe fOr die 
Beitriige der MitgJiedstaa'M zum ordentIlchen Hanshalt der 
Vereinten Nationen fOr die Jahre 1995, 1996 und 1997: 

Mitgliedstaat 1995 1996 1991 
(In 1'rowIt) 

Ai'gImnIsIan 0.01 0.0100 0,01 

Ägypten o.tI7 6,0700 0,08 

AIbmden 0,01 0.0100 0,01 

AlgmIen 0,16 0,1600 0,16 

AndmJa 0,01 0,0100 0,01 

Aqola 0,01 0,0100 0.01 

AIIIig1Ia uad lIarbmJa 0.01 0.0100 0,01 

ÄquatDrlaIguIne 0,01 0,0100 0.01 

Algeutbdeu 0,48 0,4800 0,48 - 0,08 o,os50 0,05 

AsemüdscJum Q,16 0,\115 0,1\ 

ÄIhIoplen 0,01 0.0100 0.01 - 1,46 1,4800 1,48 

Babamas 6,02 0,0200 6,02 

BaImdn 6,02 0,0200 6,02 

JIangJadosch 0,01 0,0100 0,01 

-... 0,01 0,0100 0,01 

lIeIarus 0,37 0.292S 0,28 

lIeIgIen 11,99 1,0075 1,01 

Bellze 0,01 0.0100 0,01 - 0.01 0,0100 0.01 

am- 0,01 0,0100 0,01 - 0,01 0.0100 0,01 

_und lleu.egowilla 6,02 o,oW 0,01 - 0,01 0.0100 0,01 

70. Plentus/tv.mg 2 0ß/tW1es l'roIoIrhII tIe ~ NewMulvImtigsl<r 
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lIudcIDa Faso 

BunmdI 

CIdIe 

CbIaa 

CosIaRlca 

OlIed'l_ 

DI!nemark 

~~Koma 

DemtschJanci 

JlomInfca 
DnmIn!kan!scbe RepIbIIk 

JlschIhqd -ehemaIlge~ RepIbIIk 
MB ......... 

E1Sa1Y11dor -BstIand --FnmIaeIcb 

Oabun 

GambIa 

GeoJsIon 
0baDa 

Gnmada 

Griecbm'and 

Jmk 

Imn (Ialandscbo RopubUk) 

Jdaud 

JsIamI 

lsraoI 

iIIIlleD 

JamaIka 

Japan 

Jemen 

lordan1on 

1upIawIen 

199$ 1996 
(InPrount) 

1,62 1.6200 

D.02 0.0200 

0.10 (),0825 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.08 o.osoo 
0.12 o,mo 
0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.70 0.7175 

(),04 O.osoo 
11,94 9,(1425 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

om 0.0200 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.05 0,042S 

0.01 0.0100 

D,61 0,6175 

6,32 6,4075 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.16 0.1175 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

(J,37 o,3HOO 

o.m 0.0200 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0,31 0,3100 

0.14 0.1400 

0.14 0.1400 

0,60 0.4675 

(),20 0,2.100 

D,03 0,0300 

0,26 0,2.675 

4.79 5,1975 

0.01 0.0100 

13,95 15.4350 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.11 0.1025 

lW1 

1.62 

0.02 

0.08 

0.01 

0.01 

0.08 

0.74 

0.01 

0.01 

0.12 

0.05 

9.06 
0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.04 

0.01 

0.62 
6,42 

0.01 

0.01 

0.11 

0.01 

0.01 

0,38 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0,31 

0.14 

0.14 

0.45 
Q,21 

0.03 

0,27 

5.25 
0.01 

15.65 

0.01 

0.01 

0.10 

Kuba 

KenIa 

KlrgIsIsIan 

KotumbIen 

Komoren 

Kongo 

KroaIIeo 

Kuba 

KuwaIt 

LaotIscbe Vo1ksdamokmIIsc 
Republik 

~ 

Lettland 

Libamln 

Uboda 
LIbysoh-_ Dscbamahlrija 

J!rcldeMe!tt 

LfIallen 

lmembntg 
__ Imr 

MaIawI 

Mata,BIa 

MaIod!wn 

Mall 

Malta 

Marokko 
MprshallingeJn -MamitIus 

MexIko 
_ (RIcIerIeIIe _ von) -Mongolei 

MosambIk 
Myanmar 

NamIbIa 

Nopa1 

Nensee'and 

~ 
NIe<fed...., 

Niger 

Nigeria 

Norwegen 

Oman 

1995 1996 
(InPrount) 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

3m 3,1025 

0.01 0.0100 

0,26 Q,2OOO 

(),04 0,0400 

0.01 0.0100 

(),04 0.0325 

0.11 0.1000 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.10 0.0900 

0.07 0.0525 

(),20 0.1900 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.10 0.0825 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

Q,21 Q,2025 

0.01 0.0100 

0.11 0,08S0 

0.07 0.0700 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.14 0.1400 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.03 0,0300 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.78 0.7875 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

D,24 0,2.400 

0.01 0.0100 

1,58 1,5875 

0.01 0.0100 

0.16 0.1150 

o.ss 0,5600 

0.04 0.0400 

lW1 

0.01 

0.01 

3.11 

0.01 

0.19 

0.04 

0.01 

0.03 

0.10 

0.01 

0.01 
(),09 

o.os 
0.19 

0.01 

0.01 

o.os 
0.01 

0.01 

(),20 

0.01 

0.08 

0.07 

0.01 

0.01 

0.14 

0.01 

0.01 

0.01 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

0.79 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

D,24 

0.01 

1,59 

0.01 

0.11 

0,56 

0.04 
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Sadaa 
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s,-~1IepahIIt 
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'11adIoad 

'\baD 
'Jllnldal1III 'IbIItao 
'IIIcW 

T' " ' lIepahIIt 

I", I. 1fJ!11 ~ /995 I. 1fJ!11 
,. """""'J (InPtwJmtJ 

D,8S 0,B650 D,87 'I\mesIea 0,03 G,03OO G,03 

11.06 G,OI5OO 0,06 n"k"" .... " 
'l'IIdIIlI 

0,04 0,0325 0,03 

11,34 G,31!1O G,38 

0,01 0,0100 0,01 Upada 0,01 0,0100 0,01 

0,01 

0,01 

11.06 
11.06 
G,38 

G,24 

G,III 

0,11 

0,01 

0,15 

5,68 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

G,III 

1,22 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,14 

0,10 

0#1 
0,01 

2,24 

G,OI 

0,01 

0,01 

0,01 

G,34 

0.01 
0,01 

0,01 

o,os 
G,03 

0,13 

G,OI 

0,04 

0,01 

G,32 

0,0100 

0,0100 
G,OI5OO 

G,OI5OO 

G,3375 

o.mo 
G,B175 

Il,085O 

0,0100 

0,1500 

4,4500 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,72l1li 

1,2275 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,1400 

G,0825 

G,07OO 

0,0100 

2,3625 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

G,3225 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

o,osoo 
D,02OO 

0,1300 

0,0100 

0,0325 

0,0100 

o.uoo 

0,01 

0,01 

0.06 

11.06 
CI,33 

G,28 

G,82 

0,08 

0,01 

0.15 

4:n 
0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0.71 
1,23 

0.01 
0,01 

0.01 
0,01 

0,14 

0.08 

0.07 
0,01 

2,38 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

G,32 

0,01 

0,01 

0,01 
o,os 
o,az 
0.13 

0,01 

0,03 

0,01 

(1,25 

~ 1,4C 1,1400 1,09 

U_ 0,15 0,1400 0,14 

U_ 0.04 G,04OO 0,04 

U~ 0.19 0,1375 0,13 

VamiaIu 0,01 0,0100 0,01 

'\I e'e OAO D.3375 CI,33 

'\lnIataIe-- o.t9 0.1900 0.19 

VenoIidfIIe ltepiIIIIIt 'IImsaaIa 0.01 0,0100 0,01 

'\lnIataIe SiaaIeD .... Amodb 25,00 25,0000 25,DO 

\'eieIu'sIIä KiID'$reIch C!mI!Igijan.. 

_liiId NordbIaad s:n 5,3I!1O 5,32 

\'IeIDam 0,01 0,0100 0,01 

7AIao 0,01 0,0100 0,01 

,.."......,..,1tepiIIIIIt 0,01 0,0100 0.01 

Zypem 0,03 0.0300 0.03 

I S .. AU 

3, trfJft aqJ1enJem dsn folgenden l1escIJlqp: 

a) Unbr.sc:hadet des Artikels 5,S der F'1D8IIZIIl'dmmg der 
VaeinIeu Nationen wird der GeueraIsekreIiI ermlIchtIgt, nach 
seinmn Enn m'CD nnd nach Absprache mit dem Vor.il milden 
des Beitra1l""ßMC'm es einen Thil der BeitrIlge der Mitglied
staaten tllr die KaIenderjabre 1995, 1996 nnd 1997 in amIeren 
Wllbrungen als dem US-DoDar entgegenzunebme 

b) ClemlI8 Artikel 5,9 der Flnanzordnung der Vmointtm 
NatiODell werden SIaati:m, die nicht MitgJieder der Vereinten 
Nationen sind, die sich jedoch an w.limndell iluerTMiglreiteu 
beteiligen, aufgefwdert, auf der GrundInge der folgenden 
Sitze zu den Ansgaben der Organisation in den Jahren 1995, 
1996 nnd 1997 beizutragen: 

Nichtmltglledstaat ~ 
Heiliger Stuhl 0,01 
Nauru 0,01 
Schweiz 1,21 
1bnga 0.01 

Diese BeitragssIItze bilden die BerechmmgsgnmdI tllr die 
den NichtmilgllOOstaaten im BWcIang mit Resohrt/on 44/197 B 
der Genma\ve:rsammlnng vom 21, Dezember 1989 zu he
rec"'""""mjihrllchen PauschaIheitrli; 

4. ersucht den Beitl'ag ... "sschuB, auf von den Mitglied
SIIIaten im Binklqqg mit Regel 160 der Oeschliftsordmms der 
Generalversammlnng vorgelegte Antrilge auf eine Ober
priIfimg entsptechend zu reagieren nnd der Versammlnng auf 
iIuer fiJnfzigsten 'IlIgnng dariIher Bericht zu mstatteJL 

• Der lIriN& der lIi!pIIIIIt ....... wInI _ R ....... ,III:_ .. • ... I .. o8,8 auf 
..... filaß .......... 's 1'ii&UDI ..... 1 Sl 

95. Plimanltomg 
23. Der.ember 1994 



49flO. FInanzIerung der Beobarhtamfsslon der VeJ.'Wden 
Nationen fiIr Uganda und Ruanda nnd der HIIfs. 
mission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda 

DiB GeneralversCl1lltnlung. 

'llQCh Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen fDr Uganda und Ruanda und der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen fDr Ruanda' sowie des entsprechenden 
Berichts des Benuenden Ausschusses fDr Verwaltungs- und 
HausbaItsfragen'. 

unter Hilrweis auf die Resoluti\>llOO des Siche1hei_ 846 
(1993) vom 22. Juni 1993 und 872 (1993) vom 5. Oktober 
1993. mit denen der Rat die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen fDr Uganda und Ruanda beziehungsweise die 
HiIfsmission der Vereinten Nationen fDr Ruanda geschaffen 
bat, sowie die Ratsresolutionen 925 (1994) vom 8. Juni 1994 
und 928 (1994) vom 20. Juni 1994. mit denen der Rat das 
Mandat der Hi1fsmission beziehungsweise der Beobachter
mission verlängert bat, 

sowie unter Hilrwels auf ihre Resolutionen 48J245 vom 
5. April 1994 i1ber die Finanzierung der Beohachtermission 
und ihre Resolution 48J248 vom 5. April 1994 sowie ihre 
Bescblllsse 48/479 A vom 23. Dezember 1993 und 48/479 B 
vom 14. September 1994 über die Fmanzierung der Hi\fs
mission. 

erneut erkllJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission und der Hilfsmission um Ausgaben der 
Organisation bundelt, die gemllß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta der Vereinten Nationen von den Mitgliedstaaten zu 
tragen sind, 

unter Hilrweis auf ihre frflberen Bescblllsse dahin gebend. 
daß zur Deckung der Ausgaben fDr die Beobacbtermission und 
die Hjlfsmission ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur 
Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen. 

unter BeriJckslchtigung der 'l1Itsache, daß die wirtscbaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verbllltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind. zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 

. Sicherbei_ sind, fDr die Fmanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen. daß es unerläßlich ist, die Beobachter
mission und die Hilfsmission mit den erforderlichen Finanz
mitteln auszustatten. damit sie ihren Aufgaben geml\ß den 
entspiccbenden Resolutionen des Sicberbe~ nachkommen 
k6nnen. 

1. nimmt K.ennInIs von dem Stand der Beitrilge fDr die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen fDr Uganda und 
Ruanda und fDr die Hi1fsmission der Vereinten Nationen fDr 
Ruanda per 31. Oktober 1994. DtUDentlich von den noch 
ausstehenden Beiträgen in Höhe von 670.906 US-Dollar fDr 
die Beobachtermission und 17.648.382 Dollar fDr die Hi1fs. 

• Al49mS und Kmr.\ und Ad4\. 
, Al49/SDI. 

301 

mission. und fordert 8ile Mitgliedstaaten, die es betrifft, 
nacbdrllcltlich auf. alles zu tun. um die Zahlung ibter aus
stehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen; 

2. gibt ihrer BesorsnJs Ausdruck i1ber die Finanzlage bei 
den friedensicberaden TIIIigkeiten. insbesondere was die 
Kostenerstattung an di" ttuppensteUenden Länder betrifft, 
info\ge der verspäteten Entrichtung von Beitrilgen dntch die 
Mitg\iedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beittags
rIIckstlinden; 

3. fordert alIeMitg1imstaaten nachdrilcIdich auf. al\es zu 
tun. um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge fDr die 
Beobacbtetmission und die Hilfsmission umgebend und 
voUständig entrichter werden; 

4. schließt sich vOibebaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Beticht des BeIatenden Ausschusses fDr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. ersucht den Genera1sekretllr. al\es Erforderliche zu 
veran1assen. um sicherzustellen, daß die Hilfsmission so 
8p81S8lll und effizient wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt. fDr den Einsatz der Hilfsmission während 
des ZeItraums vom 5. bis 9. Dezember 1994 auf dem Sonder
konto fDr die Hilfsmission der Vereitttea Nationen fDr Ruanda 
einen Bettag von insgesamt 163.101.700 Dollar btutto 
(161.515.400 Dollar netto) beteitzuste1len. wOtin der geml\ß 
Resolution 481248 der Generalversammlung genehmigte 
Betrag von 57.063.960 Dollar brutto (55.812.670 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschließt ar4Jerdem, als Ad-hoc-Regelung. unter 
Bertlcksicbtigung des geml\ß Resolution 48J248 bereits auf
geteilten Bettags von 62.357.260 Dollar btutto (60.973.160 
Dollar netto) den zusätzlichen Bettag von 100.744.440 Dollar 
brutto (100.542.240 Dollar netto) fDr den Zeittaum vom 
5. April bis 9. Dezember 1994 auf die Mitgliedstaaten ent
sptecbend der Zusammensetzung der Gruppen mtfnrtei1en. die 
in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 det GeneralVet
sammlung vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B vom 21. De
zember 1989. 451269 vom 27. August 1991. 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 471218 A vom 23. Dezember 1992 
und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
geändert wOtden ist, und dabei die in den Vetsamm
lungstesOlutionen 461221 A vom 20. Dezember 1991 und 
481223 A vom 23. Dezember 1993 und in Versammlungs
beschluß 47/456 vom 23. Dezembet 1992 festgelegte Beitrags
tabelle fDr die Jabte 1992, 1993 und 1994 zu betilcksicbtigen; 

8. beschließt ferner. daß im Einklang mit ibter Resolu
tion 973 (X) vom IS.lJemmber 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuetausgleicbsfonds aus den Vet
anscblagten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höbe von 202.200 Dollar fDr den Zeitraum vom S. April bis 
9. Dezembet 1994. die fDr die HiIfsmission gebilligt worden 
sind. auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 7 lIDZU1CCImen ist; 

9. beschließt. daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten .an den nicht vetbrauchten Mitteln in Höhe von 
1.288.200 DoI1arbtutto (1.258.900 netto) fDr dieBeobacbter
mission fDr den Zeitraum vom 22. Juni bis 21. Dezember 1993 
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und in Höhe von 10.531.600 Dollar brutto (10.633.200 netto) 
für die IJjlfsmission für den Zeitraum vom 5. Oktober 1993 bis 
4. April 1994 auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten 
nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschließt ll14fJerdem, was den Zeitraum nach dem 
9. Dezember 1994 betrifft, den GeneralsekretIir zu ermächti
gen, f11r einen Zeitraum von vier Monaten zur Aufrecht
erhaltong der Hilfsmission Verpflichtongen bis zu einem 
Hllchsthetrag von 15 Millionen Dollar brutto pro Monat 
einzugehen (mit der Maßgabe, daß über 10,5 Millionen Dollar 
pro Monat hinausgehende Beträge f11r MilitlirpersonaJkosten 
bestimmt sind und gegenüber der GeneraiversammIung über 
den Beratenden Ausschuß im einzelnen hegrOndet werden), 
wobei der Bettag von 30 Millionen Dollar nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema anteilmäßig auf die Mitglied
staaten aufzuteilen ist, vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Sicherheitsrats, das Mandat der Hilfsmission über den 
9. Dezember 1994 hinaus zu verllingern; 

11. ermlichtlgt den GeneralsekretIir, im Hinblick auf die 
Empfehlungen. die der Beratende Ausschuß in Ziffer 26 seines 
Berichts abgegeben hat, die Positionen des Leitenden Politi
schen Beraters und des Assistenten des Leitenden Politischen 
Beraters beizubehalten; 

12. bittet den Generalsekretlir, die personelle Ausstattung, 
insbesondere die Zahl der Experten für bumanitIire Hilfe, nach 
Bedarf im Rahmen des bestehenden Stellenplans dem sich 
wandelnden Charakter der Hilfsmission anzupassen; 

13. beschließt, beginnend am 28. Februar 1995 eine 
eingehende Oberprofuiig der Finanzierung der Hilfsmission 
während des Zeitraums vom 10. Dezember 1994 bis 9. Juni 
1995 sowie des im Addendum zu dem Bericht des Generalse
kretIirs" enthaltenen HaushaItsvo11zugsberichts vorzunehmen. 
und ersncbt den Generalsekretlir und den Beratenden Aus
schuß, ihr Arbeitsprogramm so einzurichten, daß die ent
sprechenden HaushaItsvoranschllige und Berichte den Mit
g1iedstanten bis spätestens 20. Februar 1995 zur Verfllgung 
stehen; 

14. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß der 
Dienstleistungsvertrag für die Hilfsmission ohne interna
tionales Submissionsverfabren verlängert worden ist, wie in 
den Ziffern 40 bis 44 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
dargelegt; 

15. legt dem Generalsekretlir eindringlich nahe, so bald 
wie möglich alle Vertragsleistung für die IJjlfsmissioo durch 
internationale Submissionsverfabren zu beschaffen, damit im 
Einklang mit der Finanzordnong und den Fmanzvorsclniften 
der Vereinten Nationen der Bieter mit dem niedrigsten 
annehmbaren Angebot den Zuschlag für alle diese Dienst
Ieistongen erltliIt, und ersucht ihn, bei der Vorlage der nlIchsten 
HausbaItsvorans ausfllhrliche schriftliche Begriindungen 
für Ausnahmen von dem Grundsatz des internationalen 
Submissionsverfabrens vorzu1egen; 

16. ersucht den Generalsekretär, ihr zur BehandIung auf 
ihrer laufenden Thgung Informationen über die Frage der 
Beschaffung von Vertragsleistungen für Friedenssicherungs
einsätze und eine eISte Begrllndong dafür vorzu1egen, warum 

• A/49mS/Add.1. 

bei der DurchfOImmg einer Reihe von Friedenssicherungsein
sätzen seit Januar 1994 bei der Bereitstellung dieser Dienst
leistungen von AmkelllO.18 der Flnanzordnung abgewichen 
wurde, damit sie umgehend geeignete diesbezllgliche Maß
nahmen ergreifen kann; 

17. bittet um freiwillige Beiträge für die IJjlfsmjss\on in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Generalsekretlir annehmbaren Dienst- und Sachleistongen. die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 4512S8 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt, den Punkt "Finanzierung der IJjlfsmjssion 
der Vereinten Nationen für Ruanda" in die vorllinfige 'Ihges
ordnung ihrer ftlnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

70. Ple1uusttvmg 
29. NOIIember 1994 

49/216. FInanzberichte und geprilfte R .... ' ... lIlIgsa ..... b!ilsse 
sowie Berfchte des Rates der Beebmmgspriller 

A 

Die Generalversammlung, 

tII1Ch Behandlung der Fin8nzberichte und der geprIIften 
Rechnungsabschlilsse der Vereinten Nationen f11r den am 
31. Dezember 1993 abgelaufenen Zeitraum, einscbließlich 
derjenigen der Friedenssichenmgseinsätze der Vereinten 
Nationen, des Internationalen Handelszentrums und der 
Universität der Vereinten Nationen7, des Entwicklungs
progiamms der Vereinten Nationen", des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen", des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für PaIlIstinafJilchtlinge im Nahen Osten", des Ausbildungs
und FOISCbungsinstituts der Vereinten NationenlI, der von der 
Hohen Kommjssarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
verwalteten freiwilligen Fonds!', des Fonds des Umwe1t
programms der Vereinten NationenIl , des Bevölkernngsfonds 
der Vereinten Nationen!', der Stiftung der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungswesenl$ und des Fonds des Pr0-
gramms der Vereinten Nationen für die internationale Drogen
bekämpfung!", der Berichte und Prflfungsvermerke des Rates 
der RechnnOgspriifer17, der Kurzzusammenfas der wich-

, OßIdeI/e8ProtokoUder~ N~7lzsong. 
Beih1g. 5 und Konigendum (A/49/S), VoJ. I, Ahscbnlttel und V; VoJ. D und 
KOIr.l, Ahscbnltte I und V; VoJ. m, Abscbnitte I und V; und VoJ. IV, 
Abschnitte I und V. 

8 Ebd., &IIog8 JA (A/49i5!Add.l), Ahscbnltte I und IV. 
o Ebd., &IIog8 SB (A/49I5!A44.2), Abschnitte I und IV. 
10 Ebd., &IIog8 SC (A/49/5!Add.3), Ahscbnitte I und V. 
II Ebd., &IIog8 5D (A/49/5!Add.4l, Ahscbnlttel und V. 
" Ebd., &IIog8 SE (A/49I5! AsItI.5), Ahscbnltte I und m, 
13 Ebd., Beih1g. 5F (A/49/5!Add.6l, Ahscbnltte I und v. 
" Ebd., &IIog8 50 (A/49/5!Add.7), Ahscbnlttel und V. 
" Ebd., &IIog8 5H (A/49I5!Add.8), Ahscbnltte I und IV. 
" Ebd., Bailagtt 51 (A/49/5!Add3l, Ahscbnlttel und V. 
11 Ebd.,&dkrg.5und Kmrlgendum (A/49IS), VoJ. I, Ahscbnltte n und DI; 

VoJ. n und KOIr.l, Ahscbnltte n und m; VoJ. m, Ahscbnltte n und m; und 
VoJ.lV, _ n und m; ebd., Bailagtt JA (A/49i5!Add.ll, Ahscbnltte n 
und m; ebd., Beih1g. SB (Al49/51A44.2l. Ahscbnltte n und DI; ebd., 
Beih1ge sc (A/49i5!Add.3), Ahscbnltte n und DI; ebd., Beih1g. 5D 



tigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen 
AbbiJfemaßnahmen des Rates der Rechnungsprflfei'8 und des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen19, 

KennJnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
flber die Beitreibung veruntreuter Mittel'" und flber unabhängi
ge Rechnungsprllfungen und Managementstudien der Tätig
keiten des Systems der Vereinten Nationen21

, 

in Anbetracht der Schritte, welche die Leiter und Leitungs
organe der Organisationen nnd Programme der Vereinten 
Nationen nntemommen haben, um sicherzustellen, daß die 
Empfehlungen in früheren Prüfungsberichten entsprechende 
Aufmerksamkeit nnd Beachtung finden, wie vom Rnt der 
Rechnnngsprflfer in den AnhlIngen zu seinen laufenden 
Berichten angemerkt, 

sowie Kenntnis nehmend von den Antworten des Ge
neralsekretärs nnd der Leiter der Organisationen der Vereinten 
Nationen auf die jüngsten Empfehlnngen des Rates der 
Rechnungsprüfer an die Generalversammlnng, in denen 
angegeben wird, welche Maßnahmen innerhalb welcher Frist 
zu ergreifen sind"', 

feststellend, daß es dem Rnt der Rechnnngsprflfer nicht 
gelungen ist, ausreichende Zusicherungen hinsichtlich der 
Verlllßlichkeit der Wertangnhen über das Gesamtinventar der 
Nichtverbrauchsgüter in den Vereinten Nationen zu erhalten, 

nach Prl4fimg der Auffassungen des Rates der Rechnnngs
prüfer über die Auswirkungen einer Verlllngernng der Amts
zeit der Mitglieder des Rates", 

den Rnt der Rechnnngsprilfer dazu beglfJckwfJnschend daß 
er gemäß Artikel 12.5 der Finanzordnnng der Vereinten 
Nationen seine Prüfungen in umfassender Weise vorgenom
menhat, 

1. nimmt die Fmanzherichte nnd geprüften Rechnnngs
abschlüsse sowie die Prüfungsvermerke nnd Berichte des 
Rates der Rechnnngsprflfer zu den genannten Organisationen 
an; 

2. nimmt alfIJerdem die Kurzzusammenfassung der 
wichtigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen nnd empfohle
nen Ahhilfemaßnahmen des Rates der Rechnnngsplüfel J8 an; 

3. stellt mit Besorgnis fest, daß der Rnt der Rechnnngs
priIfer eingeschränkte Prüfungsvermerke zu den Rechnnngs
abschlüssen der Vereinten Nationen (Friedenssicherungsein
sätze), des Entwicklnngsprogramms der Vereinten Nationen, 
des Bevölketungsfnnds der Vereinten Nationen nnd des 

[Fortsetvmg) (Al49/SlAdd.4), _ ß und m; ebd., BBIItJge SE 
(Al49/SlMd.SJ, Absc_ I und ß; ebd., BeIIoge 5F (Al49/SlAdd.6J, 
Abscbnitto ß und m; ebd., BBI1tJge 5G (Al49/SJAdd.7), _ ß und m; 
ebd., BBIItJge 5B W49/SlAdd.8). _ ß und m; und ebd., _ge 51 
(Al49/S/Add.9). Absc_ ß und m . 

.. Al491214. Anhang. 

.. Al49/547. 

" Al48IS71.. 
21 A14f!JSP:1. 
.. SleheAl49ß48undAdd.l und 2. 
.. Siehe Al49f368 und Kmr.l. 
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Programms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenheklimpfung erteilt hat; 

4. billigt alle Bmpfehlnngen nnd Schlußfolgerungen des 
Rates der Rechnnngsprilfer sowie die Stellnngoahmen dazu im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- nnd 
Haushaltsfragen19; 

5. steUt mitGenugtuung.fest, daß der Rntder Rechnnngs
prüfer entsprechend dem Ersuchen der Generalversammlung 
inZiffilr 16 ihter Resolution 47/211 vom 23. Dezember 1992 
horizontale PriIfnngen der Beschaffnngstätigketen und der 
wichtigsteo Infonnationstechnologiesysteme vorgenommen 
hat, nnd etSUCht den Rnt, der Versammlung auf ihter einnnd
fünfzigsten Thgung über die aufgtund der Prüfungserkennt
nisse nnd -empfehlnngen ergriffenen Maßnalnnen Bericht zu 
erstatten nnd diese Praxis fortzusetzen; 

6. ersucht den Rnt der Rechnnngsprflfer, im Lichte des 
Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über das 
Zugangskonttollsystem zu prüfen, ob eine weitere Prüfung 
dieses Projekts durch den Rnt etfotderlich ist, namentlich auch 
eine ÜheipriIfnng der Entwicklnng des Projekts sowie der 
Beschaffuogsmethode nnd der Managementverantwortung 
sowohl zu Begino als auch bei DurchfObrnng des Projekts; 

7. erinnert daran, daß Zahlnngen an üherp1anmäßiges 
Personal ohne votberige Genebmignng der Generalversamm
lnng nicht hätten geleistet werden dllrfen, hegrilßt die Fort
schritte, die bei der Lösung des Problems der Bedieosteten 
erzielt wotden siod. die infolge des Personalabbaus üherplan
mäßige Dienstposten einoebmen, und stellt fest, daß der 
Geoeralsekretlir beabsichtigt, die erfotder1ichen Verlegnngen 
von Stellen nnd Bediensteten bis zum 31. Dezember 1994 
abzuschließen; 

8. be.fUrwortet die Empfehlnng des Rates der Rechnungs
prüfer betreffend iIie Regelungen für die wablweise Auszah
lnng eines Pauschalbetrags bei Reisen im Znsammeoltang mit 
dem HeimaturIaub, der ErziehnngsheihiIfe nnd Fantilien
besuch; 

9. ersucht den Generalsekretär, die der Organisation 
entstehenden Kosten nnd Nntzen der Regelungen für die 
Auszahlung von Pauschalhetrl!gen weitet genau zu verfolgen 
und insbesondere auch ZU analysieren, welchen Baranreiz das 
derzeitige 7S-Prozent-Verfahren den Bediensteten bietet, nnd 
die gegebenenfalls etfotderlichen Anpassnngen vorzunehmen, 
um sicherzustellen, daß diese Regelnngen keinen Raum für 
Mißbrauch lassen; 

10. steUt fest, daß in einigen Fiülen die Lagerkontrolle 
unzureichend war, mncht sich die Auffassung des Rates der 
Rechnnngsprflfer zu eigen, wonnch diese Fragen mit hohem 
Vorrang üherprl1ft wetden sollten, nnd etSUCht den Generalse
kretär und die zuständigen Leiter der Organisationen nnd 
Ptogramme der Vereinten Nationen, sich mit diesen Fragen 
dementsptCChend zu befassen; 

11. stellt alf!Jeniem fest, daß die Frage der Amtszeit der 
Mitglieder des Rates der Rechnnngsprflfer nnter Tages
OIdnnngspnnkt 105 der nennnndvierzigsten Thgung der 
Generalversammlnng hehnndelt wird. 

95. P1enanItzung 
23. Dezember 1994 
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Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/211 vom 
23. Dezember 1992, insbesondere deren Ziffern 5 und 6, 

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprUften 
Rechnungsabschlilsse flIr den am 31. Dezember 1993 enden
den Zweijahreszeitraum sowie des Berichts des Rates der 
Recbnungsprllfer über die Friedenssicherungseinslitze der 
Vereinten Nationen", 

1. begr4fJt die Vorlage eines gesonderten Dokuments 
über alle Friedenssicberuinsätze durch den GenemlseJae.. 
tIIr und den Rat der Rechnungsprüfer gemäß Resolution 47/211 
Ziffer 5 und bittet den Rat, diese Art der Prilsentation weiter zu 

. verfeinern, insbesondere durch die Bereitstellung detaillierterer 
lnfotmationen über die größeren Friedenssicherungseinslitze, 
und dabei die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu berllcksich
tigen; 

2. verleihJ ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß der Rat 
der Recbmmgsprflfer nicht in der Lage war, bei der MehrzabI 
der Friedenssicberungsejnsl!l7ß die Kassenbestände zn bestäti
gen, und emucltt den Generalsekretär, sicherzustellen, daß bei 
allen Friedenssicherungseinsätzen die Kassenbestände regel
mIlBig mit den Recbnungsunterlagen abgestimmt werden; 

3. verleiht Il14ßerdem ihrer Besorgnis Ausdruck über die 
Erkenntnisse des Rates der Rechnungsprfifer betreffend die 
Nlchtverbraucbsgüter und ersucht den Genemlsekretilr, die 
strikte Binhaltnng der Fmanzvorscbriften 110.25 und 110.26 
in dieser Hinsicht sicberzusteIlen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit dem Rat der Recb
nungsprllfer Konsultationen über geeignete Maßnahmen zu 
fUhren, um kilnftig zu vermeiden, daß die RechnungsabschlOs
se der Friedenssicberungseinslitze der Vereinten Nationen 
einen eingeschränkten PrOfungsvermerk erhalten. 

C 

DIe Generalversammlung, 

95. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

lII1Ch Behandlung der Kurzzusammenfassnng der wichtig
sten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen 
Abbilfemaßnabmen des Rates der Rechnnngsprllfer", lns
besondere deren Ziffern 17 bis 26 über das Bescbaffungs
wesen, 

sowie nach Behandlung der FlJIaDZberichte und geprUften 
Recbnungsabschlilsse der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Friedenssicherungseinslitze der Vereinten Nationen, flIr 
den am 31. Dezember 1993 abgelanfenen Zweijabreszeit-
raum"', 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die vom Rat 
der Recbmmgsprüfer aufgezeigten Fälle von Verstößen gegen 
die Finanzordnnng und die Flnanzvorschriften der Vereinten 
Nationen, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und 
Lagerhaltung, 

.. OJ/I1:Ielle:r Protokoll du Genera/ve_s. NetJ1IUJ1Ilvierdgste 
T_ BeIlage 5 und Kwrigerulum (A/491SJ. Val. n und Kort.!. 

" Ilbd., Voll und Vol n und Kort.I. 

unter Betonung der WIchtigkeit der Rolle des Rates der 
Recbnungsprflfer und des Amtes flIr interne Aufsichtsdienste 
bei der ErmittInng und Untersuchnng finanzieDer und haus
haltstecbnischer Unregelmäßigkeiten und bei der Bewertung 
und . NachprOfung angemessener Kontrollen, die der Oe
nemlsekretllr zur Verhlndernng solcher Vorkommnisse 
eingeftlhrt bat, 

unter Hervoriwbung der Notwendigkeit, in Fällen von 
finanzieIlen und baushaltstechnischen Unregelmlißigkeiten 
geeignete Disziplinarmaßnahmen zn ergreifen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über mögliche inter
essenkonflikte, die auftreten können, wenn die Vereinten 
Nationen im Bereich der Beschaffung ehemalige Angestellte 
von Lieferfirmen der Organisation beschäftigen, 

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den FeststeIlnngen 
des Rates der RecbnungsprOfer betreffend die Aspekte des 
Beschaffungswesens, die Ahhilfemaßnabmen erfordern, und 
befUrwortet lnabesondere die Empfehlungen des Rates in 
Ziffer 91) seines Berichts über die Vereinten Nationen'" und in 
Ziffer 9 a) bis c) seines Berichts über die Friedenssicherungs
einslitze der Vereinten Nationen"; 

2. ersucht den GenemlsekretIIr, Sofortmaßnahmen zur 
Umsetzung dieser Empfehlungen zn ergreifen, unter Berück
sichtigung der von den Mitgliedstaaten während der EtÖlleinn
gen in der Generalversammlung geäußerten Auffassungen, und 
den Rat der Recbnungsprllfer über die innfend ergriffenen 
Maßnahmen voll unterrichtet zn halten, und ersucht den Rat, 
der Versammlung auf ihrer fünfzigsten 'IlIgung darüber 
Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Generalsekretär a/4/Jerdem, der General
versammlung über den Beratenden Ausschuß flIr Verwaltungs
und Hausbaltsfragen spätestens bis zum 30. April 1995 einen 
Bericht vorzulegen, der Vorschliige flIr die Verbesserung der 
Bescbaffungstätigkeiten des Sekretariat enthält, so unter 
anderem in bezug auf 

a) etwa erforderliche Änderungen der Fmanzordnung 
und F'lJIaDZVOfSChriften der Vereinten Nationen sowie des 
Persona1statnts und der Personalordnnng der Vereinten 
Nationen zur Regelung des Problems von Interessenkonfl; 

b) die Stärkung der Rolle des Ausschusses flIr Aufträge 
und die größere Transparenz in seiner Arbeitsweise bei der 
Genehmigung von Ausnahmen von dem vorgeschriebenen 
Submissionsverfabren, insbesondere, wenn dringliche Er
fordernisse als Grund flIr die Beantragung von AlISDahm"'l 
angegeben werden; 

c) die verbesserte Überwachung der Binhaltnng von 
Verträgen und die Verstärkung von Strafklenseln bei NIChtein
haltnng; 

d) die Verstärkung der PIanUJlgskapazitlit des Sekretariats 
im Bereich des Beschaffungswesens; 

e) die wirksamere Heranziehung des genehmigten 
Verzeichnisses der Bieter und die Ausarbeitung von trans
parenten Standardricbtlinien und -verfahren flIr die Voraus
wahl möglicher Lieferanten; 

" Ebd., Val. r. AbsoImIttD. 
" 1lIxI. Vol n und Kort.I. AbsoImItt n. 



f) die rechtzeitige Aufforderung zur Angebotsabgabe fi1r 
. das Submissiousverfahren und die regelmllßige Veröffentli· 
chung der Auftragsvergaben. 

D 

Die Getu:ralveraammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

rmter Hinweis auf ihre BeschlUsse 46/445 vom 
20. Dezember 1991 und 471449 vom 22. Dezember 1992, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/216 C vom 
23. Dezember 1993 über die NOI'JIlCJI des Rechnungswesens 
der Vereinten Nationen, 

ferner rmter Hinweis auf Ziffer 29 des Anhangs zn dem 
Bericht des GeneraIsekretII über die Normen des Rechnungs
wesens"'. 

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Rates der 
Rechnungsprllfer zu dieser Angelegenheit io Ziffer 7 seioer 
Kmzzusam,"",.msstmg der wichtigsten Feststellungen. Schluß. 
folgerungeo und empfohlenen AbhilfemaßnabmenIB

• 

1. begrtqJt die Anstrengungen, die die Organisationen 
. aJIgemeio unternommen haben. um sich an die gemciosamen 
Normen fi1r das Rechnungswesen der Vereinten Nationen fi1r 
den Zweijahreszeitraum 1992-1993 zu balten; 

2. stellt jedoch fest. daß im Zweijahreszeitraum 
1994-1995 weitere Anstrengungeo unternommen werden 
mOssen, um die RechmmgsabschlUsse bestjmmter Organisatio
nen und Programme der Vereinten Nationen voll dem System 
gemeinsamer NOI'JIlCJI fi1r das Rechnungswesen der Vereinten 
Nationen anzupassen; 

3. ersucht den Generalsekretllr und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen, sich 
bei der Vorlage der RechnungsabschlUsse fi1r den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 weiter um die volle Einhalbmg der 
gemeinsauwn Normen fi1r das Rechnungswesen zu bemflhen, 
iosbesondere unter anderem durch Angaben über die Be
wertung des Vermögens, Sachleistungeo und io nichtkon
verllö!en Wlibrungeo gebaltene Kassenbestände. die Be
rechnung und OIl'enlegung der gesamten langfristigen Ver
bindlichkeiten fi1r Leistungen bei Beendigung von Dienst
verItlIltnissen und die Berechnung und Offenlegung von 
Verz!lgenmgeo bei der Einziehung veranlngter Beitrllge. mit 
dem Zie1, die io den Rechnungsabscblflssen gegebenen 
informationen zu verbessern. 

E 

Die Getu:ralversammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Devmrber 1994 

mit GenugtUUng über den Beschluß 94130 des Bxekutivrats 
des Entwicklungsprogramms der Vereioten NationenlBe
völkerungsfonds der Vereinten Nationen vom 10. Oktober 
1994 und den Beschluß 1994JR.316 des Bxekutivrats des 
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen vom 5. Oktober 

" Al48/S30. 
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1994 über die Angleichung der fonnaIen Gestslbmg von 
Haushaltsplllnen und Recbnungsabscblflssen, 

ersucht die Leiter des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen. des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, 
über den Berntenden Ausschuß fi1r Verwn1bmgs- und Haus
baltsfragen ihren Leibmgsgremlen über die Durchfllbrung 
dieser BeschlUsse und dem WIrtsChafts- und SoziaIrat auf 
seioer Arbeimmguns 1995 Bericht zu erstntten. 

95. PlenarsIlz.ung 
23. Devmrber 1994 

491217. Rahme!ejllwmf des Progranunhlllllihallsphms fllr 
den ZweIjaIu:eszeItr 1996-1997 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 411213 vom 
19. Dezember 1986. mit der sie den Genera1sekretär eISUChte, 
io den Jahren, io denen keio Haushalt verabschiedet wird, 
eioen Rahmenentwurf des Programmhm.shall.llplans fi1r den 
folgenden Zweijabreszeitraum vorzulegen, 

1IDCh BeTumdlung des Berichts des Generalsekretllni'". der 
diesbezfl~:".:mJ!ehlungeo des Programm- und Koordi
nierun und der im Bericht des Berntenden 
Ausschusses fi1r Verwalbmgs- und HaushaItsfragen'1 enthalte
nen Empfehhmgen, 

1. er1diirt erneut. daß der Rahmenentwurf des Pro
grammhanshaltsplans folgende Angaben zu enthalten hat: 
a) eioe vorillufige Schl!tznng der zu veranschlagende Mittel 
fi1r das gephmte Tlitigkeitsprogramm wIlhrend des Zwei
jahreszeitraums; b) die Prioritäten unter Berllcksichtigung 
aIlgemeioer 'llmdenzen io den bauptsäcblichen Bereichen; 
c) das rea1e - positive oder.negative - Wachstum im Vergleich 
zum vorhergehenden Haushalt; und 4) die Höhe des außer
ordentlichen Reservefonds, ausgedrllckt io Prozent der 
Gesamtmittel; 

2. erkIiJrt a/IßeIr.Imn erneut. daß der Rahmenentwurf eine 
grIl&re Vorhersehbarkeit des Ressourcenhedarfs fi1r den 
nachfolgenden Zweijahreszeitraum gestatten, eine stIIrkere 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten sm Haushaltsprozeß fi1rdern 
und somit die m!lglichst weitgehende Obereioatimmung 
hioBichtlich des Programmhansbllitsplans erleichtern sollte; 

3. schließt sich den Empfehlungeo des Programm- und 
Koordiniernngsausschusses und des Berntenden Ausschusses 
fi1r Verwn1bmgs- und Hansha1tsfragen an; 

4. bittet den GeneraIsekretlI. semen Progm!l!!lilianshalts
phm fi1r den Zweijahteszeib:aum 1996-1997 auf der Grundlage 
der vom Beratenden Ausschuß vorgenommenen vorlllufigen 
Gesamtscblltzung io HIlhe von 2.574.000.000 U8-Dollar zu 
den ursprUnglichen Werten fi1r 1994-1995. beziehnngl!weise 
nnch Nookalknlatilln io HIlhe von 2.548.400.000 Dollar zu den 
reWIierten Werten fi1r 1994-1995. mm:nstelleu und dabei auch 
die tatsIlcblichen Ausgabendaten fi1r 1994. soweit verfilgbar, 
zn berflcksichtigeo; 

" Al49131o. 
., SIehe 0jJIzisl/IJ3 Protoko1l der ~ NB1I1lU1ItiW8rzIsts 

Tarung. Beilag. 16 (A/49/16J, Zweilor TeD. 
" A/491796 und KoIr.I. 



5. stellt fest, daß die vorUlufige SchlItzung einen Haus
baltsansatz für die verstlIrkte UnterstIltzung von Friedensein
sIltzen enthält, und ersucht den Generalsekretllr, bei der 
Aufstellung des Programmhausbal1splans für den Zwei
jabreszeitraum 1996-1997 seinen Mitte1anforderungen die 
Beschlilsse zugrunde zu legen, die die Generalversammlung 
zur Frage der Kriterien für die Aufteilung der bei der Unter
stiltzung von Friedenseinsl!twl anfallenden Kosten gegebe
nenfalls faßt; 

6. beschließt, daß die Höhe des auBerotdentlichen 
Reservefonds auf 0,75 Prozent der vorläufigen Schlitzung zu 
den Werten von 1996-1997, das heißt auf 20,6 Millionen 
Dollar, festgesetzt wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr, im Kontext des Pro
gmmmha"sbaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1996-1997, 
wie vom Beratenden Ausschuß in Ziffer 10 seines Berichts 
erbeten, Infonnationen über die Art der bisher zu Lasten des 
außerordentlichen Reservefonds getätigten Ausgaben vor
zu1egen. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/218. Endgilltlge MittelbewiIllgung fiIr den ZweljaJms.. 
zeitnnm 19!IO-1!I!Il 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441202 A und B vom 
21. Dezember 1989, mit denen sie den ProgmmmhwJShaftspJan 
fürdenZweijabreszeitraum 1990-1991 gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/184 C vom 
20. Dezember 1991 über die NettomittelbewiIlignngen für den 
Zweijabreszeitraum 1990-1991, in der sie die Bereitstellung 
eines zusliIzlichen Nettobetrags von 13.867.100 US-Dollar 
für den ordentlichen Hausba1t für den Zweijahreszeitraum 
1990-1991 genehmigt hat, 

ferner unter Hinweis darauf, daß der Rat der Rechnungs
prIIfer zu dem Schluß gelaugt ist, daß die Weitetbeschiftigung 
von Ilberplanmlißigem Personal übet den 31. Dezember 1989 
hinans das von der Generalversammlung vorgeschriebene 
Personalabbauziel umgeht und daß im Zweijahreszeitraum 
1990-1991 Zahlungen an dieses Personal nicht ohne vorherige 
Genehmigung der Versammlung hlItten getlltigt werden sollen, 

feststellend, daß sich der Beratende Ausschuß für 
Verwaltungs- und Hausba1tsfragen darilbet einig war, daß für 
den Zweijahreszeitraum 1990-1991 ein zl's!!tzlieher Betrag 
bereitgestellt werden müsse, und empfohlen hatte, die Frage 
der Veranlagung dieses Betrages im Zl'!I8J!Imenhang mit dem 
Finanzbc.icht für den Zweijabreszeitraum 1992-1993 zu 
behandeln, 

sowie feststellend, daß die Finanzamchlüsse für den 
Zweijabreszeitraum 1992_1993" einen Übetschuß von 
37.468.110 Dollar ausweisen, der den Mitgliedstsatoo auf ihre 
veranlagten Beiträge für 1995 angerechnet werden könnte. 

1. bedau8rt den Beschluß des Generalsekretärs, übet
planmi!ßjges Personal ohne vorherige Zustimmung der Gene-

ralversammlung über den 31. Dezembet 1989 hinans weiter
zubeschäftigen; 

2. bedauert m4Jerdem die mangeinde 1l:ansparenz in den 
Berichten an die Generalversammlung betreffend die Zah
lungen, die nach dem 31. Dezembet 1989 an llberplanmlißiges 
Personal geleistet wurden; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht des GeneraIselaeIIb 
den von der Generalversammlung vmgescbriebenen Personal
abbau bis zum 31. Dezember 1994 abzuschließen; 

4. ersucht den Generalsek:retl bei der HausbaltsfiIhrug 
liußerste Disziplin zu üben, um die Einba1tung der Finanz
ordnung und F'manzvorschtlften der Vereinten Nationen, 
namentlich der Finanzvorschrift 114.1 übet petSlInliche 
Verantwortlichkeit, sicherzustellen, und die vollinbaltliehe 
Befolgung der F'manzordnung und Finanzvorschtlften als 
einen konkreten T mstnngsindikatnrin dieLeistungsbeurteilung 
aller leitenden Beamten aulZunelnnen; 

5. beschließt, für den Zweijabreszeitraum 1990-1991 
einen zus!!tzIichen Betrag in Höhe von 17.233.100 Dollar zu 
bewil1igen und die EinnahmenVOJ'!lnschllige für den genannten 
Zweijabreszeitraum um 7.297.700 Dollar unter dem Ein
nahmenkapitell (Einnahmen aus der Petsonalabgabe) bezie
hungsweise um 1.982.300 Dollar unter den Einnahmenkapi
te1n 2 (Allgemeine Elooahmen) und 3 (einnahmeneneugende 
Tlitigkeiten) ZU erltöhen; 

6. beschließt fll4IJerdem, die Nettoerltöhung der in Zif
fer 5 gebilligten Mittelbewilligungen fIIr den Zweijabreszeit
raum 1990-1991 mit dem den Mitgliedstaaten für den Zwei
jabreszeitraum 1992-1993 zur Verfügung stehenden Haus
baltsflbersehuß zu verrechnen. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/21!1. Fragen im ZUl!!!JDJl!enIumg mlt dem Programm
h8!lShaHsplaD fiIr den Zweljahreszeitnmm 1994-
1!I!IS 

Die GeneralversQ11l1ll/ung 

I 

F1NANZIBRUNG DIlRBRwBrrBRUNG DER BEOBACHTBR
MISSION DBIt VJ!REINTBN NATIONEN IN StlDAFRIKA 

I. bewI/llgr Mittel in Höhe von 19.266.000 US-Dollar in 
Kapitel 4 (Frieden!!sieherung und Sondermissionen) 
des PrognJmmbausbaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995" sowie Mittel in Höhe von 1.464.200 Dollar in 
Kapitel 28 (Personalabgabe), die mit Einnabmen in derselben 
Höhe in EInnAhmenkapitel 1 (Einnahmen aus der Personal
abgabe) ZU verrechnen sind; 

2. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
einen vollstlindigen abschließenden Hausba1tsvollzugsbeticht 
über die abschließenden Ausgaben der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Südafrika und die im Hausba1t ver
anschlAgten und durchgefBhrten Tlltigkeiten vorzulegen; 



3. e1W1lCht den 0enemIsekretIIr _rdem, in den DlIch
sten Bericht detat1lierte Recbmmgsahschlilsse der Beobachter
mission sowie ein Verzeichnis der Verm6genswerte auf
zunehmen. samt Informationen betreffend die endgültige 
Verfllgung darOber. und im Hinblick auf die Erarbeitung von 
EmpfebJUDgen fIIr kOnftige Binsllty! dieser Art die Erfahrun
gen und den Hausbaltsvollzug der Mission zu evaluieren; 

D 

OBBREINKOMMEN ZUR DuRCJIIIOHRUNG DES 'I'mLES XI 
DES SImREcirrsOBmu!OMMENS DER 'VBRmNTBN 

NATIONEN VOM 10. DllZBMBER 1982 

lUlCh Belumdlung des Berichts des GeneralsekretlI und 
des Berichts des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs
und Hausbal1sfragen"'. 

1. schließt sich den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses fIIr Verwaltungs- und HausbaItsfragen in den 
Ziffern 2 bis 4 seines Berichts oni 

2. bewilligt zusiltzlicbe Mittel in Höbe von 776.000 Dol
lar in Kapitel 32 (lnternatiorurle Meetesbodenbehö) des Pro
gmmmbansbalfspJans fIIr den Zweijabreswih aill!! 1994-199533• 

die gegen eine Mittelverringerung in derselben HOhe in 
Kapitel 7 (Rechtsfragen) aufzurechnen sind; 

3. beschliRJJt, daß sie im Falle eines ZllslltzIichen Mittel
bedarfs erwiIgen wird, den 0enemIsekretIIr zu ermIIcbtigen, 
gegebenenfalls entsprechende Verpflichtungen einzugeben; 

m 
MENsciIBNREcHTE 

lUlCh Be1umdlung des Berichts des Generalsekretih .... des 
. damit zusammenhlingenden Berichts des Beratenden Aus
sclm J fIIr Verwaltungs- und Hausbaltsfragen31 und der von 
den Mitgliedstaaten im Fünften Ausschuß der Generalvel'
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten 'IlIgung geäußerten 
Auffassungen38

• 

In Bekr4ftigung der wichtigen Rolle des Beratenden 
Ausschusses im Hausbaltsprozeß, 

erneut darauf hinweisend, wie wichtig die strikte Befol
gung der normalen Hausbaltsgenebmigungsverfabren ist, 

1. beschließt, PnS1labmsweise Mittel in Höhe von 
4.473.000 Dollar in Kapitel 21 (Menschenrechte) des Pro
gmmmhAllahp1ts fIIr den Zweijabreszeitranm 1994-199533 zu 
bewilligen, mit der Maßgabe, daß die vom Genera1aekretllr in 
seinem Bericht'" beantraglen Dienstposten fIIr des Amt des 
Hoben JCmnmissars der Vereinten Nationen fIIr Menschen
rechte, das Zentrwn fIIr Menschenrechte und die Menschen
recbtsprlIsenz der Vereinten Nationen in Kambodscha vorll!u
fig genehmigt werden und daß alle diese Dienstposten vom 

" Alc.st49!1$. 
"0jf/zJI1lleB Protokoll der GeneI'Illversmnmlung. NBIIIIlIIIIMmJgm 

T-. BeIlag. 7 (Al49n und Addenda), Tln_ Al49n1Ad4..3 . 
.. Alc.st49/S3. 

" ()JIIzJs1/ss 1'rotokoIl der GeneI'Illversmn NBIIIIlIIIIMmJgm 
T-. BeIlag_ 7 (Al49n und AddmIa), ])0_ Al49n1Add.6 und 
Kmr.l. 

SI _ Alc.st49JSR.35 und 36. 

Beratenden Ausschuß fIIr Verwa1Iungs- und Hanshaltsftagen 
und von der Genemlversamm1ung auf ihrer wiedimwfgenom
menen neunundvierzigsten 'IlIgung so bald wie mög1icb einer 
eingebenden PrIIfung unterzogen werden; 

2. beschließt _rdem, Mittel in Höhe von 1.()22.900 
Do11ar in KapiIel28 (PersonaIabgabe) zu bewilligen, die gegen 
eine Mittelerbllbung in BinDabmenkapite 1 (Einnahmen ans 
der Personalabgabe) aufzurechnen sind; 

3. ersucht den GenemIsekretIIr eine BegrDndung fIIr die 
Einrichtung der genannten Dienstposlen auf Dauer sowie eine 
Brk1llrun}3 binJicbtlicb der im Bericht des Beratenden Aus
schusses'" eutbalIenen Bemerkungen und EmpfebJungen zu 
geben. damit die Generalversammlung diese wllbrend ihrer 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten Thgung priIfen 
kann; 

IV 

RBvmIBImlVORANSCllLÄGBZUDBNKAPiTBLN3A,3B. 
3C, 4. 8. 15. 24 UND 28 SOWIB EINNAHMBNKAPiTII 

1. bilUgt die Beibehaltung der sechs hefrlateten Dienst
}IOSII?n zur Belreinmg der SanktiOllS8llSSCbllss des SicberbeiIs
rats, wobei die damit zusmnmenbängenden Koaten ans den zur 
Zeit in KapiIel3 (Politische AngelegenbeiIen) des Programm
bansbalts fIIr den ZweiJulneszeitranm 1994-1995'" bewilIiglen 
Mitteln zu decken sind; 

2. beschließt, die Umscbicbtimg von 576.600 Do11ar von 
Kapitel 3 nach Kapitel 8 (Hauptabteilnng fIIr grundsatz
politische Koordinienmg und heJfandfJlbige BnlwicklUDg) des 
Programmbauabalts fIIr den ZweiJulneszeillanm 1994-1995 fIIr 
mit dem intemationalen 0berelnJr0mmen zur Beklbnpfimg der 
Wflstenbildung ZII8IIIIl11leII Aktivitälen, wie vom 
GeneraIsekretII in seinem BeriCht'" vorgeschlagen, zu akzep
tieren, vorbehaltlich einer ObmptUfung und Anpassung durch 
den Beratenden Ausschuß fIIr Verwaltungs- und Hwmbalts
fragen und die GeneralversammlUDg; 

3. beschließt O14Perdem, die verbleibenden Vorscblllge 
des GeneraIsekretih auf der wiederanfgenonuuenen neunund
vietZigsten 'Thgung auf der Grundlage des Berlcbts des 
Beratenden Ausschusses, der in Ziffer 4 seines Berlcbts40 

erwähnt wird, zu priIfen; 

V 

AFRIKA: KRITISCIIB WIKI'SCHAFTSLAGE, 
WJRJ.'SCHAFl'LI GESUNDUNG UND BNTWICKLUNO 

Unter Hinweis auf ihre Resolution 481260 vom 14. Juli 
1994. in der sie den 0enemIsekretIIr ersuchte, den Entwurf 
eines Progrnmmbpusbaltsbpitela zu erstellen, der die anftrags
gemlUlen TätigkeiIen nscb Programm 45 des mittelfriatigen 
Plans fIIr den Zeitraum 1992-1997 mit dem Titel "Afrika: 
Kritische W'1rt8cbaftslage, wirtschaftliche Geaundung und 
Entwicklung" entbIllt, 

nach Behondlung des ergiInzenden Berichts des Ge
neraIaekretllrs41, 

" Alc.st49I44. 
.. ()JIIzJs1/ss Protokoll der ~. N~ 

T_g, BeIlage 7 (Al49n und AddmIa)' Ilo_ Al49n1Add.4. 
.. Alc.st48174/Add.l. 
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Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekn:tlb42 

und dem damit ZII8IIIDJIIelIbgenden Bericht des Beratenden 
Ausschusses filr Verwaltungs- und Haushaltsfmgen43, 

1. 1JeschliqJ4 die lImschichtung von 428.500 Dollar von 
Kapite1 3 nach Kapitel 8 des Programmbausballs filr den 
Zweljahreszeitraum 1994-1995" zu akzeptieren, wie vom 
GeneraIsekretIt vorgeschlagen; 

2. ersuchl den GeneraIsekretIt, seinen VbIschIag be
helfend zns!jtz!icbe Mittel im Lichte der Stelllmgnabmen der 
Mitgliedstaaten im FOnften Ausschuß der Generalversamm
lung auf ihrer neunundviexzigsten 'Thgung und des Betatenden 
Ausschusses filr Verwaltungs- und Haushaltsfmgen zu über
prflfen und ihn über den Programm- und Koordinierungsaus
schuß und den Beratenden Ausschuß im ZuSllmmenbang mit 
dem Entwurf des Programmbansbaltsplans filr den Zwei
jabreszeibaom 1996-1997 vorzulegen; 

3. ersucht den Generalsekretilr außerdem, zur Umsemmg 
im Zweijahreszeitraum. 1996-1997 den Entwurf eines Haus
hsttskapitels mit seinen VorschIlIgen filr auftragsgeml!lle 
TIitigkeiten nach Programm 45 des mittelfristigen Plans filr 
den Zeitraum. 1992-1997 mit dem Titel • Afrika: Kritische 
WirtschafIsIage wirtschaftliche C_mdung und Entwicklung" 
zu ersteJIen, unter BerOcksichtigung der von den Mitgliedstaa
ten im FOnften Ausschuß der Generalversammlung auf ihrer 
neunundviexzigsten Thgung geIiußerten Auffassungen sowie 
der Auffassungen des Berntenden AusscImsses, und ihn über 
den Programm- und KoordininierungSllUSllChuß und den 

.. AlC.Sl48l74 und Add.l. 

.. ~ ProtoI<oIl der GmumzIver.sammI. AchIundolenJgSUI 
~ Beilage 7A (A/4817 und Addenda). Dn!mment A/4817/Add.8. 

Beratenden Ausschuß der Generalversammbmg auf iluer 
flInfzigsten Thgung vorzulegen; 

VI 

EitSTBR HAlJSHAIXSVouzuGSBBRICIIT 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tiirs44 und dem damit ZUSllmmenhi!ngenden Bericht des 
Beratenden Anssch=es filr Verwaltungs- und Haushalts. 
fragen"; 

2. billigt eine Nettoverminderung der im Progiamm
haushaltsplan filr den Zweljahteszeihaum 1994-1995" 
bewi1ligten Mittel um 21.036.900 Dollar und eine Nettover
minderung der Binnahmenvoranschläge filr den Zweljab
teszeibaum 1994-1995 um 49.085.100 Dollar, die auf die 
Ausgaben- und Binnahmenkapitel wie im Bericht des Ge
nera1sekretIIrs angegeben Illlfmterlen Bind; 

VB 

AUSSBRORD1lNTLICHBR RI!sBR.vBFoNDs 

nimmt zur Kenntnis, daß.der anBerordentIich Reservefonds 
einen Saldo von 1.362.800 Dollar answeist. 

.. A1C.5149/43 • 

95.P1entusittJmg 
23. Dezember 1994 

.. 0jfIdel1es ProtoftD/l der Genetalvsnammbmg. NmmundvlerzJgIJbJ 
Tagang. Beilage 7 (A/49n und Addenda). Do_ A/49f1/Add.8. 



VB. BesoJndonen - FiIDfter AussdmlI 

49/220. Ptogrammba1ll!baJtsplan ftIr den Zwefjahreszeltraum 1994-1995 

Die GenemlveTStll1lllllung 

A 

REvIDII!Kl1I Mrrn!LBBWJLLIOUNGBN FOR DEN 
ZWBUAHRI!SZI!ITRAUM 1994-1995 

trifft hiermit fflr den Zweijahreszeitlaum 1994-1!!95 folgenden Beschll4ß: 

1. Der von ihr mit Resolution 48/231 A vom 23. Dezember 1993 bewilligte Betrag von 2.580.200.200 US-Dollar wird um 
28.074.200 Dollar wie folgt erhöht: 

Mit Resolution 
48f231 A bewUlI_ ErhiJIumg Im< --lJetraR (Verrlng1JTU1lf) MItlBIbewU/IsImg 

Kap/tsI (In US-Do11ar) 

llJNzBLi>LAN I - AUgeme/ne PoUtik, Gesamtleitung und 
Koordinierung 

1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinienmg .. 31~.800 lfill.2oo 322111~00 
BINmLPLAN I INSGESAMT 31049·800 lfil1:ZOO 31.2llI :;00 

llJNzBLi>LAN n - PoUtische Angelegenheiten 
3. Politische Angelegenheiten •••......••............. 67.923.600 (1.807.400) 66.116.200 
4. Friedenssicherungseinsätze und Sondennissionen .•....• lQI~23 200 3D.MB·700 132221.900 

llJNzBLi>LAN n INSOPSAMT ! fi2 4%·800 28.841.300 12lI33lIloo 

EINzBLi>LAN rn-Internationale Rechtspflege und ViJlker-
recht 

5. Internationaler Gerichtshof .....•.•........•..••••• 18.329.400 986.600 19.316.000 
7. Rechtsfragen •••••••••••••••••••••••••••.••••••• 32&2Il !IOO (J !m.:!ool 31&32s.QQ 

BINmLPLAN m INSGESAMT 5Q819.400 (7()900l 5O:Z4!! 500 

llJNzBLi>LAN IV - Internationale Emwicklungsz.usammen-
arbeit 

8. Hauptabteilung fflr grundsatzpolitische Koordinienmg und 
bestandfllhige Entwicklung ..••••.•••••.•.••••••• 50.355.600 1.201.000 51.556.600 

9. Hauptabteilung fflr Wn1schafts- und Sozialinformationen 
und grundsatzpolitische Analyse •.••••••........•• 46.815.700 (589.800) 46.225.900 

10. Hauptabteilung UnteIStfltzungs- und FUbrungsdienste fflr die 
Entwicklung •...•••.......••••••••......•.••.• 29.385.800 (3.424.400) 25.%1.400 

llA. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio- 108.296.400 5.283.400 113.579.800 
Den ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llD. Internationales Handelszentrum UNCTAD/GA1T .••••• 19.982.200 960.100 20.942.300 
12A. Umweltprogramm der Vereinten Nationen ..••.•....•• 11.384.500 2.893.400 14.277.900 
128. Zentrum der Vereinten Nationen fflr Wohn- und Siedlungs-

wesen (Habitat) •••...•••••.....•.••.......•••• 11.854.300 3.322.200 15.176.500 
13. VerbIechensbeklimpfung .......................... 4.638.200 201.500 4.839.700 
14. lnternationa1e Drogenbeklhnpfung ..•••••••••••••••• 13.2211-7/10 fi~.200 a fi23.2Il!I 

BINmLPLAN IV INSGFSAMT 2%.2 11 4IXl 1!1 'j42 fiOO 307·2S4 QQQ 

llJNzBLi>LAN V - Regionale Entwlcklungsz.usammenorbeit 
15. Wlrtschaftskommission fflr Afrika .................. 78.020.100 (6.362.500) 71.657.600 
16. Wirtschafts- und Sozia1kommission fflr Asien und den 

pazifik ..••••••••••••.•••...••••••••••.•••••• 59.846.200 1.432.200 61.278.400 
17. Wlrtscbaftskommission fflr Europa •••••••••••••••••• 44.684.500 2.694.800 47.379.300 
18. Wlrtschaftskommission fflr Lateinamerika und die Karibik 79.992.600 (1.013.200) 78.979.400 
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Kapitel 

19. 
20. 

W'Jrlscbafts.. und Sozialkommission ffIr Westasien ••.... 
Regullires Programm der technischen Zusammenarbeit •• 

E!NZIlLPLAN V INSGESAMT' 

BINzEm..AN Vl-Menschenrechte und humanltilre Angele
genheiten 

21. Menschenrechte ................................ . 
22A. Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ffIr 

Flüchtlinge .................................. . 
22B. Hilfswerk der Vereinten Nationen ffIr PaIlistinaflüchtlinge 

im Naben Osten ............................. .. 
23. Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten ••••..•••• 

E!NZIlLPLAN Vl INSGESAMT 

E1NZELPLAN V1I - otremllchkeltsarbeit 
24. Öffentlichkeitsarbeit ............................ .. 

E!NZIlLPLAN V1I INSGESAMT 

E1NZELPLAN VIII - Gemeinsame UnterstatzungsdJenste 
25. Verwaltung und Management ..................... . 

E!NZIlLPLAN VIII INSGBSAMT 

IliNzBLI>LAN IX - Gemelnsam:f/nan:derre TlltigkBlten und 
Sonderausgaben 

26. Gemeinsam finanzierte VerwaItungstätigkeiten •••••.... 
ZT. Sonderausgaben ................................. . 

E!NZIlLPLAN IX INSGESAMT 

E1NZELPLAN X - Personalabgabe 
28. PersonaIabgabe ................................ .. 

E!NZIlLPLAN X INSGESAMT 

l!JNzm..N.AN XI - Ausgaben betmjfend das AnlagevermlJgen 
29. Thchnologische Neuerungen ......•.••....•...••••• 
30. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten sowie größere 

~tun~be«en ........................ . 
E!NZIlLPLAN XI INSGBSAMT 

IliNzBLI>LAN XII - Interne Atifs/chtsdienste 
31. Amt ffIr interne Aufsichtsdienste .................. . 

E!NZIlLPLAN XII INSGESAMT 

E1NZELPLAN XIll-Internmionale MeeresbodenbehDrde 
32. Internationale Meereshodenbehörde ..••••........••• 

E!NZIlLPLAN XIll INSGESAMT 

MIt_ 
48/231 A bewI11Ister 

Betrag 

38.226.600 
42.9IO QQQ 

343 68O.QQQ 

36.063.300 

45.329.400 

21.007.900 
18 ~I 2ll!l 

1201)41 800 

m I~S.3.Q!I 
J33 14:; 3.Q!I 

IrlCi.!lSCi.QQQ 
1rlCi.~Ciooo 

26.192.800 
:U.ZII!!~ 
57.973 2ll!l 

~.!!4!!.QQQ 
404 949 000 

18.841.500 
SII 3lI6 9()() 

n148~ 

11 &22.111.0 
U&22111.O 

2,58!!.2ll!l.2OQ 

(In US-D<J1krr) 

(3.013.500) 
1·904700 

(4357 som 

7.644.900 

3.243.300 

342.400 
493.500 

JI.724.11I.O 

(1.702.700) 
(1.702JlX!l 

1 !!.!!~ lI.I!l! 
12.9641100 

1.028.400 
I !!H·700 
2043.111.0 

C~ IS!!900) 
(47 1 SO 9()()) 

6.556.800 
lW.2ll!l 

M97,QQQ 

:!!!1I1i/V) 
:!281i/V) 

71CiQQQ 
71Ci.!!00 

2§m42OQ 

35.213.100 
44.814,700 

339·322.500 

43.708.200 

48.572.700 

21.350.300 
I!! 034.711.0 

132'665.900 

131.442.6110 
J3lM21i/V) 

112fi.!I2!I.1I.I!l! 
!I2fi.1I2Il 1IM 

ZT.221.200 
32 72S.11I.O 
6OQ16,300 

351.7211 111.0 
351M. I 11.0 

25.398.300 
58-447.100 

8J.114:;~ 

12!!2Z·700 
12.!!2Z 700 

71Ci.QQQ 
776 000 

2 CjO!I 274'400 

95. Plenarsitt.rmg 
23. Devnnber 1994 
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RBvIDmJml ElNNAHMBNVORANSCllLÄGB FÜR DEN ZWBrJAHRI!SZI!ITRAUM 1994-1995 

Die Genemlverstll1l1lllung 

trifft fiIr den Zweljabreszeitraum 1994-1995 den BeschJ4ß, die von ihr mit Resolution 48/231 B vom 23. Dezember 1993 
gebilligten E;nnabmenVOI'llllSCbllIge in Höhe von 477.401.700 US-Dollar um 45.321.200 Dollar wie folgt zu vermindern: 

Mltllßsolullon 
48/Z31 B bewIlUgtm' 

Betmg 

(in lJS.DoUar) 

1. EinnabmCII aus der Persona1abgabe ••••••••••••••••.. 411.364·200 
411 364.200 

(48.147 5QQ) 
(48.147 5QQ) 

363 216700 
363216.700 B!NNAHMBNKAPrrJ IINSGBSAMT 

2. 
3. 

Allgemeine Einnahmen .......................... . 59.258.800 
6TI8.700 

66.1lJ7 500 
477.401 700 

1.671.000 
1.155,300 
2826.300 

60.929.800 
7.934.000 

63·863800 

4Wl8O.500 

Dienste fIIr die Öffentlichkeit. ••.•••••.....•..•..... 
B!NNAHMBNKAPrrJ 2 UND 3INSGBSAMT 

GESAMrSllMMI! (45.321 200) 

c 

FlNANZD!RUNG DER MrrrI!LBBWJUJGUNGBNFÜR 
DAS JAHR 1995 

DIe Genemlverstll1l1lllung 

trlfft hiermit fIIr das Jahr 1995 folgenden BeschJ4ß: 

1. Die Mittelbewilligungen in Höhe eines Gesamtbetrags 
von 1.335.407.400 US-Dollar, der sich zusammensetzt aus 
1.290.100.100 Dollar, das heißt der HIIIfte der von der Ge
nenIlversamm1ung in ihrer Resolution 48/231 A vom 
23. l'ezemIm 1993 ursprilnglich bewilligten Mittel fIIr den 
Zweijahreszeitmum 1994-1995, zuzIlglich 28.074.200 Dollar, 
das heißt der auf ihrer neunundvierzigsten 'Thgung mit vor
stehender Resolution A gebilligten Erhöhung der Mittelbewil
Iigungen, zuzIlglich 17.233.100 Dollar, das heißt der von der 
Versammlung in ihrer Resolution 49/218 vom 23. Dezember 
1994 bewilligten Erhöhung der Mittelbewilligungen fIIr den 
Zweijahteszeittaum 1990-1991, werden gemlIß den 
Artikeln 5.1 und 5.2 der F"manzordnung der VereintCD Natio
nen wie folgt finanziert: 

a) Ein Betrag von 75.295.460 Dollar aus folgenden 
TeiIbetrIIgen: 

i) 33.018.750 Dollar, ontSprecbend der HII1fte des 
Nettobetrages der von der Versammlung mit ihrer 
Resolntion 48/231 B vom 23. Dezember 1993 fIIr den 
Zweljabreszeitraum 1994-1995 gebilligten veran
schlngten Einnahmen, die Dicht aus der Personal
abgabe stammen; 

ü) 2.826.300 Dollar, entsprechClld der mit Resolution B 
gebilligten Erhöhung der veranschlngten Einnahmen, 
die Dicht aus der Persona1abgabe mmmCII; 

95. PlenaniIvmg 
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ili) 37.468.110 Dollar, was dem Saldo des ÜberscImß.. 
kontos zum 31. Dezember 1993 entspricht; 

iv) 1.982.300 Dollar, entsprechend der von der Versamm
lung in ihrer Resolution 49/218 fIIr den Zweijab
reszeitraum 1990-1991 gebilligtenErhöhung der Dicht 
aus der Persona1abgabe stammenden EinnabmCII; 

b) ein Betrag von 1.260.111.940 Dollar aus den veran
lagten BeitrIIgen der Mitgliedstaaten nach Resolution 49/19 B 
der Generalversammlung vom 23. Dezember 1994 über die 
Beitragstabelle fIIr die Jahre 1995, 1996 und 1997; 

2. GemI!ß Resolution 973 (Xl der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1955 ist auf die veranlngten Beitriige der 
Mitgliedstaaten derCD jeweiliges Guthaben im Steuerans
g1eichsfonds anzurechnen, und zwar ein Gesamtbetrag von 
167.334.119 Dollar, der sich zusammensetzt wie folgt: 

a) 205.682.100 Dollar, enlSptechCDd der HIIIfte des von 
der Versammlung in ihrer Resolntion 48/231 B gebilligten 
Voranscblngs fIIr EinnabmCII aus der Persona1abgabe; 

b) abzdglich 48.147.500 Dollar, entsprechend der von 
der Versammlung In der vorstehenden Resolntion B gebilligten 
Verminderung des Voranschlags fIIr Einnahmen aus der 
Persona1abgabe; 

c) zuzIlglich 2.501.819 Dollar, entsprechend der Erhö
hung der Einnahmen aus der Persona1abgabe gegooüber den 
von der Versammlung In ihrer Resolntion 48/219 vom 
23. Dezember 1993 fiIr den Zweijabreszeitraum 1992-1993 
gebilligten revidiertCD Voranschlägen; 

d) zuzIlglich 7.297.700 Dollar, entsprechend der von der 
Versammlung in ihrer Resolution 49/218 fIIr den Zwel
jahreszeitraum 1990-1991 gebilligten Erhöhung der Ein
naiunen aus der Persona1abgabe. 

95. Plenani/vUIB 
23. De:.ember 1994 



49122L Ko:ofeIeuzpJanung 33/56 vom 14. Dezemher 1978, 36/117 B vom 10. Dezemher 
1981, 37/14 C vom 16. November 1982, 4S1238 B vom 

A 21. Dezember 1990, 471202 B vom 22. Dezemher 1992 und 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Konfetenzausschusses'", 

unter Hinweis auf ihre einscblägigen Resolutionen, 
namentlich die Resolutionen 43/222 B vom 21. Dezemher 
1988,46/190 of20. Dezemher 1991, 471202 vom 22. Dezem
her 1992 und 481222 vom 23. Dezemher 1993, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Arbeit des 
Konferenzausschusses; 

2. bilUgt den vom Konferenzausschuß vorgelegten 
Entwurf des revidierten Konferenz- und SifzUDgska1enders der 
Vereinten Nationen fiIr 199547; 

3. ermlichtigt den Konfenmzansschuß, im Konferenz
und Sitzungskalender fiIr 1995 die infolge der Maßnahmen 
und &schlOsse der neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversammlung erfonlerlich werdenden Anpassungen 
vorzunehtnen; 

4. bittet die zustiindigen beschlußfassenden Organe, 
gemäß den Resolutionen 4812S8 A und B der Generalver
sammlung vom 23. Juni 1994 alle mit der Apartheid befaßten 
Organe aufzulösen; 

5. bittet die Organe der 'vereinten Nationen, am 2. März 
und 9. Mai 1995 nach Möglichkeit keine Sitzungen ab
zuhalten, und bittet das Sekretariat, diesen Regelungen bei der 
Aufstellung von Konferenz- und Sitzungskalendern in Zukunft 
Rechnung zu tragen; 

6. beschließt, daß die AlISnabme von der in Resolution 
401243 der Generalversammlung vOm 18. Dezemher 1985 
festgelegten Regel bezllglich des Zusammentretens von 
Organen an ihtem jeweiligen Sitz 

a) im Falle des Unterausschusses Recht des Ausschusses 
fiIr die friedliche Nutzung des Weltraums in Anbetracht der 
Verlegung dieses Organs nach WICI1 und seines Beschlusses, 
kI1nftig in Wien zu tagen, beendigt wird; 

b) im Falle des WJrtscbafts- und Sozialrats in Anbetracht 
der von der Versammlung in Ziffer 5 c) der Anlnge zu ihrer 
Resolution 4S1264 vom 13. Mai 1991 ergriffenen Maßnahme, 
wonach zwischen Mai und Juli jllhrlich abwechselnd in New 
York und Genf eine vier- bis filnfw6chige Arbeitstagung des 
Rates abgehalten wird, umformu1iert wird; 

c) im Falle der Facbkommissionen des Wlrtschnfts.. und 
Sozialrats beendigt wird, da sie ihr Recht, außeIhaIb des Amts
sitzes zusammenzutrete seit 1985 nicht mehr ausgellbt haben. 

B 

Die Generalversammlung, 

95. Plenarsitzung 
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unter Hinweis auf ihre Resolutionen Qher die Kontrolle und 
Begrenzung der Dokumentation, namentlich die Resolutionen 

.. I!IML, BeiIaB. 32 (Al491321Rev .1). 
" Ebd., Anbang I. 

481222 B vom 23. Dezemher 1993, 

eingedenk der Auffassungen, welche die MitglledstmUen 
während der neunundvimzigsten Thgung der GeneralVlllll8llllll
lung im FIInften Ausschuß zu dieser Frage zum. Ausdruck 
gebracht haben'", 

In Anerkennung der bestehenden Praxis der Mitglledstaa
ten, auf dem Weg llher zwischenstaatliche Organe oder 
Sachverstllndigengremien Berichte anzufin'dem, 

mit Lob fiIr die Initiativen, die der Exekutivrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten NationenlBevölkmungsfonds 
der Vereinten Nationen in seinen Bl:schlilssen 9414 vom 
18. Februar 1994 und 94124 vom 16. Juni 1994 zur Kontrolle 
und Begrenzung der Dokumentation ergriffen hat, 

unter Hinweis auf die Beschlllsse, die der Wn1Behafts.. und 
Soziillrat in den vorangegangenen Jahren zur Kontrolle und 
Begrenzung der Dokumentation gefaSt hat, insbesondere die 
in seinen Resolutionen 1988/77 vom 29. Juli 1988 und 
1989/114 vom 28. Juli 1989 und in seinem Beschluß 19901272 
vom 27. Juli 1990 enthaltenen Beschlllsse, und·feststellend, 
daß einige Dokumente noch immer nicht rechtzeitig und im 
Rahmen der festg-men Richtlinien zur Begrenzung der 
Seitenzahlen vorgelegt werden, 

mit BefrledJgung VII' Kenntnis nehmend, daß der Exekutiv
rat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio
nenlBevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und der 
Exekutivrat des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
beschlossen haben, auf Kurzprotokolle zu verzichten, 

darin iJberrdnslimmend, daß es notwendig und wllnschens
wert ist, fiIr einige mit politischen oder Rechtsfragen befaßte 
Organe Wort- und Kurzprotokolle zu erstellen, jedoch gleich
zeitig erklärend, daß es notwendig ist, die Verfahren zu 
Ilberpri1fen und die Bereitstellung von Sitzungsprotnkollen 
gegebenenfalls zu rationalisieren, 

In dem Bemllhen, die Organe, die Anspruch auf Sitzungs
protokolle haben, zur Übetprilfung ihres l!!1sl!chIiclten Bedarfs 
anzuregen, 

1. bittet die kraft der Charta der Vereinten Nationen 
geschaffenen Organe, ihren Anspruch auf Sitzungsprotnkolle 
zu Ilberpri1fen, und appelliert an die VertragsOIgane, die 
ermJlchtigt sind, ihre eigene diesbezllgliche Praxis festzulegen, 
ihren Bedarf an Sitzungsprotokollen zu Ilherpr11fen; 

2. beschließt, daß Sitzungsprotnkolle wie in der Anlage 
zu dieser Resolution vorgesehen erstellt werden; 

3. ersucht die folgenden Organe, der Generalversamm
lung auf ihrer fOnfzIgsten Thgung im Einklang mit den 
bestehenden Verfahren lIher den Konferenzanssclm1l eine 
Begrilndung fiIr die Beibehaltung ihres derzeitigen Anspruchs 
auf Sitzungsprotokolle vorzulegen: 

a) das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen (bei 
der Abhaltnng von ml1ndlichen Verhandlungen); 

b) den Ausschuß fiIr die friedliche Nntzung des Welt
raums; 

.. Siehe Nc.st49JSR.2Jj, 27, 30 und 33. 



c) den EIsten Ausschuß; 

d) den Sonderausschuß fIIr den Stand der Verwirklichung 
der Erkll!rung über die Gewllhnmg der Unabhlingigkeit an 
koloniale LIInder und Völker; 

e) die Nebenorgane der Generalversammlung. die aus 
AnIa8 der von der Versammlung verkOndeten internationalen 
'läge der SolidaritJIt zlIsammentreten; 

/) den Exekutivausschuß des Programms des Hohen 
JCommissars der Vereinten Nationen fIIr FlflchtIinge; 

4. wiederholt ihr Ersuchen an die Vorsitzenden der 
heI1effenden Organe und Nebenorgane der Generalversamm
lung, des WJrtscbafts- und Sozialrals und seiner Nebenorgane 
sowie anderer Organe der Vereinten Nationen, den Mit
gliedstaaten zu Beginn jeder Thgung die Annahme von 
BeschriInkungen der Redezeit vorzuschlagen; 

S. beschUeßt. daß Sitzungsprotokolle pilnktlich ver
öffentlicht werden; 

6. beschUeßt aqfJerdem, die folgenden Maßnahmen zur 
Begrenzung der Dokumentation zu elgteifen: 

a) Die im Sekretariat erstellten Doknmente sollen klar 
und kurz sein und die festgelegten Höchstseitenzahlen im 
allgemeinen nicht llbersteigen, außer wenn dies zur Bereit
steIlong der von zwischenstaat1jchen Organen und Sachver
sUindigengremien angeforderten Infonnationen notwendig ist; 
zu diesem Zweck soll der Genera\sekretJlt die bestehenden 
Verfahren zur Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation 
weiter prIlfen, mit dem Ziel, die Länge der Dokumente nach 
Möglichkeit zu reduzieren; 

b) Die Berichte von Nebenorganen sollen maBnahmen
orientiert und knapp sein und genaue Informationen entha1ten, 
die sich auf die Beschreibung der von dem heI1eftimden Organ 
geloisteteu Arbeit, seine Schlußfolgenmgen. seine Beschlilsse 
und seine Empfehlungen an die Generalversammlung be
schriInken; 

c) Das Sekretariat wird ersucht, sicherzustellen, daß die 
Dokumentation in jeder der Amtssprachen der Vereinten 
Nationen unter Binhaltung der Sechs-Wochen-Regel fIIr die 

. Verteilung der Dokumente zur Verfilgung steht; 

d) Das Sekretariat wird außerdem ersucht, vor der 
Erteilung eines Auftrags zur Etstellung von Dokumenten 
durch die Generalversammlung anzugeben, ob die genannte 
Dokllmentation im Einklang mit der Sechs-Wochen-Regel und 
im Rabmen der geltenden Hausha1tsverfahren erstellt werden 
kann; 

e) DieMitgliedstaaten und die Nebenorgane der Geneml
~eJ&lijiillbmg werden ersucht, größte ZurOckhaltung zu llben, 
wenn sie VorschlIIge unterbreiten, mit denen Berichte ange
fordert werden, unter voller Befolgung der Beschlilsse llber die 
Rationalisierung des ArbeilSptOgramms; 

7. nimmt Kenntnis von dem Inhalt von Anhang 11 des 
BerichIS des Konferenzausschusses'" und ersucht das Sekreta
riat, entsprechende AnschJlIßmaßnahmen zu ergreifen und dem 
Ausschuß auf seiner ArbeilStagUng 1995 darllber Bericht zu 
mstatten. 

95. PlenaTsltvmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE 

Anspruch aufschrlftllehe SI'"llljJI,.,4 .. JmDe 

1. Organe, die nach wie vor Wwlptotokolle erhalten: 

a) SicheJheitsrat; 

b) Genera\stab&lushuß; 

c) Generalversammlung (Plenarsitzungen); 

d) Sonderausschuß zur Untersuchung israeli!!!!her 
Praktiken. die die Menschenrechte des pal!!stinensischen 
Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beein· 
trächtigen (flir die Anhörung von Zeugen); 

e) Verwa!tungsgericht der Vereinten Nationen (bei der 
Abbaltung von mllndlichen Verhandlungen); 

/) Treuhandrat; 

g) AbrIIstungskonferenz (mit der Maßgabe, daß die 
Konferenz Wwlptotokolle der geMWten abgegebenen und von 
der heI1eftenden Delegation nachgeprIIften BrldIIrungen erblllt, 
jedoch ohne Inanspruchnahme der Dienste von SchrifttlIbrem); 

h) AbrIIstungslrommission; 

I) Ausschuß fIIr die friedlicbe Nutzung des WeItraums; 

/) Etster Ausschuß; 

k) Sonderausschuß fIIr den Stand der Verwirkllchung der 
Erkllinmg lIber die Gewllhnmg der Unabhlingigkeit an 
koloniale LIInder und V6lker; 

I) Nebenorgane der Geneml~wsammIung. die aus AnIa8 
der von der Versammlung verkllndeten internationalen 'läge 
der SolidaritJIt zusammentreten. 

2. Organe, fIIr die Korzprotokolle erstellt werden: 

a) PrfisidialmJSSChuß und Hauptausschf1ss der General-
versammlung; 

b) Nebenorgane des SicherlwilSialS; 

c) Wtrtschafts.. und Suzialrat (Plenarsitzungen); 

d) VöIkerrechtskommissiQJI; 

e) Ad-hoc-AusscbnB fIIr den Indischen Ozean; 

/) Menschem:echlSkonundUnferkommissionflir 
die VeJblltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten; 

g) Ausschuß fIIr die Ausllhung der unverllußerllehen 
Rechte des paIlIstInensisc Volkes; 

h) Unterausschuß Recht des AnsaeheS!!AS fIIr die friedli
che Nutzung des Weltraums; 

I) Ausschuß fIIr wirtschaftliche, soziale und knIturelle 
Rechte; 

!J Kommission der Vereinten Nationen fIIr interna
tionales Handelsrecht; 
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k) Exekutiva\I8SChuß des Programms des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen flIr Flüchtlinge; 

1) Internationales Öbereinkommen zur Beseitigungjeder 
Fonn von Rassendiskriminerong: 

i) Ausschuß flIr die Beseitigung der Rassendiskriminie
rung; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

m) Konvention gegen Folter und andere grausame, 
unmenscbliche oder erniedrigende Bebandlung oder Strafe: 

i) Ausschuß gegen Folter; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

n) Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von 
Diskriminierung der Frau: Ausschuß flIr die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau; 

0) Konvention über die Rechte des Kindes: 

i) Ausschuß flIr die Rechte des Kindes; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

p) Internationaler Pakt über bilrgerliche und politische 
Rechte: 

i) MenschenrechtsalJsscbuß; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten. 

3. Organ. flIr das keine Sitzungsprotokolle mehr mtellt 
werden: 

Ausschuß flIr Anträge auf Überprüfung von Urteilen des 
Verwaltungsgerichts (außer wenn der Ausschuß ein Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs anfordert). 

C 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Beriebts des Genemlsekretllrs über 
die umfassende Studie über die Konferenzdienste49, 

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
. Resolution den Erkenntnissen und Schlußfolgerungen der 
umfassenden Studie über die Konferenzdienste an; 

2. begrl(/St die Anstrengungen, die der Generalsekretär 
unternimmt, um die Konferenzdienste zu verbessern, und 
fordert das Sekretariat nacbdrOcklich auf, auch weiterhin nach 
Mitteln und Wegen zu suchen, wie Konferenzdienste in einer 
Weise bereitgestellt werden können, die voll auf die Bedürf
nisse der zwischenstaatlichen Organe und Sachverstllndigen
gremien eingeht und dabei gleichzeitig den Qualitllts- und 
1brminanforderugen entspricht; 

3. ersucht den Generalsekretllr, im Zusammenhang mit 
dem Entwurf des Programmbansbaltsplnns flIr den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 die möglieben negativen Aus
wirkungen zu berücksichtigen, die die Abschaffoog von 

.. AJC.S/49134 und Kmr.l. 

neunzehn DIenstposten im Bereich Konferenz.. und UnterstIIt
zungsdienste haben könnte; 

4. ersucht den Generalsekretllr llI4ßetrJem, insbßsondere 
die Anforderungen zu berilcksichtigen. die aufgrund des 
gestiegenen Arbeitsvolumens des Sicherbeitstats und somit des 
Flinfteo Ausschusses und des Beratenden Ausschusses flIr 
Verwaltungs- und Haoshaltsfrageo an die Konferenzdienste 
gestellt werden; 

5-. ersucht den GeneraIsekretlI ferner, im Zusammen
hang mit dem Entwurf des Programmbausbaltsplnns flIr den 
Zweijabreszeitranm 1996-1997 transparentere Leistungs
indikatoren, bessere Infonnationen über die Kosten der 
Sitzungen und der Dokumentation sowie eine deta1IJierte 
Analyse der tatsächlichen Nachfrage nach Konferenzdienst 
aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretiir, der Generalversamm"mg 
zur Aufnahme in den Entwurf des ProgJAlllmbllushaltsplans flIr 
den Zweijabreszeitranm 1996-1997 Ernpfehlungen zur 
ih:s~en Fortbildung vorzulegen. damit Dolotetscber und 

über die oeuesten Entwicklungen in den sechs 
Amtssprachen der Vereinten Nationen auf dem laufenden 
bleiben. 

D 

DIe Generalversammlung, 

95. Plenarsit7.ung 
23. Dezember 1994 

erneut erkJiJrend, daß die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Nationen zur Featigung des 
weltweiten Friedens und zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Lösung internationaler Probleme 
beitragen könnte, 

feststellend, daß die Jahrestagungen der Generalversamm
lung die größte jllhrliche Zusammenkunft von Staats- und 
Regierungscbefs und Außenministern darstellen, 

eingedenk der betriicbtlichen Zunabme der Zahl der 
Mitglieder der Vereinten Nationen in den 1etzten Jahren, 

Im Hinblick auf die sich daraus ergebende ZunaJune des 
Bedatfs an Binriebtungen flIr bilaterale Znsammenkllnfte und 
direkte Kontakte zwischen den Staats- und Regierungscbefs 
und Außeuministem der Mitgliedstaate'!. während der jllhr
lieben Thgnngen der Generalversammlung, 

ln der Erkenntnis, daß bilntera1e Zn sammenk1lnfte und 
direkte Kontakte zwischen den Mitgliedstaaten wesentlich 
dazu beitragen, die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen zu flIrdern, 

ln der Oberzeugung, daß die Vereinten Nationen eloe 
wicbtige Rolle spielen, wenn es darum geht, solche bilntera1en 
7JJsammen!dlnft.e und Kontakte zwischen den Mitgliedstaateu 
zu erleichtern, 

1. stellt fest, daß die beatebenden Einricbtungen im 
indonesischen und im cbinesischen Saal flIr die Abhaltung von 
bilatera1en ZnsammenkOnften und Kontakten zwischen den 
Mitgliedstaaten während der Jabrestagungen der Generalver
sammlung nicht mehr zweckgemäß sind; 
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2. ersudIt den GenetaIselaetll, mit Vorrang die Vorkeh

rungen und Einrichtungen flIr die Abhaltung von Zusammen
künften im indonesischen und im chinesischen Saal ZQ ver
bessern, damit mehr biIateraIo ZusammenkiInfte und Kontakte 
zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden können: 

3. ersucht den Generalsekret.I flI4IJerdem, andere Rlium
licbkeiten flIr solcbe Z"'!I!mmenld!nfte zur VerflIgung ZQ stel
len: 

4. fonleTt das Sekretariat ~ die Möglichkeit ZQ' prDfen, 
ein gerechtes und effizientes System flIr die Inanspruchnahme 
dieser Einrichtungen und RIIumlichkeiten einzufIIbren; 

5. ersucht das Sekretariat, diese Verbesserungen recht
zeitig vor dem fOnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
vorzunehmen: 

6. beschließt, daß diese Verbesserungen im Rahmen der 
zur Verfögung stehenden Mittel vorgenommen werden. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491l22. Personalmanagement 

Die Generalversammlung, 

lIII1er Hinweis auf die Artikel 8, 'l7, 100 und 101 der Charta 
der Vereinten Nationen, 

in Bekriflig/Ulg ihrer Resolution 41f226 vom. 8. Aprill9!J3, 

eingedenk der von den Mitglioostaaten wlibrend der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalversammlung vor dem 
Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen ZQ 

PersonaIfragen"', 

nach BeJumdlung der vom Generalsekret.I der Generalver
sammlung auf ibre.r neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten 
einsch1ligigen Dokumente ZQ personaIfragen'l, 

nachAnhiJrung der von den anerkannten Personalvetlletem 
vor dem FlInften Ausschuß gemll8 ihrer Resolution 351213 
vom. 11. Dezember 19SO zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, 

inAnerkennung dessen, daß die Bediensteten der Organisa
tion der Vereinten Nationen ein unschätzbares Gut darstellen, 

. und in WUrdigung ihres Beitrags zur Förderung der Ziele und 
GrundslItre der Vereinten Nationen, 

1. bekunder erneut Ihre volle Untersti1tz1mg flIr den 
Generalsekretllr in seiner Eigenschaft als höchster Verwa1-
tungsbeamtet der Vereinten Nationen und lUlterstreicht, daß 
sie seine Vorrechte und Verantwortlicbkciten nach der Charta 
der Vereinten Nationen voll respektiert; 

2. bekundet Ihre Untem/JlzlJng flIr die Bemllhungen des 
Generabekretllrs mn die Scbaffimg eines Managementmnfelds 
und einer Managementkultur in den Vereinten Nationen, die 
die Bedieostete>t ermutigen, ihrer Tätigkeit mit einetn Höchst-

.. SIeheAlC.Sl49/sR.lS,18, 19,21-24,26und36. 
SI Al49n76 und Add.l, Al491219 und Add.l, Al49/406, Al49/44S, 

A/49/S'ET, Al49/S64. Al49/Sfrl und Kotr.l, AJC.S/49/S. A1C.S149/6 und Kotr.l 
und Add.l, A1C.st491l3, Alc.5/491l4, AlC.st49/32 und A1C.S149/L.8. 

maß an Leistungsfibigkeit, Wrrksamkeitund Effizienz 
nachzugehen; 

L PLANUNG DES PERsoNALMANAGBMBNTS 

in Begrilß/Uig des ganzheitlichen Ansat?es, dessen sieh der 
Generalsektelllr bei seiner Planung des Persona1managements 
bOOlcnt, wie aus seiner S1rategie flIr das Persona1managemt 
der Vereinten Nationen hervorgeht, 

besorgt iIber die derzeitigen Probleme in der Stelleobewirt
schaftung, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gemein
samen !nspektionsgruppe", 

1. macht sich die im Bericht des GeneraIsekretlI 
enthaltene Strategie flIr das Personalmanagemet der Ver
einten Nationen zu eigen; 

2. biUJgt die Einrichtung einer Planungsgruppe im 
Bereich Personalwesen und -management, genehmigt die 
Verwendung von flIr Zeitpersonal vorgesehenen Mitteln in 
Höhe von 496.100 Dollar flIr diesen Zweck im Jahr 1m und 
ersucht den GeneralsekretlI im Zusammenhang mit dem 
abschließenden Haushall8vollzagsbericht flIr den Zwei
jahreszein:aum 1994-19!JS datIIber Bericht ZQ exstatten und im 
Rahmen seines Entwurfs des ProgrammhmJshall8plans flIr den 
Zweijahteszeitulllm 1996-1m einen umfassenden Vorschlag 
flIr die weitete Finanzierung dieser Planungsgruppe vor
ZQ\egen: 

3. bil1lgt tJlf/Jerrlem die Vorschllige des GeneraIsekretII 
zur Anwendung des Leistungsbeurteilungssystems und ersucht 
ihn, a11es ZQ tun, mn diese \brschIlIge im Rahmen der vorhan
denen Mittel.unZ1'setzen, soweit erfordetllch untet Konzen
ttation auf die Besoldungsgruppe P-4 und datIIber weltweit im 
Jahre 1995, und sicherzustellen, daß das System ab 1. April 
1996 in allen Besoldungsgruppen angewandt wird; 

4. nimmt zur Kenntnis, daß in der Strategie vorgescbla
gen wird, andere Einste11ungsverfahren ZQ erkunden, und daß 
der Generalsektelllr beabsichtigt, diese in begJ:enztem Umfang 
vmsucbsweise anzuwenden, enwcht jOOoch den Genera1se.Iae
tlIr, sicherzustellen, daß die Effektivitftt und die Kosten solcher 
Projekte genan und mngehend überwacht und evaluiert 
werden: 

5. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck über die potentiell 
nachteiligen Auswirkungen des Einsatres von im Rohestand 
befindlichen Bediensteten auf Einstellungen und Beför
derungen im Sekretariat und ersucht den Generalsekretllr in 
dieser Hinsicht, der Generalversamm1ung auf ibre.r wiOOer
aufgenommenen neunundvierzigsten 'llIgung ins einzelne 
gehende Informationen über den Einsatz von Ruhestands
bediensteten im Sekretariat vorzulegen, namentlich auch 
loformationen über deren Effektivitllt, Zahl, Staatsangehörig
keit, Geschlechtszagehörigkeit, Arbeitsgebiet, Entlohnung, 
Vertragsdaner und die GrIInde flIr ihre Beschäftigung: 

6. ersucht den Generalsekretllr, das Leistungsbeur
teilungssystem zur Anwendeng ZQ bringen, auch auf der 

" Al491219, Anbang. 
" A1C.st49/S. 



Rangebene der UnIeIgenei'IIIse und sicherzusteUen, daß 
die OewiIhnmg von Chancengleichheit bei der Auswahl und 
Befötdenmg von Bediensteten, die Lautbabnberatung für 
Bedienstete und eine entsprechende Aus- und Fortbildung bei 
der Leistuogsbeurteung aller Führungskrilfte als spezifische 
tmnmgslndikatmen festgelegt werden; 

7. begrq{Jtdie Bemflhungen des GeneralseIaetiI wn den 
Ausbau und die Verstllrkung der Praktikanten- und Stipen
diatenproguiiilme, hedmtert es, daß die Durcbfilhrung dieser 

. P.rogram.ne möglicherweise zeitweilig ausgesetzt werden muß. 
und ersucht den Generalsekretär. alles zu tun, wn Mittel für 
diesen Zweck IIIISfindig zu machen, und WOrde diesbezilgliche 
BeitrIIge der Mitgliedstaaten begrOßen; 

8. stellt fest. daß die Strategie für die Personalplanung 
der Vereinten Nationen die aktive Durcbfilhrung eines 
Programms zur verstllrkten Ausnutzung des natOrIichen 
Persoualabgangs als Managementinstrt f1ber einen 1995 
an]anfendeu mehrjährigen Zeilmum erfordert, und ersucht den 
GeneraIsekretär. im Rahmen des 'Thgesordnungspunktes be
beffend den Entwurf des Programmhaushaltsplans für den 
ZweijabIeszei1Iamn 1996-1997 ilber die Anfangsphase der 
Durchfilhrung dieses Programms Bericht zu erstatten und 
dabei auch Vorschllige f1ber die Ilingerfristige Regelung des 
AU8SCheidens aus dem Dieust und der Weiterbeschllftigung 
von Personal und iIber den kilDftigen RiIckgritf auf Rege
lungen zur einvernehmlichen Beendigung des Dienstverhlllt
DIsses nach Abschluß des derzeit laufenden Programms 
vorzulegen. damit solche Programme in Zukunft nicht mehr 
etforderlich sind; 

9. stellt aqfJerdem fest. daß die Strategie von allen 
international neu eingestellten Bediensteteu Mobilitllt er
fordert, daß Artikel 1.2 des Personalstahd!! den Generalsekretll 

. ermIichtigt, alle International eingesteUten Bediensteten allen 
Tilligkeirsbereichen oder Dienststellen der Vereinten Nationen 
ZI""",,,1en. und bittet den Generalsekretll daher nachdrOcklich, 
die die MobilitlIt betreffenden Bestimmlmgen der neuen Sbate
gle auf international eingestellte Bedienstete anzuwenden; 

10. ersucht den Generalsekretlir. bei der Durchfilhrung der 
neuen Pemona1managemen-strategie einer wirksamen Stellen
bewirtschaftung besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. blttllt die Empfeblung des Beratenden Ausschusses für 
Verwalbmgs- und Hapshaltsfragen in Ziffer 7 seines Be
rlc:bts". ersucht den Generalsekretll. für Haushalts- und Mmm
gementzwecke die Stellen des Höheren Dieustes In der 
Besoldungsgruppe P-l und P-2 sowie der Besoldungsgruppe 
P-3 und P-4 Zl'll8!IUOO!lzufasgu, und ersucht darum, daß diese 
Bmpfehlungen In seinem Entwurf des Programmhausha1ts
pJaus für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 versuchsweise 
umgesetzt werden; 

12. elWUCht den Generalsekretär. auch weiterhin einzel
staatliche Auswahlwettbewerbe für die Besolduugsgruppen P-l 
und P-2 abzuhalten, die ein niltzIiches Mittel zur Auswahl der 
ftIhIgsten Kandidaten darsteUen; 

13. er.wu:htden CleneralsektetlQl(/lelr.tem,auch weitelbin 
einzeIstaatIiche Auswahlwetlbewerbe für die Besoldungs
gruppe P-3 abZllhalten, unter gebilhrender BerilcJcsicbtigung 
der Befilrderungsaussiehten in der Besoidungsgruppe P-2 und 
eines Höchstnm8es an Effizienz und Wu:tschaftlichkeit; 

14. /orden den Generalsekretär lItlChdrfIcklich auf, alles 
zu tun, wn sicherzustellen, daß erfo1greichen Kandidaten der 
Besoidungsgruppen P-2 und P-3 innerbalb eines Jahres nach 
ihrer Auswahl und vorbehaltlich der Verfilgbarkeit genehmig
ter Stellen Positionen angeboten werden; 

15. ersucht den GeneralsekretiIr, bei der BrsteIlung des 
Entwurfs des Prograrnmhanshaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1996-1997 der Ans- und Fortbi1dung und der 
Durcbfilhrung der Sbategle gebilhrenden Vbrrang einzuräu
men: 

n. PIlRsoNALSTRUKTUR DES SBKtum\IUATS 

eingedenk des Berichts der Arbeitsgruppe für die ausgewo
gene geo@'IIPhische Verbebmg der Mitgliedstaaten im 
Sekretariat"'. 

von neuem dorruif verweisend. daß der Grundsatz der 
ausgi:wogenen geographischen Verteilung bei der Ernenrnmg 
von Bediensteteu im Sekretariat volle Anwendung finden muß. 

besorgt dariIber. daß der Genemlsekretllr 1993 die jlihrliche 
Veröffentlichung des PersonaIverzeichnisses der Vereinten 
Nationen seit 30. Juni nicht wieder aufgenommen hat, 

1. erldllrt erneut. daß keine Stelle als ausschlie81iches 
Reservat eines bestimmten Mitgliedstaates oder einer be
stimmten Gruppe von Stanten angesehen werden darf. und 
geht davon aus, daß der Generalsekretär diesen Grundsatz bei 
der Ernennung von Bediensteten, namentlich auch in den 
höchsten Rangebenen, achtet; 

2. erkennt an, daß das System. der Soll-SteIlenrahmen die 
maßgebliche Richtlinie für die Einstellung von Personal ist, 
mit der die ausgewogene geographische Verbebmg der 
Mitgliedstaaten in den der geogIaphischen Verteilung unterlie
genden Dienstposten im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der 
Charta der Vereinten Nationen gewlihrleistet werden solI; 

3. /orden den Generalsekretär nachdriJcldich auf, sich 
bei der BeseIzung der der geogIaphischen Verteilung unter1ie
genden Dienstposten aller Besoidungsgruppeo auch kiInftig 
darum zu bemilhen, sicherzustellen, daß alle Mitgliedstaaten. 
insbesondere die nichbeprllsentierte oder unleneptiisentierten 
Mitg1iedstaaten. im Sekretariat angemessen vertreten sind, 
unter gleichzeitiger Bedlcksichtigunll der Notwendigkeit, mehr 
Bedienstete aus Mitgliedstaate'l einzustellen, deren Anteil 
unter dem Mittelwert ihres Soll-Stellenrahmens Iiegt; 

4. ersucht den Cleneralsektetl. in dieser Hinsicht bei den 
einzelnen Einstellungen den SoU-SteIIenrahnten flexibe1 
anzuwenden und alle lbiIe dieser Resolution dabei zu berück
sichtigen; 

5. enucht den Genera1sekretlI aqfJerdem, das derzeitige 
VerhlIItuis zwischen Daueranstellungen und befristeten 
Austellungen beiznbehaIte.t und der Generalversamm1ung auf 

" AlC.5J43/4S. 
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ihrer eimmdftInfzigst 'llIgung konkrete Vorscbl!lge zur Frage 
des kIInftigen Anteils der befristeten Anstellimgen vorzulegen; 

6. begriUJt die Veröffentlichung eines umfas_den 
Pe!;soualverzeiclmisses des Sekretariats mit Stand vom 
30. September 1994" und ersucht den GeneraIsekretII. dieses 
Vmzeicbnis jäbrlicb zur ordentIicben 'IlIgung der Generalver
sammlung auf den neuesten Stand zu bringen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr. sicb durch die Gewlibr-
1eistung einer breiten und ausgewogenen geograpiüschen 
Verteilung der Bedienstelen in allen Hauptabteihmgen 
veIsllbkt um die Verbesserung der Persona1struktur des 
Sekretariats zu bemOhen; 

8. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf der 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung untm 
anderem im Lichte des von der Gemeinsamen Inspektions

. gruppe vnrzulegenden Berichts fortzllsefze1l.; 

m. D1BSrruATIONDERFRAUEN IM ~ 

unter Hinweis auf die Artikel 8 und 101 der Charta der 
Vmeinten Nationen. 

erneut erklllmu:l, daß der FUnfte Ausschuß derjenige 
Hauptausscbuß der Generalversammlung ist, der die Vmunt
wnrtung fiIi' Verwaltungs... Haushalts- und Personalfragen 
lrIlgt, so untm andermn auch flIr die Frage der Vertretung der 
Frauen im Sekretariat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von deIn Bericbt der Gemein
samen Inspektionsgrappe5'1. 

1. bringt Ihre Besorgnis darlJber zum Ausdruck, daß die 
in ihrer Resolution 451239 C vom 21. Dezember 1990 gesetzen 
Ziele möglicherweise nicht erreicht werden; 

2. fordert den Generalsekretär nachdrUckl/ch mif, den 
strategischen Aktionsplan flIr die Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekretariat (1995-2000)" voll umzusetzen; 

3. ersucht den Generalsekretär. bei der Leistungsbeur
teilung allm FUhrungskrilfte die volle Umsetzung des strategi
schen Aktionsplans als spezifischen Leistungsindikar auf
zunehmen; 

4. appeU/ert an alle Mitgliedstaaten. die Anstrengungen 
der Vereimen Nationen, der Sonderorganisationen und der 
verwandten Organisationen um die Erhöhung des Frauen
anteils an Stellen des Höheren Dienstes und der oberen und 
obersten Rangebenen zu unterstlltzen, indem sie insbesondere 
flIr herausgehobene FDhrungs- und Entscheidungspositionen 
mehr weiblicbe Bewerber mit den entsprechenden Qualifika
tionen namhaft machen. mehr Frauen ennntigen. sich um freie 
Stellen zu bewerben und gegebenenfalls an den einzelstaat1i
chen Answahlwettbewerben teilzunehmen. und indeIn sie 
nationale Listen weiblicher Bewerber aufstellen und fortschrei
ben und diese. den Vereinten Nationen, den SOJIderorganisato
neu und den ihnen verwandten Organisationen zur Verfilgung 
stellen; 

.. SIehe AIC.5I49/L.8. 
" Al491176, Anhang. 
51 Al49I587undKorr.l,Absc:lmittIV. 

5. nimmt VII' Kenntnis. daß der Generalsekretär be
absicbtigt, die Tlitigkeiten der Leitste11e flIr Frauenfragen in 
den Entwurf des ProgrammbapsbaJISplans flIr. den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 anfZJmebmen; 

6. ersucht den Generalsekretär. die LeiIsteIle flIr Frauen
fragen im Rahmen der vorhandenen Mittel in die Lage zu 
versetzen. die Fortschritte bei der UmsetnIDg des strategischen 
Aktionsplans wirksam zu flberwachen und zu erleichtern; 

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrUckllch mif, zu 
diesmn Zweck freiwillige Beiträge zu leisten; 

tv. RBcIrrsPFLBGB IM 8EKRETAiuAT 

erfreut über die Absicht des Generalsekrelllrs, das intmne 
Rechtspflegesystem der Vereinten Nationen zu stlIrken. 

in Anbetracht der Absicht des Generalsekretllrs, dies 
dadurch zu erreichen, daß die Bei1egung von Streitigkeiten im 
FrOhstadium erleichtert wird, bevor sie zu förmlichen Be
schwerden werden. sowie dadurch. daß die Beschwerde- und 
Disziplinarverfahren in die Hand von hauptsmtlich tätigen 
Personen gelegt werden, 

1. begriUJt die Absicht des Genera1sekretlirs beim 
Autbau des neuen intmnen Rechlspflegesystems der Organisa
tion die Persona1vertretm voll zu konsultieren; 

2. ersucht den Generalsekretär. wlibrend der wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung der Generalver
sammlung Anfang 1995 einen detaillierten Vorschlsg vor
zulegen, der untm anderem die in dieser Hinsicht erforderli
eben konkreten institutionellen. rechtlichen und verfahrens
mlißigen Änderungen behandelt, und beschließt, die Be
handlung dieser Frage während der wiederaufgenommenen 
'IlIgung fortzusetzen; 

V. BBRICHl'IlRS'IÄITllG 

1. ersucht den Generalsekretär. im Lichte der deIn 
Fünften Ausschuß wlibrend der neunundvierzigsten 'IlIgung 
der Generalversammlung zur Vertilgung gestellten Informatio
nen über die Personalvertretung ein Korrigendum zu seinem 
Bericht über die Kosten der TlItigkeit der Personalvertretung'" 
berauszugeben und der Versammlung so bald wie ntl!glich 
gesondert über die Modalitiiten und Kosten der Persona1ver
tretUDg seit 1992 Bericht zn erstatten; 

2. ersucht den Genera1sekretllr fl14IJerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten 'IlIgung einen 
umfassenden Bericht Ober die Weiterverfulgung aller in dieser 
Resolution angesprochenen Fragen vorzulegen; 

VI. ÄNDERUNGEN DES PERsONALSTATtlTS 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrelllrs"'. 

_ billigt die in der Anlage zn dieser Resolution enthaltene 
Anderung des Artikels 11.1 des Personalststuts der Vereinten 
Nationen. 

" AlCjf47159. 
" Alc.sJ49114. 

95. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 
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ANLAGE 

Ändenmg des Plll'SOJl8lstatutB der Vereinten Nationen 

ArtikellJ.l 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"Der Generalsekretiir schafft Verwaltungsorgane. unter 
. BeteiIigoog des Persona1s, die ihn in allen Beschwerden von 
Bediensteten gegen eine Verwaltungsentscheidung beraten, in 
denen diese die Nichtbeacbtung Ihrer Anstellungsbedingungen 
und insbesondere der einschlägigen Vorschriften geltend 
machen." 

491223. GemefnsaßU'S System der Vereinten Nationen: 
Bericht der KonunIssIon fiIr den Internationalen 
IifI'entIIchen Dienst 

Die Generalversammlung, 

1IIICh Behlmdlung des zwanzigsten Jahresberichts der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst6J und 
anderer damit znsamme'lhängender Berichte", 

in Bekrliftigung ihres Elntretens für ein einziges und 
einheitliches gemeinsames System der Vereinten Nationen als 
&kstein für die Regulierung und Koordinierung der BeschIIfti
gungshedingungen des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen, 

eingedenk der entscheidenden Rolle, die die Kommission 
im Einklang mit Ihrer Satzung bei der Ausarbeitung gemein
samer Normen, Methoden und Regelungen im Persona1bereich 
für das gesamte gemeinsame System der Vereinten Nationen 

. spielt, die für Managementreformen unabdingbar sind, 

I 

ROLLE DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt I Ihrer Resolution 46/191 A 
vom 20. Dezember 1991 und Abschnitt LA Ihrer 
Resolution 471216 vom 23. Dezember 1992, in der sie die 
Leitungswgane und die Leiter aller Organisationen des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen nachdrDcklich 
aufgefOldert hat, sicherzustellen, daß die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst zuständigkeitshalber auf 
aI1en Sitzungen wlbeten ist, bei denen Vorscbllige im Zu
sammenbaug mit Gehliltern, Zulagen, Leistungen odet andeten 
Beschliftigungsbedingungen erörtert werden, 

1. steUt in dieser Hinsicht mit Bedauern fest, daß die 
Internationale Arbeitsorganisation die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst nicht konsultiert hat, bevor 
sie einen Vorschlag in bezug auf persönliche Beförderungen 
vorgelegt hat; 

2. bedauert at(jerdem den jüngsten Beschluß der 
Ernäbrungs- und Landwirtschaftsorgaon der Vereinten 
Nationen, der nicht dem Beschluß der Kommission entspricht, 
und fordett alle Leitungsorgane, die es betrifft, auf, sich an die 

" t:Jß/d;1l18s Protokoll der Gtmeralvenammlung. NtIU1IU1ItMerz/gste 
T_1le/1ngB 30 (AI49I3O). 

.. A/49/480. A/c.5I49n. A/C.!5I49/10 und AIC.5/49/33. 

Verpflichtungen zu halten, die ihre Organisationen in bezug 
auf das gemeinsame System eingegangen sind; 

3. ersucht die Leiter der Organisationen des gemein
samen Systems erneut, die Kommission und den ClemeIn
samen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen zu 
konsultieren, bevor sie ihren jeweiJisen Leitungsorsanen 
Vorscbllige beI1effend die Beschliftigungsbedingnngen v0r
legen, damit Maßnahmen vermieden werden. die mit dem 
gemeinsamen System der Gehillter, Zulngen und anderen 
Beschllftigungsbedingungen nicht vereinbar sind, und aI1es ZU 
tun, um den Vilibetern der Kommission zu erm6gllchen, den 
jeweils zuständigen zwischenstaatlichen Organen die Auf
fassungen der KommissiQD zu diesen Fragen daxzuIegen; 

ß 

MriWIRKUNG DES PERsoNALS AN DER ARBBrr 
DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt n Ihrer Resolution 43J226 vom 
21. Dezember 1988,AbschnittLB Ihrer Reso1ntion 471216 und 
Abschnitt I Ihrer Resolution 48/224 VOlD 23. Dezember 1993. 
worin sie bedauert hat, daß die Personalvertretungen ihre Mit
wirkimg an der Arbeit der Kommission für den internationa1en 
öffentlichen Dienst ausgesetzt huben, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 451241 vom 21. Dezember 1990, worin sie ihre Genugtu
ung lIber die Hetste11ung eines aktivwen Dialogs zwischen der 
Kommission und den Vilibetem der Organisati= und des 
Personals zum Ausdruck gebracht hat, Abschnitt I Ziffer 5 
Ihrer Resolution 46/191 A, worin sie mit Genugtming von den 
Verbesserungen Kmmtnis genommen hat, die es in der 
Arbeitsweise der Kommission gegeben hat, sowie auf Ab
schnitt I ihrer ResoIntion 48J224, worin sie festgestaUt hat, daß 
die Änderungen, welche die Kommission bei ihren ArbeiIs
methoden vorgenOIDmeD hat, zur vollen Mitwirkung des 
Koordinierungsan.sch'JSSeS der ,mabbllngigen Pen!onaIge
werkschaften und Personalvereinigungen des Systems der 
Vereinten Nationen an der Arbeit der KOIDmisslQD gefIlbrt 
haben. 

feststellend, daß die Rahmenbedingungen für die Mit
wirkung der Vertreter der Organisationen und des Personals an 
der Arbeit der Kommission in Artikel 28 Absatz 2 der Salzung 
der Kommission festgchalten und in ihrer CJeschiftsordmmg 
weiter ausgefllbrt sind, 

sowi8 Kenntnis nehmend von den in KspiteI LB des 
Berichts der Kommission6J enthnltenen Infonnationen ZU 
dieser Frage, 

1. nimmt Kenntnis von den Auffassungen, die die 
Vertreter der Mitgliedstaaten im FfInften Ausachuß zu dieser 
Frage zum Ausdruck gebracht haben; 

2. steUt mit Besorgnis fest, daß die Vertreter des Bundes 
der Persona1verbände der Internationalen Beamten ihre 
Absicht bekundet haben, die Aussetzung ihrer Mitwirkung an 
der Arbeit der Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst zu empfehlen; 

3. nimmt ferner Kenntnis von den Bedenken, die der 
Konrdinierungsausschuß der unabhllngigen PersonaIgewedt
schaften und Personalvereinigungen des Systems der Ver-



VB. R"""'"""nen - _ AusscImlI 

einten Nationen in bezug auf die Arbeitsmethoden der Kom
mission geäußert bat; 

4. schließt sich dem Beschluß der Kommission an, auf 
ihrer nliI:hsten Tagung alle Fragen zu bebandeln, die vom 
Koordinierungsausscbuß der unabbllngigen Persona1gewerk
schaffen und Personalvereinigungen des Systems der Ver
einten Nationen und vom Bund der Personalverblinde der 
Internationalen Beamten auf der vierzigsten Tagung der 
Kommission aufgeworfen wurden, und ersucbt die Kommis
sion, der Generalversammlung darüber Bericht zu eIlItatten; 

5. emwht die Personalvertretungen, die Organisationen 
. und die Kommission, mit aller DringIicbkeit ZU prIIfen, wie der 
Konsultationsprozeß der Kommission am sionvollsten ver
bessert werden kann. und der Generalversamm1ung darüber 
Bericht zu eIlItatten; 

m 
BBSCHÄFI'IGUNGSBEDINGUNGBN DES HÖHBRBNDIBNsTBS 

UND DER OBBRIIN UND OBBRSTBN RANOBBBNBN 

A. VergleIchsgrundlage 

unter Hinweis auf AbscImitt VI Ziffer 2 ihrer 
Resolution 46/191 A, in der sie die Kommit!!Üoo ffIr den 
Internationalen öffentlichen Dienst gebeten bat, die möglichen 
Auswirkungen des Federal Employees Pay Comparabillty Act 
ans dem lahr 1990 auf das Besoldungsniveau des derzeit zum 
Vmgloicb herangezogenen 6ft'entlichen Dienstes, des Bundes
dienstes der Vereinigten Staaten, zu analysieren und darin in 
aJlen Einzelheiten alle Sonderbesoldungasysteme anfzu.fIIbren, 
die voo dem zum Vergleicb herangezogenen öffentlichen 
Dienst eingefllbrt worden sind. 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.C ihrer 
Resolution 47/216, in der sie die Kommission ersucht bat, die 
Phase 1 ihrer Studie zur Ermittlung des bllcbstbezablten 

. 6ft'entlicben Dienstes abzuschließen und alle Aspekte der 
Anwendung des NoblemaiJ:e-Prinzips zu untersuchen, um die 
KonknrrenzfIIbigkeit des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen sicherzustellen, 

fertlßr unter Hinweis auf Abschnitt n.G Ziffer 2 ihrer 
Resolution 47/216, in der sie beschlossen bat, die PrIlfung der 
Bescbllftigungsbedingungen, einscbließlich der Frage der 
Reprllsentatiooszulagen, der Beigeordneten Generalsekretäre, 
UntergeneraIsekr und verg1eicbbaren Rangebenen so bnld 
wie möglicb wiederaufzunebmen, 

In der Erkenntnis. daß das gemeinsame System ein wett
bewerbsflIbiger Arbeitgeber sein muß, damit es unter anderem 
die erforderllcben Managementreformen durcbfllhren kann. 

1. stellt mit Bedauern fest. daß die Kommission ffIr den 
internationalen öffentlicben Dienst die Stndien über alle 
Aspekte der Anwendung des Nob1emaire-Prinzips und alle 
anderen damit zusammenbllngenden Stndien bislang nocb 
nicbt abgeschlossen bat; 

2. ersucht die Kommission, ihre Studie aller Aspekte der 
.Anwendung des NoblemaiJ:e-Prinzips und alle anderen damit 
ZU8IIIlIIlIeIIbnden Stndien, die nocb nicht abgeschlossen 

sind, dringend durcbzufiIbren und der Generalversammlung so 
bnld wie möglicb abscb1ießende Empfehlungen vorzulegen: 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission 
über die Entwicklungen im Zusamme1lhang mit dem Federal 
Employees Pay ComparabilJty Act ans dem lahre 1990 und die 
Sooderbesoldungssysteme des zum Vergleich herangezogenen 
6ft'entlicben Dienstes; 

4. nimmt IlIlfJerdem Kenntnis voo dem BescblnB der 
Kommission, im Zusammenhang mit der Ermittlung des 
böcbstbezahlten einzelstaatlichen öffentlichen Dienstes mit 
Phase n der Studie des öftimtlichen Dienstes ])entsc:bJands und 
der Scbweiz zu beginnen; 

B. Oberlegungen Im Zusammenlumg mit der Marge 

unter Hinweis auf Abschnitt IX Ziffer 3 ihrer 
Resolution 46/191 A, worin sie die Kommission ffIr den 
internationalen öffentIicben Dienst ersucht bat, in ihr Arbeits
programm eine ÜbeIprilfung der Unterschiede blnsicbtlicb der 
Nettobesoldung der Vereinten Nationen und derjenigen der 
Vereinigten Staaten in den einzelnen Besoldungllgtuppen 
aufzunehmen, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.G Ziffer 3 ihrer 
ResolutIon 47/216. in der sie die Kommission gebeten bat, die 
Struktur der Gebaltstabellen aller Besoldungsgtuppen des 
Höheren Dienstes und der obereu und obersten Rangebenen 
weiter zu prüfen und dabei unter anderem die von der General
versamm1ung insgesamt festgelegte Marge und das Un
gleicbgewicht zwischen den Margewerten ffIr verschiedene 
Besolduugsgruppen des Höbereu Dienstes zu berücksichtigen, 

fertlßr unter Hinweis auf Abschnitt ll.B Ziffer 3 ihrer 
Resolution 481224. worin sie die Auffassung vmbeten bat, daß 
die Kommission das Ungleichgewicht im Besolduugsve.rfHllt,. 
nis Vereinte NationenNereinigte Staaten im Kontext der 
Gesamtilber1egungen im Zusammenbaug mit der Marge ptilfen 
sollte, 

1. nimmI KImntnIs von den in Ziffer 171 des Berichts der 
Kommissioo ffIr den interuationnlen öffentIicben Dienst'" 
dargelegten Scblußfolgerungen in bezug auf die weitere 
Verfeineruug der Matgebcirecbnuug; 

2. stellt fest, daß die Nettobesoldungsmarge ffIr das 
Kuleuderjahr 1994 13 Prozent beträgt; 

C. GnuuIIM/ndesJgehaltstabeUe 

unter Hinweis auf Abschnitt 1.H Ziffer 1 ihrer 
Resolution 44/198 vom 21. Dezember 1989. worin sie die 
Scbuffung einer Mindestuettogebaltstabelle gebilligt bat, mit 
Bezug auf die entsprechenden GrunduettogebaUsstnflm von 
Beamten, die in vergleicbbaren Positionen in der als Bezugs
gnmdIage dieuenden Stndt des zum Verg1eicb herangezogenen 
öffentlichen Dienstes tIItig sind. 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.C Ziffer 2 ihrer 
Resolution 481224. worin sie die Kommission ffIr den interna
tionalen öffentlichen Dienst ersucht bat, die PersonaIabga
besiitze zu überprOfen und erforderllcbenfa11s als Folge der 
Änderungen der GrundIMlndestgelle gelinderte 
PersonaIabgabesätze zu empfehlen, . 



biUlgt mit W"ukung vom 1. März 1995 die In Anlage I B. Nationtlle BedIenstete des HlJheren Dienstes 
dieser Resolution enthaltene gelinderte Bratto- und Netto
gehaItstabeIIe f1Ir die Bediensteten des Höheren Dienstes und 
der oberen und obersten Rangebenen und die entsprechende 
Änderung des Personalstatuts der Vereinten Nationen, die In 
Anlage n dieser Resolution wiedergegeben ist; 

D. UnteThallsberechtigtenzulagen 

Imter Hinweis auf Abschnitt ll.F Ziffer 2 ihrer 
Resolution 471216, In der sie zur Kenntnis genommen hat, daß 
die Kommission f1Ir den internationalen öffentlichen Dienst die 
Höhe der UnterhaltsberechtigtenZlllagen alle zwei Jahre 
6hexpxllfen wird, 

Kenntnis nehmend von der Übexprilfung der Unterhalts
berechti~ durch die Kommission, welche die seit 
1991 eingetretenen Änderungen bei SteuerexmlIßigungen und 
In der SoziaIgesetzgebung In den sieben Amtssitzdienstoxten 
betilcksichtigt, wie aus den Ziffern 182 bis 192 ihres Berichts" 

. hervorgeht, 

1. bilJigtmit W"ukung vom 1. Januar 1995 eine 10,26pro
zentige Erhöhung der Klnderzulnge und der Zulage f1Ir 
Unterhaltsberechtigte zweiten Grades; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Anlnge m dieser 
Resolution enthaltenen akh,.usjexten Liste der Hattwlibrungs
dienstoxte, f1Ir die die Zulagen in LokaIwllhnmg angegeben 
sind; 

IV 

AUßEMJlJNBR DJBNST UND ANDERELAUPBAllNGRtlPPBN 
ÖR1UCH RBKRU llERIEK BEDIBNSTETEK 

A. MetIwde der Gehahserhebungen /Ur den 
AUgemeinen Dienst 

unter Hinweis auf Abschnitt m Ziffer 1 ihrer 
Resolution 47/216, worin sie die seitens der Kommission f1Ir 
den internationalen öffentlichen Dienst exfolgte Bekräftigung 
des F1emming-Ptinzips als Grundlage f1Ir die Festlegung der 
Beschliftigungsbedingungen des Allgemeinen Dienstes und 
vexg1eichbaret Laufbahngruppen gebilligt hat, 

feststellend, daß die Kommission die Absicht hat, ihre 
. vorläufige Untersuchung der Methoden f1Ir BrlJebungen der 
besten IlrtIichen BeschlIftigungsbedingungen an AmtssilZ- und 
Nlcht-Amtssitzdienstorten fortzusetzen, 

1. ersucht die Kommission f1Ir den internationalen 
öffentlichen Dienst, die derzeitige Runde der BrlJebungen an 
Amlssitzdienstoxten wie geplant auf der Grundlage der 
derzeitigen Methode der Gehaltsexhebungen f1Ir den All
gemeinen Dienst fortzusetzen, und fordert alle Beteiligten 
nachdrllcklich auf, sieh an den Erhebungen zu beteiligen; 

2. schließt sich dem Beschluß der Kommission an, daß 
nach Abschluß der derzeitigen Runde der Erhebungen an den 
Amtssimlienstorten eine umfassende Übe.rprfifung der Anwen
dung der Methode vorgenommen werden sollte; 

3. ersucht die Kommission, bei ihrer Übexprilfung der 
Methode der Gehaltsexhebungen f1Ir den Allgemeinen Dienst 
alle Beteiligten, namentlich die Personalvertxeter, umfassend 
zu konsultieten; 

UIIIer Hinweis auf Ziffer 69 ihrer Resolution 3176 
(.XXVDI) vom 17. Dezember 1973, in der sie die 0rganisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen gebeten hat, aktiver 
nach innovativen und in1erdiszipIinl AnsiI!zen zur Beseiti
gung der Unachen der Un1enmtWicklung und zur Stärkung der 
wirtscbaftlichen und soziaIen Strukturen sowie von ent
sptechcnd ausgebildeten FiIbnmgskrIifte in den Entwick
lungillindern zu suchen, um deren Entwicklung zu fiIrdern, 

feststellend, daß eine Reihe von Organisationen daraufhin 
nationale Bedienstete des Höheren Dienstes eingestellt haben 
und daß die Kommission f1Ir den internationalen öffentlichen 
Dienst 1980 der Beschllftigung solcher Bediensteter unter 
genau festgelegten Bedingungen zugestimmt haf3, 

sowiefeststellend, daß die Organisationen immer hlIufigex 
von der M6glichkeit der Beschllftigung solcher Bediensteter 
Gebrauch machen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den SchlußfOlge
rungen, die die Kommissioo f1Ir den lnternationalen öffentli
chen Dienst in bezug auf die Beschliftigung von nationalen 
Bediensteten des Höheren Dienstes erzielt hat, sowie von der 
Änderung der 1980 festgelegten Bedingungen; 

2. stimmt den in Anhang VI des Berichts der K0mmis
sion" umrissenen Oberarbeiteten Kriterien f1Ir die Beschllfti
gung von nationalen Bediensteten des Höheren Dienstes zu; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, die 
Frage der Beschllftigung von nationalen Bediensteten des 
Höheren Dienstes in regelmii8igen AbstIInden zu übeJprflfen, 
und ersucht die Kommission, der Generalversammlung 
darObex Bericht zu erstatten; 

V 

BRzmHtlNGSBBIII1LF1l 

Imter Hinweis auf Abschnitt IV Ziffer 1 ihrer 
Resolution 47/216, worin sie die 6hexarbeitete Methode zur 
Festsetzung der Höhe der Erziehungsbeibllfe gebilligt hat, 

biIligtdieBrlJöhnng der HöchllteJS1a1'"l1gsbelriige in sieben 
Währungsgebieten sowie andere Anpassungen in der Ver
waltung der Kostenerstattnng im Zusammenhang mit der 
Erziehungsbeibilfe, wie von der Kommission f1Ir den interna
tionalen öffentlichen Dienst in Ziffer 273 ihres Berichts" 
empfohlen; 

VI 

GBFAIlRI!NZULAGB 

in WUnilgung der Binsatzbereitsc der Bediensteten des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen, die immer 
häufiger gehalten sind, unter geflihrlichen Bedingungen ihrer 
Arbeit nachzugeben, 

1. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 288 bis 291 
des Berichts der Kommission f1Ir den internationalen öffentli
chen Dienst enthaltenen BeschlOssen in bezug auf eine 
Gefahrenzulage6'; 



2. ersucht die Kommission, ihren Beschluß betreffend von ihr 1992 beIailftigt wurdedS, wonach die Organisationen, 
die Anbindung der 0efabrenzuIage an die GrundJMindest- soweit sie es nicht bereits getan haben, ihre PersonaIonImmg 
gebaltslabeUe fIlr international rekrutierte Bedienstete sowie lindern sollen, um die Bescbliftigang von Bbegatten zu 
ihren BescbIuB lIber die Höhe der GefahrenzuIage nocbmaIs zu gestatten, 
ftbenIen!ren und andere Alflmlativen zu einer 0efabrenzuIage legt a11en Otganisationen des gemeinsamen Systems nohe, 
vorzuscbIagen und der Generalversammlung auf ihrer einnnd- Ehegatten von Bediensteten die MIlgIicbkeit zu geben, sich um 
fllnfzigsteD 'IlIgung darüber Bericht zu etstatten; Dienstp 'Slbll in der jeweiligen OrgaDisation zu bewerben, 

vn 
LmsTUNGSFORDBRUNG 

unter Hinweis auf Abschnitt LF ihrer Resolution 441198 
und Abschnitt vm ihrer Resolution 46/191 A, worin sie die 
Kommission fIlr den intemationalen öffentlichen Dienst 
gebeten hat, ihre Ühetprilfung von Wegen der Leistungs-
811etkimmmg sowie der Leistungsbeurteilung im gemeinsamen 
System als Mittel zur Steigerung der Produkti'vitlit und der 
Kostenwirksamket fortzuseIzen, . 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt vn ihrer 
Resolution 47/216, in der sie die Kommission nachdrllcklich 
aufgefOldert hat, in ihrem Arbeitsprogramm Maßnahmen 
Aufmerbamkelt ZU schenken, die eine gute PetSODalver
waltung im intemationalen öffentlichen Dienst gewllbrleisten 
sollen, 

femer unter Hinweis auf Abschnitt V Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 48/224, in der sie die Kommission nachdrl1cklich aufge
fordert hat, Fragen der PetSODalverwaltung weiter Aufmerk
samkeit ZU scheoken, 

1. begrqßt die von der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst vorgenommene Übetptilfung der 
Leistungsförderung, die in Kapitel vn ilm:s Berichts dargelegt 
wird, sowie die in Anhang vm des Berichts"' enthaltene 
Ausarbeitung von GrlJndsfitzffl und RIchtlinien fIlr die 
Leistungsbeurteilung und Leistungsfördenmg und fIlr die 
Anerkennung verschiedener Leistungsniveaus; 

2. erk14rt erneut, daB die Leistungsbeorteilung und 
LeistungsfIlrdeg fIlr die Erhöhung der Wlfkssmkeit der 
0rgaDisati0nen entsr.heidend wiChtig sind; 

3. nimmt mit Interesse Kennlnis von den dieshez!lglichm 
Sch1ußfolgernngen und Empfehlungen der Kommission und 
empfiehlt sie den Organisationen des gemeinsamen Systems 
zur Beachtung bei der AusarbeItung ihrer PolilikM und 
Programme auf diesmn Gebiet; 

4. forrJmt die OIganisationen des gmneinsamen Systems 
ruu:hdrlIckllch auf, soweit nicht bereits geschehen, der Aus
arbeitung von praktikablen LeistungsfördenmgspIOgrammeD 
hohe Prioritllt einzuriIumen, so auch Leistungsbeurteilungs
systemen im weiteren Kontext der Pmsonalreform; 

vm 
BBSCHAFnGUNG VON EHI!GA'rrBN 

unter Hinweis auf die BmpfehIung der Kwnmission fIlr den 
internatIonnIen öffentlichen Dienst aus dmn Jahr 1988", die 

.. I!bd., DreiundvIenJgst Tagung, &/lag. 30 und 1<mrlptd»m (Af43/30 
und Kotr.l),Zlffer91 tl). 

wobei gewIlhrleistet bleiben muß, daB keinerlei Bevorzugung 
aufgrund des VerwandtschaftsverhiltDisses zu einem Bedien
steten erfolgt; 

IX 

ZtmLICH IIEGRENZTB ANSTELLUNGBN 

unter Hinweis auf ihr im Juni 1994 an die Kommission fIlr 
den infIm1ationaIen öffentlichen Dienst gerichtetes Ersuchen, 
ihre Ansichten zU dem Vorschlag der Veteinten Nationen 
he1Ieffend die Ausarbeitung von Regelungen fIlr zeitlich 
begrenzte Vertrllge bekanntzugehen, 

nimmt Kennlnis von den vw1llufigen SchIußfolgernngen der 
KODlIDissi<m fIlr den intetnationalen ölfentIichen Dienst, die in 
den Ziffer 366 und 367 ilm:s Berichts" wiedergegeben sind, 
und ersucht die Kommission, der Generalversammlung nach 
Abschluß ihrer Untetsuchung lIber ihre Erkenntni_ in bezug 
auf die Regelungen fIlr zeitlich begrenzte Vertriige Bericht zu 
etstatten; 

x 
ENTscHmoUNGBNDBR VBRWALroNGSGBIUCIlTB 

unter Hinweis auf Abschnitt VI Ziffer 7 ihrer 
Resolution 48/224, in der sie den GenetalsekretII ersucht hat, 
im BMehmen mit den Leitern der Organisationen des gmnein
samen Systems zu prlIfen, ob es praktisch möglieh ist, die 
SalZUDS der Kommission fIlr den inflm1ationalen öffentlichen 
Dienst undIoder die Abkommen aber die Beziehungen 
zwischM den Vereinten Nationen und den anderen 0rganisa
tionen des gemeinsamen Systems zu iindem, mit dem Ziel, ein 
koordiniertes Vorgehen bei a11en die BeschlIftigungsbedingnn
gen der Bediensteten des gmneinsarnen Systems betreffenden 
Beschwmden zu gewIlhrleisten, und Regelungen einzufiIhren, 
die die Kwnmission in die Lage vmsetzen, bei VOI dem 
Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen oder dem Ver
waltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation 
anhIIngigen Beschwmden, in denM es um Beschllisse oder 
Empfehlungen der Konunission oder um andere das gemeln
same System berIIhrende Fragen gebt, zu intervenieren; 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekreIfI 
aber die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte"; 

2. ersucht den GeneraIsekretli, das Verwaltungsgerlcht 
der Veteinten Nationen im Hinblick auf die Voma1uue der 
folgenden Änderung seiner Verfabrensordnung zu konsnltie-
ren: 

"Wild in einmn Verfahren erkennbar, daB das Urtell 
des Gerichts Auswirkungen auf eine Bestimmling, einen 
Beschluß oder eine Gehalts- oder Beitragstabelle des 

.. I!bd., ~ Tagung, &IIage 30 und K!migeItdum 
(Al47130 und Kotr.l), ZIffer 296 h). . 

.. Al49/480. 



gemeinsamen Systems der Personalverwattung haben 
könnte, benachrichtigt der ExekutiVBekretlir des Gerichlll 
umgebend den Exekutivsekretllr der Kommission fUr den 
Internationalen öffentlichen DIenst und vergewissert sieb, 
ob diese sich an dem Verfahren beteiligen möchte. Ist dies 
der Fall, erhält die Kommission Ausfertigungen aller 
ScIniftBätt.e zur Verfilgung gestellt, und es wird ihr gestat
tet, dazu Stellung zu nehmen und an jedem mOndlicben 
Verfahren teilzunehmen. "; 

3. ersucht den Generaldirektor der Internationalen Ar
beitsorganisation, das Verwaltungsgericht der Internationalen 
Arbeilso!'ganisation im Hinblick auf die Vornahme der fol
genden Äitderung seiner Verfabrensotdnung zu konsultieren: 

"Wm:l1n einem Verfahren erkennbar. daß das Urteil 
des GericbIII Auswirkungen auf eine Bestimmung, einen 
Beschluß oder eine GebalIs- oder Bei1ragstabeIIe des 
gemeinsamen Systems der PmsonaIverwattung haben 
könnte, benachrichtigt der Kanzler des GericbIII umgehend 
den ExekutiVBekretlir der Kommission fUr den 1nterDa
tionalen IIffendicben DIenst und vergewissert sieb, ob diese 
sich an dem Verfahren beteiligen möchte. Ist dies der Fall, 
erhält die Kommission Ausfertigungen aller ScIniftsIIIze 
zur Verfilgung gestellt, und es wird ihr gestattet, dazu 
Stellung zu nehmen und an jedem mOndIicben VerfaIu:en 
teilzUnebmen. n 

95. PlenarsiWmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE I 

GrundIMlndestgeb1litabeIle fiIr Bedienstete des Bilheren DIenstes und der oberen und ohenten Raugebenen 
(Bruttojobresgebalt und entsprecbemJes Nettogehalt naeh Abzug der PersouaIabgabe)" 

(In US-Dollar) 
GiJltIg ab 1. Mib7.1995 

BII!;I:dd 9' 
B u !!f! 1 H m IV v \11 VB VI11 IX " 111 ll11 ll1H ll1V xv 
Ul2!cl'P""'?tsrkrrAA" 
UGS brutto ..................... 145.236 

GCUOmU •••••••••••••••••• 93..,.. 
nctll)oU ••••••••••••••••••• 84.2>2 

Blis I 
G=m1rlcrer!!r. 
BGS brutto ..................... 13Ul1 

DCUOmU •••••••••••••••••• 
....,. 

DISItootJ ••••••••••••••••••• 
'fl.763 --... bmttu •• , •••••••••••••••••• 107 .... 109.482 111.934 11 ...... 11"" 119.317 

nsuotnU •••••••••••••••••• n .... 'I3.34lI 74.m .,.. ... 77. ... 7B901 
ldooU ." •••••••••••••••• ...... 67.23<1 68.414 ...... 10.751 7 ..... 

LoIIoodo< _ 

0.1 _ ..................... ...... 90.371 ...... IlWIO 1 ..... 1 I11W3 106.124 108..,., 11 ..... 
acIIDmU .................. 6U44 65.745 ...... ... 146 69.347 ....... 71.'150 .....,1 74.152 
aeuooU ••••••••••••••••••• ,. ..... tiO. ... 61.716 "'7'" 63.786 04.1121 ....., 

""'" 67.9 .. 

Vcrwa!ttmp!hr ...... 
p... _ ..................... 82.807 ....,. ....... ....,. 90,181 !I2.Ol3 91027 ...... '1/.67, ....... 10t.423 1l13.2!O5 ....00 

nc:uomU •••••••••••••••••• 57 .... ...... ..... 1 .1 .... ... ... 6UAI 04.328 65. ... IIIUOI 67 .... .....,. 69.761 1ll.848 
lICUOoV ••••••••••••••••••• .... 11 ...... ..... 1 ...... 57 .... ...... ...... ...... .... 32 62.2111 63.201! 04.143 ...... 

Vcnn' • I I .... _ ..................... 67.706 .. m. 71 .... 73.m> 74.774 7 ..... 7B3Q ... ... .1 .... 83.151 ...... 87.346 8U41 ........ 92.782 
acuomU .................. ....... ...... ...... ....... ...... ... 123 55.183 ...... 57.3IM ...... ".422 ....... ...... 62.tiIl3 ...... 
aettootJ ................... ...... 46.37B 47 .... ...... 49.271 ...... 51.210 52.181 53.151 "'1211 ....... - 57.811 57.972 ...... 

V",,",-
p..3 bmtto ..................... 54.837 ... .., ....., ".'m ..... 1 62.993 04.624 66.279 67.938 ...... 7 ..... 72917 74.m 76.256 77.94> 

tlCUlDmU .................. 4M'I/ 41.993 ....... ...... ...... ...." 46971 47.967 48.963 ...... ,.,.... ...... ...... !3S41 ....... 
DtIUIDoU ................... 38.2\11 39.197 40.104 .1 .... 41.915 42.821 43.'m ....... 45.53lI ...... 47.352 48.258 ... 104 SI.073 5IIJl8S 

YCll'""'" 
P4 bmtto ..................... 43.754 45.131 ....., 47957 .. .369 ... 783 52.1'1/ 53.60!1 ...... ...... 57 .... ...... 

IICUOmV .................. 33.990 34.882 33.772 - ,., .... ...... 39.334 40.224 41.116 42.lI16 42.8OS 43.187 
DIlUDotJ ................... 3L914 32.730 33.J39 34.349 ...... 35.969 36.779 ,., .... 38.399 ....... 40.01. 40.830 

VenP' • , I 
p..1 _ ..................... 32S51 34.212 ...... ...... 38.125 .. "" 40.760 ...." 43.391 44.708 

aeltDmU .................. 215.907 27.164 28.62Il ... ..,. 30.331 31.186 32.044 32.899 33.754 .... W 
acuooU ................... 25.412 ...... ... .., 27.781 28.564 29.347 30.132 3OJI .. 3L'" 32.481 

mU .. ~mft"'*""" ' '%1 Ebc:ptI:cn odcrrmtrtrfrttl1sbfftcbtJgrmn KhxL 
aU $:I Bedie:astc:b:I aImo tttttmfral' , '!pn Bbegatbm oder ~ KID:d. 
·0Im0~ •. 3 t ioblesetwalp:n~ 
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ANLAGEn 

Änderungen des PersonaIstaiufs der Verefnten Nationen 

Artikel 3.3 

Die zweite ThbeIle unter Buchstabe b) Ziffer I) ist durch 
folgende Tabelle zu eJ:SeIZeIl: 

P~dle"'dm! 
~_8Ind 

;.~ ....... - =: - SI5'OOOp ........... 9,0. 12,4 - $ 5.000p.a. ........ 21.0 26,9 - $ 5.ooop ........... 25,0. 30,3 - 5 5.000p ........... 29.0 34,6 - $ 5.000p ........... 32,0. 36,9 - $lo..OOOp.a. •••••.• , 3S,II 40,5 - $Io'OOOp ........... 'R11 42,7 - $10.000 p.a. ........ 39,0. 44,5 - 510.000p.a. •••••••• 40.0. 45,4 - $15.000 p.a. ........ 4111 46,0 - $ :!D.OOO p.a. ........ 42,0 so.o 
ADe - abgahepIIlcJdigmt 
lIezOge ...................... 42,0 S2,S 

ANLAGEm 

R6he der KInderzuIage und der ZnIage fIIr UnterJmIts. 
berechtigte zweiten Grades 

("'~) 

Za1age/llr -
üm4 W6bnmg K/nd4r. =:'~...J! 1#fDse 

BeIgieII beIgIschor l'l1IIIc 56.721 18.140 

IlI!lemark -- 10..661 2,082 

D ' J ....... Dealsoho Mark 3.Z18 1.176 - f'ratwasJscbcr Fmnc 8.195 2.719 

~ französisclw Fmnc 8.195 2.719 

1rIam1 -- 92S 303 I_ 
V .. 322.196 146.370 

LuemImrg Luumburger l'l1IIIc 56.721 18.110. - f'mrz&dsclw f'auIc 8.195 2.719 

NiI:dodam!o boll!tmftscher Gulden 3.614 1.231 

0s!mr0Icb SchIDlng 22.534 8.435 - -- 2.718 1.211 

VeaoIoIgIo- ... 
AmodloaIlJld Cbrlgo IJS.DoDar 1.400 500 
LI!ndeI' 

49/224. PensIoDSSjslem der Vereinten Nationen 

Die GeneralverstI1J1lJ1bmg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/242 vom 
21. J)ezember 1990, 461192 vom 20. Dezember 1991. 47/203 
vom 22. Dezember 1992 sowie 4l1fl24 und 48I22S vom 
23. Dezember 1993. 

1IIJCh Belumtlbmg des Berichts des Gemeinsamen Rates fDr 
das PensiOJl8Wesen der Vereinteo Nationen fDr das Jahr 1994 
an die Generalversammlung und an die Mitgliedorganisationen 
des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo Nationen67, 

des Kapitels Iß.A des Berichts der Komml!!!ilon fDr den inter
nationalen öffentlichen DienstfDrdasJahr 19946

'. des Berichts 
des GeneralsekretlI über die Kapltalanlagen des Fonds" und 
des damit zusammenhiingenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses fDr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

I 

VERSIClIBRUNG5MATHBMATI8CIm FIlAGI!N 

unter Hinweis anf Abschnitt TI ihrer Resolution 47/203 und 
Abschnitt TI ihrer Resolution 48J22S, 

1. beg,.qjlt mit Genugtuung die Änderungen. die der 
Gemeinsame Rat fDr das Pensionswesen der Vereinteo 
Nationen als Antwort auf die Ersuchen des Beirats der exter
nen Rechnnngsprilfer und gemäß den Erörterungen mit dem 
Rat der Rechnungsprilfer bei der Vorlage der Brgebnisse der 
Bewertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo 
Nationen zum 31. Dezember 1993 vorgenommen hnt, um 
a) die Bewe:rtungsergebni sowohl in Dollar als auch in 
Form von Prozentslllzen der ruhegehaltsfähigen BezlIge 
anzugeben, b) zusätzliche Angaben zum Wert der Aktiva und 
Passiva sowie c) Erkll!rungen des Berntenden Versicherongs
mathematikers und des Ausschusses der Versicherungs
mathematiker über das Ausreichen der Aktiva des Fonds zur 
Abdeckung der laufenden und prognostizierten Verbindllch
keiteo aufZunehmen; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Bewertung des Fonds 
zum 31. Dezember 1993 zum Ausdruck kommenden Erhö
hung des versichenmgsmatbematischen Ungleichgewichts von 
(),S7 anf 1.49 Prozent der ruhegehaltsflIhgen Bezüge, von den 
Faktoren. die zur Erhöhung des Ungleichgewichts beigetragen 
haben, insbesundere die steigende Lebenserwartung der 
Rohegehaltsernpflinger. sowie von den Bemerkungen des 
Beratenden Versicherungsmatbematikers, des Ausschusses der 
Versicherungsmathernatilmr und des Rates zu den Bewertungs
ergebnissen; 

3. nbnmt Insbesondere KenntnIs von den Meinungen des 
Beratenden Versicherungsmatematilrers und des AnsuchU$$ll$ 
der Versichernngsmathematiker, die in den Anhängen IV 
beziehungsweise V des Berichts des Rates67 wiedergegeben 
werden, wonach zum 31. Dezember 1993 keine Notwendigkeit 
von AusgleicbszahlllDgen fDr Fe~ gemäß Artikel 26 
der Satzung des Fonds gegeben war und der derzeitige 
BeitIagssatz von 23,7 Prozent der ruhegehaltsfähigen Bezüge 

" ()jftI;Iß1Jn Protokoll der GenmJlversammlung. NBU1I1l1UMerdtiste 
TaB/MIS. Bet!Ds. 9 (A/49/9) • 

.. A/c.5I49J3, 

" A/49/S76. 
" JSPB/G.4IRev.14, 
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bis zu einer ÜLe.tpxllfung zum Zeitpunkt der Dllcbsten Be
wertung am 31. Dezember 1995 beibehalten werden kann; 

4. nimmt Kenntnis von der vom Rat vorgenommenen 
ÜberprIlfung des ZjpGatms und der Sterbetafel zur Ermittlung 
des bei der teilweisen Umwandlung des Ruhegebaltsanspxucbs 
auszahJbaren Pauscbalbetrags sowie von seinen BeschlOssen, 
gemliß Artikel 11 der Satzung des Fonds, a) den derzeitigen 
Zinssatz von 6,5 Prozent beizubehalten, der von dem S!lIndi
gen Ausschuß des Rates 1995 überpriIft werden soll, und 
b) den Ausschuß der Versichenmgsmathematik zu ersuchen, 
unter Zugrunde1egung der bei der versicherungsmathemati
sehen Bewertung des Fonds zum 31. Dezember 1993 an
genommenen Lebenserwartung eine für beide Geschlechter 
geltende flberarbeitete Sterbetafe1 zu erarbeiten, die dem 
Ständigen Ausschuß zur Billigung vorgelegt und ab 1. Juli 
1995 bei der Festsetznng des bei der teilweisen Umwandlung 
des Ruhegebaltsansprucbs zahlbaren Pauschalbetrags Ver
wendung finden soll; 

5. bilUgt mit Wirkung vom 1. Juli 1995 eine Anhebung 
der Höchstzahl der anrechnungsfilhigen Beitragszeiten, was 
bedeutet, daß Beitragszeiten aber 35 lahre hinaus, die ab 
1. lu1i 1995 erworben werden, mit einem jährlichen Steige
rungssatz von 1 Prozent angerechnet werden, bis zu einem 
Höchstsatz von insgesamt nicht melJr als 70 Prozent, und 
ändert demgemlIß mit Wirkung vom 1. lu1i 1995 den A
rtikel 28 der Satzung des Fonds, wie in Anlage I dieser 
Resolution dargelegt; 

6. stimmt den vom Rat gemäß Ziffer 13 der Satzung des 
Fonds gebilligten Abkommen aber die iibertragung von 
Ruhegebaltsanspxftchen mit der Asiatischen Entwicklungshank 
und der Europl!ischen Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung zu, mit dem Ziel, wie in Anlage VII zum Bericht des 
Rates dargelegt, die Koutinuitlit der Ruhegebaltsansprllche 
zwischen dem Fonds und den genannten Banken sicher
zustellen"'; 

n 
RUHI!GI!HALTSFÄlßGE BEZÜGE 

unter Hinweis auf Abschnitt n ihrer Resolution 451242, 
Abschnitt m ihrer Resolution 46/192 und die Abschnitte IV 
und VI ihrer Resolution 4711JJ3, 

bi/Ugt mit Wirkung vom 1. April 1995 die in Anlage I 
dieser Resolution enthaltenen Änderungen von Artikel 54 der 
Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen, nämlich die neueste Thbelle der ruhegebaltsfiihigen 
BezfIge der Bediensteten des Höheren Dienstes und der oberen 
und obersten Rangebenen, die Festlegung der ruhegehalts
fähigen Bezllge der nichteingestnften Amtsträger und der 

. Mitglieder in der Laufbahngruppe Felddienst und die FestIe
song der Voraussetzungen und des Umfangs der Ruhegehalts
flIhigkeit zusIItzlicher Besoldungsstnfen für besondere Leistun
gen und/oder lange Dienstzeiten: 

m 
l'ENsIONSANPASSUNGSSYSTBM 

unter Hinweis auf Abschnitt IV ihrer Resolution 46/192, 
Abschnitt V ihrer Resolution 471203 und Absehnitt I ihrer 
Resolution 48/225, 

1. nimmt Kenntnis von den vom Gemeinsam"" Rat für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen vOQlCDommeDen 
ÜberprIIfungen, die in Abschnitt VI seines Berlchts be
schrieben siitd"', betteffend verschiedene Aspekte des Pen
sionsanpassungssystems, sowie von seiner Absicht, auf seiner 
Dllcbsten ordentlichen 'IlIgnng im lahre 1996 znslItzIiche 
Untersuchungen vorzunehmen; 

2. nimmt atfIJerdem Kenntnis von den BqJebnlssen der 
ersten vom Rat vOQlCDommenen Analyse der Kosten der am 
1. April 1992 in Kraft geIletenen längerfristigen Änderung des 
Pensionsanpassungssystems. bei der die tstsIlcblichen Kosten 
im Zeitraum vom 1. April. 1992 bis 31. MIirz 1994 zugrunde 
gelegt wurden, die langfristige geschlitzte Kosten von 
Q,26 Prozent der ~lsf!Ibjgen BeziIge mgab, gegenüber 
der frftheren Schiitzung von Q,30 Prozent, sowie von der 
Absicht des Rates, diese Angelegenheit auf seiner nlk:hsten 
ordentlichen 'Ihgung unter Zugrundelegung der zweiten 
Bewertung der tstsäcblichen Kosten im Kontext der Be
wertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen zum 31. Dezember 1995 weiter zu prIlfen; 

3. bilUgt mit Wirkung vom 1. Juli 1995 die Vermin
derung der in Ziffer 166 des Berichts des Rates beschriebenen 
'I20-Prozent-Obergrenze" im Rahmen des Pensionsanpas
sungssystems auf 110 Prozent für am oder nach dem 1. lu1i 
1995 ausscheidende Versicherte und die sich daraus er
gebenden Änderungen im Pensionsanpassungssystem, die in 
Anlage n zu dieser Resolution aufgefilhrt sind; 

4. billigt atfIJerdem mit Wirkung vom 1. lu1i 1995 die 
Anwendung der am 1. April 1992 in Kraft gettetenen Iängel'
fristigen Änderung des Pensionsanpassungssystems auf 
Bedienstete des Allgemeinen Dienstes und der yergIeichbaren 
Lautbahngruppen, die sich daraus ergebenden· Änderungen in 
der Thbelle der Koeffizienten fiIr den Lebenshaltungskosten
ausgleich und der Thbelle der Sonderanpassungen für kleine 
RuhegehlUter gemäß Abschnitt E des Pensionsanpassungs
systems und die sich daraus ergebenden ÄnderÜngen des 
Pensionsanpassungssysterns, die in Anlage n zu dieser 
Resolution aufgefilhrt sind; 

S. nimmt Kenntnis von dem sowohl vom Rat als anch 
von der Kommission für den internationsIen öffentlichen 
Dienst gefaßten Bescl!1uß, die Vorlage von Empfehlungen 
betreffend milgliche Andernngen in dem Sonderindex für 
Ruhegebaltsenipfilnger an die Oenerslversammlung im Kon
text der umfassenden ÜberprlIfung der ruhegebaltsfllhigen 
BezUge und der sich daraus ergebenden RuhegehlUter der 
verschiedenen Besoldungsgruppen bis 1996 ZUIIlckzusteUen; 

IV 

AUFNAHMBDES INTBRNATIONALBN ZmlTRUMS FIlR 
GBNTBClINIK UND BIOTBCHNOLOOIB 

beschlü:fJt, im Einklang mit Artikel 3 der Satzung des 
Fonds dss Internationale Zentrum für Gentechnik und Bio
technologie mit Wirkung vom 1.18Ouar 1996 als Mitglied in 
den Gemelnsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen 
aufzunehmen, unter der Voraussetzung, daß dss Zentrum vor 
diesem Datum ein PersonaIstatnt und eine Personalordmmg 
sowie Oehahstabellen annimmt, die dem gemeinsamen System 
von OehlUtem und anderen BeschiiftigungMedingungen 
entspxechen; 
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v 
VBRWALTUNGSKOSTIlN 

genehmigt zusIItzliche Ausgaben direkt zu Lasten des 
Clemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen in Höhe 
von 390.200 US-Doßar netto :tiIr den Zweijahreszeitrawn 
1994-1995 :tiIr die Verwaltung des Fonds; 

VI 

SONSTIGBFRAGBN 

1. er.rucht die MitgIiedorganis des Gemeinsamen 
Peosionsfonds der Vereinten Nationen, den Exekutivsekretllr 
des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen und den 
Kanz1er des Verwa1tungsgerichts der lotematitioalen 
Arbeitsorganjsation gemllB Abschnitt V1 Ziffer 7 der Resolu
tion 48/224 der Geoera1versammlung, den Fonds von allen 
anblingigen Rechtssacben, die:tilr den Fonds uomitteIbare oder 
mittelbare Folgen haben können,· in Kenntnis zu setzen, um 
sicherzustellen, daß die loteresseo des Fonds angemessen 
vertreten sind; 

2. steHt mil Befriedigung fest, daß der Rat der Rech
nwigsprllfer unter anderem erklllrt hat, daß die Vorlage der 
Rechnoogsabschllisse des Fonds :tiIr den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 im Einklang mit einer ReIhe der Normen :tiIr das 
Rechnungswesen im System der Vereinten Nationen erfolgt 
ist, und ersucht darum, daß die vom Rat der Rechnungsprüfer 
in dieser Hinsicht empfohlenen Änderungen so bald wie 
möglich umgesetzt werden, damit die Rechnungsabschllisse 
diesen Normen voll entsp:recheo; 

3. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die der Gemein
same Rat :tiIr das Pensionswesen der ~inten Nationen 

. bezi1glich einer Empfehlung des Rates der Rechnungsprüfer 
getroffen hat, eine inteme Revision einzurichten, sowie von 
den diesbezüglichen Stellungnabmen des Beratenden Aus
schusses :tiIr Verwaltungs- und Hausha1tsfragen"; 

4. ersucht den Gemeinsamen Rat fI1r das Pensionswesen 
der Vereinten Nationen, der Generalversamm1ung im Kontext 
der revidierten Voranschläge :tiIr den Zweijabreszeitraum 
1994-1995 und der Voranschllige :tiIr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 über die fI1r die interne Revision des Fonds 
getroffenen Vorkehrungen und deren Kosten Bericht zu 
erstatten; 

S. ersucht den Rat m4Jerdem, die Überwachungs- und 
Kontrollverfahreo :tiIr Zahlungen aus dem Fonds, namentlich 
auch die Verfahren :tiIr die Zahlung von Wltwen- und Wrtwer
geld, im Hinblick auf die SlIIrkung des Nachprllfungsptozesses 
weiter zu überprtlfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
einundfilnfzigsten 'IlIgung darllber Bericht zu erstatten; 

6. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Rates in 
Abschnitt V1l seines Berichts'" zu den Eingaben, die nach wie 
vor von ehemaligen Fondsmitgliedero eingehen, die von der 
Anwendnog der mit der ehemaligen Union der Sozia1istischen 
Sowjetrepubliken, der ehemaligen Ukrainischen Sozialisti
schen Sowjetrepublik und der ehemaligen Bjelorussischen 

. SoziAlistischen Sowjetrepublik bestehenden Abkommen über 
die Obertragung von Anspti1chen betroffen sind. sowie von 

'11 A149I576,_VI. 

den Schritten, die der Rat über seinen SekretIir bisher unter
nommen hat, um mit der Stlindigen Vertretung der Russischen 
F!lderation bei den Vereinten Nationen sowie mit den zustiin
digen einzelstaatlichen Behörden Koosultationen aufzunehmen 
mit dem Ziel, festzustellen, in welchem Umfang die im 
ZlIsammeobang mit der Auslegung und Anwendung der 
Abkommen entstandenen Probleme gelöst werden kllnoeo; 

7. stellt fest, daß der Fonds, wie die Abkommen dies 
verlangen, den versicherungsmathematiscben Gegenwert der 
erworbenen Rnhegehaltsansprilche einzelner ehemaliger 
Mitglieder an den Fonds :tiIr soziale Sicherheit der ehemaligen 
Union der Sozia1istischen Sowjetrepubliken übertragen bat; 

8. begrqpt die Schaffung einer Arbeitsgruppe. der 
hochrangige Vertreter der zustiindigen Ministerien und 
Instan7l\1l der Russiscbß1\ Föderation sowie Vertreter ehemali
ger Fondsmitglieder angehören und die den Auftrag hat, sich 
mit den genannten Problemen zu befassen; 

9. fordert alle betroffenen Parteien mif, ihre ßemllhungen 
um die Lösung der im Hinblick auf die Auslegung und 
Anwendung der drei Abkommen entstandenen Probleme in 
einer Weise fortzusetzen, die mit Buchstaben und Geist der 
Abkommen vereinbar ist; 

10. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Rates, zum 
gegenwilrtigen Zeitpunkt keine Änderungen der Mitgliedelzahl 
und der Zusammensetzung des Rates und seines S1Iiodigen 
Ausschusses VOIZUSCh1ogeo, die Frage jedoch weiter ZU prIIfen. 
und der Generalversamm1ung auf ihrer dreiundfiJnfZigste 
Thgung 1998 einen weiteren Bericht über die.Angelegenheit 
vorzu1egen; 

11. nimmt außerdem KenntnIs von den Bemerkungen des 
Rates zur 'IW1nabme an den Ratstagungen und zu der Hliufig
keit der Sitzungen des Ständigen Ausschusses und der 'Ibil
oabme daran sowie von den Aoderungen in der GeschlIfts
ordnung des Fonds, was die Teilnahme an den Sitzungen des 
Stiindigen Ausschusses betrifft; 

12. nimmt ferner Kenntnis von den sonstigen im Bericht 
des Rates behandelten Angelegenheiten; 

VII 

KAPrrALANLAGIlN DES FoNDS 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des Geoera1selaetiI 
Ober die Kap~ des Gemeinsamß1\ Pensioosfonds der 
Vereinten Nationen und von den vom Gemeinsamen Rat:tilr 
das Pensiooswesen der Vereinten Nationen abgegebenen 
Bemerkungen zu den Kapitalanlagen des Fonds und den 
Depotverwahrungsregelungen :tiIr das Fondsverm6geo sowie 
zur Mimliodschaft und zur Mitg1iederzahl des An1ageaus
sc~"!';---

2. begriißt jeden Vorschlag zu der Frage, wie die 
langfristige WerteDtwickiung des Fonds inZukuoft verll r ert 
und überprl!ft werden klinnte, unter Berilcksichtigung der 
Interessen der Mitglieder, der Größenordnung der BeIrIige, um 
die es geht, und der feststehenden Kriterien der Sicherheit, 
Rentabilität, Liquidität und Konvertibilität, und bittet den 

"0ßI1JelIes ProtokoU der Genera/v.,..""".z."g. N~ 
TtJBUIIg. BeIlag. 9 (A14919J, Abschnltt IV. 



Generalsekretllr in dieser Hinsicht, die Regelungen fIlr die 
institutionelle Beratung zu flberpriJfen; 

3. ersucht den GeneralsekretlI in kDnftigen Berichten an 
die Generalversammhmg Ober die Kapitalanlagen des Fonds 
eine vo1lstllndigere Analyse der Wertentwicklung dieser 
Kapitalanlagen und deren wichtigster Komponenten vor
zulegen, insbesondere gegebenenfa\1s Möglichkeiten zum 
Vergleich der Wertentwicklung mit einsch1llgigen Bezugs
werten und anderen Pensionsfonds; 

4. stellt mit Genugtuung fest. daß die neuen Depot
verwnhnmgsregelungen unter anderem voraussichtlich zu 
Kosteneinsparungen fIlhren werden, und ersucht den ·Ge
nera1aekretlir. die Kosten dieser Regelungen laufend zu 
verfolgen und dabei die Depotverwahnmgsosten anderer 
Pensionsfonda zu betilcksichtigen; 

5. stellt mit Befriedigung fest, daß mehrere Mitgliedatan
ten, die bisher keine Steuerbefreiungen fIlr Einnabmen aus den 
Kapitalanlagen des Fonda gewährt hatten, beschlossen haben, 
solche Befreiungen zu gewlIhren, und appelliert an diejenigen 
Mitgliedstaaten. die keine solche Befreiungen gewlibren, alle 
nur möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um dies so 
bald wie möglich zu ton. 

ANLAGE I 

95. plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

Änderung der Satzung dfs GemeJnsamen Penslonsfonds 
der Vereinten Nationen 

ArtIkel 28 
Ruhegehalt 

Buchstabe b) ili) ist durch folgenden Wortlaut zu eraetzen: 

Mb) ili) durch Multip1ikntion der 2S darauft'olgenden 
~ahre des Ve:sicberten mit 2 Prozent aeiner 
letzten Durchachnittsbezilge; und" . 

Ein nener Buchstabe b) iv) mit folgendem Wortlaut ist 
hinzuzufilgen: 

Ob) iv) durch Multip1ikntion der Ober 35 Beitmgajahre 
hinausgehenden, ab 1. Juli 1995 erwotbenen 
~ahre des Versicherten mit 1 Prozent aeiner 
letzten Durchschnittsbezilge, bis zu einem Höchst
satz von insgesamt 70 Prozent. ° 

Ein neuer Buchstabe c) ili) mit folgendem Wottiaut ist 
binzuzufiIgen: 

"c) ili) durch Multip1ikntion der Ober 35 Beitmgajahre 
hinausgehenden, ab 1. Juli 1995 erwotbenen 
Beitragsjahre des Venlicherten mit 1 Prozent seiner 
letzten Durchschnittsbezilge, bis zu einem Höchst
satz von insgesamt 70 Prozent. " 

ArtIkel 54 

Ruhegehaltsfllhige BezfJge 

Buchstabe b) ist dutcb folgenden Wortlaut zu eraetzen: 

Ob) FIIr Venlicberte des Höheren Dienstes und der oberen 
und ohe!sten Rangebenen gilt mit Wirkung vom 1. November 
1994 die in der nachstehenden Anlage B wiedergegebene 
'IlIbe11e der ruhegeha1tsfIIhgen BezI1ge, Die Anpassung dieser 
Tabe11e erfolgt zum selben Zeitpnnkt wie die Anpassung der 
Nettobezilge der Bedienateten des Höheren Dienstes und der 
oberen und oberaten Rangebenen in New Yotk. Die ruhe
gebaltsfl!bigen BezI1ge werden um einen einheitlichen Prozent
satz angepaßt, der dem von der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst festgelegten gewogenen Mittel der 
prozentualen Schwankung der Nettobezilge entspricht. ° 

Der folgende Wortlaut ist hin71JzufI1gen: 

·c) i) Ffir Veraicherte, die am oder nach dem I. AprlII99S 
als nichtelngestufte.Amlstdlger ernannt oder gewllh1t 
werden. werden die ruhegebaltsflihigen Bezlige von 
dem mstllndigen beschlußfassenden Organ, das anch 
ihre übrigen Beschllftigungabedingungen festlegt, im 
Einklang mit der von der Kommission fIlr den interna
tionalen 6ffent1ichen Dienst empfohlenen und von der 
GenetalveraammIung befIlrwotteten Methodik festge
legt und danach im Einklang mit dem unter Buchstabe 
b) bescbriebenen Verfabten angepaßt; 

ü) FIIr Veraicherte. die am 31. MiIrz 1995 als nicht
eingestufte Am1Striiger IlItig sind, werden die ruhe
gebaltsfilhigen BezOge ohne Anpassung beibehalten, 
bis ihre Höhe von den ruhegebaltsfllhigen BezOgen 
Ilberachritten wird, die sich aus der Anwendung der in 
Ziffer i) genannten Methodik ertechnen; 

d) Ffir Veraicherte der Laufbabngtnppe Felddienst gilt 
mit Wirkung vom I. November 1994 die in der nnchstehenden 
Anlage C wiedergegebene Thbelle der ruhegehaltsfilhigen 
BezOge, die danach im Einklang mit dem untet Buchstabe b) 
bescbriebenen Verfahren angepaBt wird; 

e) Ffir Venlicherte. die dem Fonds am oder nach dem 
1. Januar 1994 beitreten oder wieder beitreten, werden keine 
zusIItzlichen Besoldungastufen gewährt, die Ober die höchste 
Besoldungaatufe der Thbelle des ruhegebaltsfilhigen Brutto
gebalta oder der Thbelle der ruhegebaltsfilhigen BezIige 
hlnnusgehen, die im Einklang mit der von der Generalver
sammlung auf Empfehlung der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst gebilligten Methode festgelegt 
wurden. Nicbtadestoweniger werden zlIslItzliche Besoldungs
stufen. die einem Bedienateten in Übereinstimmung mit den 
Bemmmllngen des entsprechenden PersonaJstatuta bezie
hungaweise der Peraonalotdnung einer Mitgliedotganisation 
gewährt werden, der Vot dem 1. Januar 1994 im Dienst dieser 
Organisation atand, vom Fonds fIlr die Zwecke der Ermittlung 
der Ruhegebaltabeitrllge und des Ruhegehalta anerkannt.· 



VB. ResoIgfforrere _ FilDfter A.ussdnJ8 

Anlage B ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

ANLAGEB 

Tabelle der ruhegehaltsftihlgen BeVlge fllr Bedienstete des HlJheren DIenstes 
und der oberen und abersten Rangebenen 

(In US-DolJIJr) 
(GflltIg ab 1. November 1994) 

• u ~ 

• 11 'm I a m IV l VI va vm a " ltI l!! ltIII ltIV Jr:V 

IV; 
IJGS ••••••••••••••••••••• 156.1Jj 

.,. , n..-II 
BGS ••••••••••••••••••••• , ....... --~% •••••••••••••••••••••• 12OJI31 123.738 126.4'/' 129.310 132.212 13>.'10 --1).1 ••••••••.••••.•••••••• , ...... ....... 111.419 113.834 11 ..... 118.'158 121.131 ,...... 111!.022 

Vcr-t • B I 
p..s .•••••..•.•.••.••••.•• !I4.S1'I ...744 .... ,. ,- 1113.126 , ...... 107.321 '''''19 '12.OS5 114.t!2 ,...,.. , ...... !2II.6l!' 

Ver .... • I P-4 •••••••••••••••••••••• 77.753 19.814 8' .... 83.8" 859.l6 07 .... !10.006 92.3>9 94.4n ... 712 """" 100322 '02.483 - 106.!N6 v_ 
P4 ...................... 63.710 6S.688 67_ 69. ... 71 .... 73.'63 7!.141 11.$11 79.063 8U!4 82.688 84!113 86.402 88333 9Il3OI 

V .. I • ,.2 ...................... 51.492 53.137 54.695 ,..... 5S.034 ,..5>6 61.21. 6$.1'" 65JII1 <6.665 67 .... 69.27. 

V ... ' • ! . 
Pol ••.••.•••. •••••••••••• 40.378 .L704 42.!1112 44.243 ..".,. ...., 41.344 50.277 51 .... 53.397 

Die folgende Anlage C ist der Satzung des Fonds hinzuzut'ltgen: 

ANLAGEC 

lbbelle der ruhegehal.t:ifilhlgen BeVlgefilr Bedienstete In der Laujbahngruppe FelddJenst 

(In US-Dollar) 

(GflltIg ab 1. November 1994) 

• U a ~ 

• 11 III1J'11111 n m IV v VI vn vm IX X Xl xn X1R XlV xv 

... 7 7 .... ' 76.712 ....... ...... 83.0'6 ...... 87.119 89 .... 9L34' ...... 95.3TI 97..., 

.... 6'_ ...... 64.365 M.745 67.126 tI8.5IItI ...... 7'.2$1 72.646 74J128 '/5,4111 76.788 

... 5 .... 7112 4!1.97' 51.240 ,..,... 53.710 ."... 56.311 " .... 5I.8SI 1!IL124 61.394 ...... 63.933 

.... 39.94' 41.DSt ""63 43.2'l2 44.384 45.494 4I5.SI'I 41.115 48828 49.938 'LO!O "'159 53.%1' ..... , S5.493 

... , 32.2115 33.337 34.4'6 "".., ,..". ,..6'" 3&.7112 39.828 40934 ....". ... ,.. 440322 ...... ....... 47Jl114 

.... 28.329 29247 30.'64 " .... 32JIXl 32.930 33JlJl9 ...." "" ... 56.1'" 38.667 ...... 

... , ""'43 2S.846 ...,., 27.251 28.0l5Il 28.B82 29.69' ""'''' 3L325 32,135 
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ANLAGE n E. SONDBRANPASSUNGBN FIlR KLBINERUlII!GlIHALTBR 

Änderungen im PemdOJlll8Dpassmtgs'ljstem 

D. KoIlFFJZlBNTEN FIlR DEN LBBENSHAI:rUNOS
KOSTBNAUSGLIlICH 

Absatz 6 b) v) ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Ob) v) Der anwendbare Koeffizient fflr den LebenshaIbmgs
kostenausgleich ergibt sich schließlich l1li8 den nach
stehenden Thbellen. wobei das Ergebnis erforderli
chenfalls durch Interpolation zwischen den Koeffi
zienten errechnet wird. die fflr den nächsthöheren 
beziehungsweise näcbstniedrigeren Wert in der 
anwendbaren ThbelIe gelten: 

Lelstzmgen hol Beend/grmg den D_ oder hn Folie den 
7bdes In AusiIhnng einer _ TIttIgkeit 1IDr dem 1. JuIll995 und 
lIIIIkre sich daraus abkhnode Leistungen 

_geralB 122 
122 
128 
134 
141 
148 
ISS 
162 
171 
IBO oder mehr 

o 
3 
7 
12 
17 
22 
28 
34 
40 
46 

Lelstzmgen hol BeendIgung den Dlenme_ oder hn Folie den 
7bdes InAusilhnng eIner_ TIttIgkeitam oder nach dem 1. Jull 
1995 und lIIIIkre sich daraus abkhnode Leistungen 

_ zwischen dem Mittelwert KtJeffIdent.f/lr den 
der Bezilge am DUmstoIt und hn I.ebenshalttmgskostenausgleich 

Rulrestandslond (InPrountl 

_ger aIB lOS 0 
lOS 3 
110 8 
116 14 
122 19 
128 2S 
134 31 
141 38 
148 4S 
ISS 52 
163 60 
171 68 
IBO 76 
189 85 
198 94 
208 oder mehr 104" 

Absatz 7 ist durch folgenden Wortlaut ZU ersetzen: 

"7. Liegt der Normaljahressatz eines Ruhegeha\ts oder 
einer InvaIiditJltsrente aufgnmd der Satzung des Fonds vor 
einer Umwandlung in einen Kapitalbetrag unter dem 001-
larh6cbstbetrag in der anwendbaren nachstehenden ThbeIle. 
wird eine Sonderanpassung des Ruhegehalt.II wie folgt VOI'

genommen: 

Son4snmpassrmg 
(InPrountl 

Bel A1usdIeIden aus dem DIemt 1IDr dem 1. Aprlll993 
4.000 0 
3.800 3 
3.600 7 
3.400 12 
3.200 17 
3.000 22 
2.800 28 
2.600 34 
2.400 40 
2.200 oder weniger 46 

Bel A1usdIeIden aus dem DIemt "'" oder nach dem 1. Aprlll993 bis zum 
1. JuIll995 

6.SOO 0 
6.250 3 
6.000 6 
5.750 9 
S.SOO 12 
S.2S0 15 
5.000 18 
4.7S0 21 
4.soo 2S 
4.2SO 28 
4.000 31 
3.750 34 
3.soo 37 
3.250 40 
3.000 43 
2.750 oder weniger 46 

Bel A1Jsscbe1den aus dem DIenst am oder nach dem 1. JuH 1995 
6.SOO 0 
6.2SO 3 
6.000 7 
5.750 12 
5.soo 17 
S.2S0 22 
5.000 
4.750 
4.soo 
4.2S0 
4.000 
3.750 
3.soo 
3.250 
3.000 
2.750 odor weniger 

28 
34 
40 
52 
60 
68 
76 
8S 
94 

104" 



VB. 'ResoJntlonen - FDnfter Aussdm8 

L ZAHLuNG DES RtJIIEGBHAll'S 

Absatz 23 ist durch fo1genden Wortlaut zu ersetzen: 

"23. Hat ein Leistungsberechtigter seinen Wobnsitz in 
einem anderen Land als den Vereinigten Staaten, errechnet 
sich der Betrag der je Monat zu zahlenden regeImllßigen 
I.eistoug wie folgt 

Der Zlml!cbst nach Absatz 5 a) ermittelte und sodann nach 
Abschnitt H angepaßte Dollarbe1rag wird zum Gegenwert in 
OrtswIihrung umgem:hoet, wobei der Wechselkurs zur 
Anwendung kommt, der in dem Monat vor dem Quarta1 der 
Zahlung in Kraft war. Der sich daraus ergebende Betrag wird 
mit dem Betrag in OrIswIIhnmg verg1lchen, der zunächst nach 
Absatz 5 b) enoittelt und sodann nach Abschoitt H angepaßt 
wurde. Abgesehen von den in Absatz 2S vorgesehenen Fällen 
hat der Leistungsberechtigte bis zum nlichsten Quarta1 An
spruch auf den höheren der folgenden BetrIlge: des Betrages in 
Ortswährung oder des Gegenwerts des Do11arbetrags in 
OnswiIhnmg, bis zu folgenden HöchsIbeIr1lgen; a) 120 Prozent 
des Betrags in OrtswIihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendigung des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AusObung einer dienstlichen Tätigkeit vor dem 1. Juli 1995 
und andere sich daraus ableitende Leistungen; b) 110 Prozent 
des Betrages in OrIswlihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendi8lmg des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AlISÜbung einer dienstlichen Tätigkeit am oder nach dem 
1. Juli 1995 und andere sich daraus ableitende Leistungen." 

<W1Z25. FimmzIenmg der Beobaclttertruppe der VereInten 
NatioDen ftIr die 1hIppenentflechtong 

Die Generalvenammbmg, 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs lIber 
die Finanzierung der Beobac!Jtertrup der Vereinten Nationen 
fIIr die 'Ihlppenentflec73 und des entspttrehenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen", 

eingedenk der Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats 
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die BeobachtedlUppe der 
Veteinten Nationen fIIr die 'li:uppenentflechtung eingerichtet 
hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen 
der Rat das Mandat der Truppe ver1llngert hat, zuletzt Resolu
tion 962 (1994) vom 29. Novembet 1994, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 3211 B (XXIX) vom 
29. Novembet 1974 übet die Fmanziemng der Notstands
streitkriIfte der Veteinten Nationen und der Beobachterttuppe 
der Vereinten Nationen fIIr die 'fiuppenentflechtung sowie auf 
ihte danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 481253 vorn 26. Mai 1994. 

erneut erkIiJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachle.tbUppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecht1mg um Ausgaben der OrganisatIon handelt, die gemlIß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitg1iedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihte frDheren Beschlüsse dahin gehend, 
daß zur Deckong der Ausgaben fIIr die Beobachterttuppe der 

" A/49/553. 
,. _ A/491785 und KlIrr.\. 

Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung ein anderes 
Vetfabren anzuwenden ist als zur Deckong der Ausgaben des 
otdentlichen Haushalts der Veteinten Nationen, 

unter BerIlt:ksichtlgung der '1ltIsache, daß die wirlBcbaft1ich 
weitet entwickelten Uinder zur LeistoDg verhl1tnism1Big 
grilßeret Beitrilge in der Lage sind und daß die wirlBcbaft1ich 
weniget entwickelten Uinder in relativ begtenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Ge
nemlversmnmhmg vom 27 • Juni 1963 etgebenden besonderen 
Verantwottung der Staaten, die ständige Mitgliedet des 
Sichetheitsrats sind, fIIr die Fmanziemng solcher Eirslifu, 

eingedenk dessen, daß es unerläBlich ist, die Beobach
tetIt'I!ppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung 
mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, damit sie 
ihten Aufgaben gemlIß den entsptechenden Resolutionen des 
Sichetheitsrats nachkonunen kann, 

besorgt darIlbet, daß die Überscbußsalden auf dem Ver
wabtkonto fIIr die Beobachterttuppe der Veteinten Nationen 
fIIr die Truppenentflechtung zur Deckung der Ausgaben der 
Truppe herangezogen wutden, um den Rinnabmenansfa11 in
folge der Nichtzablung oder verspäteten Zahlung von Beitrii.
gen durch die Mitgliedstaateu auszugleichen, 

1. gibt Ihmr tIej'en Besorgnis Ausdruck lIber den Stand 
der Beitriige fDr·die Beobachterttuppe der Vereinten Nationen 
fDr die Truppenentflechtung per 30. Novembet 1994, JI8IJ1CIlto. 
lich die ausstehenden Beiträge in Höhe von 65,9 Mil1ionen 
US-Dollar, und fotdert alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich auf. 
aUes zu tun, um die Zahlung ihtet ausstehenden veran1agten 
BeitrlIge sicherzustellen; 

2. gibt ihtrIr Besorgnis Ausdruck lIber die nacbteiligen 
Auswitkungen, welche die Verschlechtetong der Finanzlage 
insofern auf die Kostenerstattung an die buppenStellenden 
Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Belastung auferlegt 
und die weitete Bereitstellung von Soldaten fIIr die Be
obachle.tbuppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecbtung gefiIhrdet; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsfragen an; 

4. enucht den Genera1sektetllr, aUes Brforderliche zu 
veranlassen, um sicberzuste1len, daß die Beobachterttuppe der 
Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechbmg so effizient 
und sparsam wie möglicb verwaltet wird; 

5. beschließt, fIIr den Einsatz der Beobachle.tbuppe 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Juni bis einschließlich 
3D. Novembet 1994 auf dem Sonderkonto fIIr die Beobachtet
trappe der Vereinten Nationen fIIr die Truppeneutflechtung 
den gemlIß Ziffer 18 der Resolution 481253 genehmigten und 
antei1mllB!g aufgeteilten Betrag von 16.080.000 Do11ar btutto 
(15.594.000 Dollar netto) beteitzuste1len; 

6. beschließt 1lI4fJerdem, fIIr den Zeitraum vorn 1. De
zember 1994 bis 31. Mai 1995 auf dem Sonderkonto den 
Betrag von 16.065.500 Dollar btutto (15.566.000 Dollar netto) 
beteitzustellen, worin der von der Generalvenwnmlung in 
ihtem Beschluß 49/413 vom 8. Dezembet 1994 genebmigte 
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Betrag von 2.678.000 Dollar brutto (2.594.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten enlsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlllngsresolution 43/232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 
27. August 1991,461198 A vom 20. Dezember 1991 und 
47/218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem 
Besebluß 48/472 A of23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlImIich 2.6n .580 
Dollar brutto, den anteiJmllßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfnIlenden Betrag. die Beitmgstabel1e fUr 
das Jahr 1994" angewandt wird, und auf den Restbetrag, das 
beißt 13.387.920 Dollar brutto fUr den Zeitraum vom 1. Januar 
his einschließlich 31. Mal 1995, die Beitragstabelle fUr das 
Jahr 199576; 

8. beschließt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15 .. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steue.rausgleicbsfonds aus den ftlr den 
Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 
1995 gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der Personal
abgabe in Höhe von 492.000 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 82.000 Dollar 
davon anteilmiißig auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum entfallen und der Restbetrag, das heißt 
410.000 Dollar, auf den Zeitraum vom 1. Januar bis ein
schließlich 31. Mai 1995; 

9. beschließt a14/Jerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den veranschlagten sonstigen Einnahmen 
in Höhe von 7.500 Dollar, die fUr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 1995 gebilligt 
worden sind, auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 7 

. anzurechnen ist, wobei 1.250 Dollar anteiJmllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Reatbetrag, das beißt 6.250 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. Januar bis einschließlich 31. Mai 1995; 

10. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
g1ioosJaatell an deIn Überscbußsaldo von 5.330.932 Dollar fUr 
den Zeitraum vom 1. Dezember 1991 bis einacbließlich 
30. November 1992 sowie an deIn Überscbußsaldo in Höhe 
von3.n5.797 Dollar fUr den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 
bis einschließlich 30. November 1993 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

11. ermiJchtIgt den GeneralsekretJfr, fUr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die 'D:uppe iIber den in seiner 
Resolution 962 (1994) genehmigten Secbamonatszeitraum 
fortbestehen zu lassen, ftlr die Beobacbtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Thlppenentflechtung fUr einen am 1. Juni 
1995 beginnenden Zeitraum von nicht mehr als sechs Monnten 
Verpflichtungen bis zu einem H6chstbetrag von 2.6n .583 
Do11ar brutto (2.594.000 Dollar netto) pro Monat einzugehen, 
wobei der genannte Betrag nach deIn in dieser Resolution 
festge1egten Schema anteiImlißig auf die Mitgliedstaaten auf
zuteilen ist; 

" SIelte ResoIUIIonen 46/221 A und 48/223 A und Beschlull47/4S6. 
'" SIelte ResoJutfnn 49/19 B. 

12. ersucht den GeneralsekretIl, der Generalve.tsammlUDg 
ilberden Beratenden Ausschuß einen HausbaItsvoIImg 
fUr die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die 
Truppenentflecbtung ftlr den Zeitraum vom 1. Dezember 1993 
bis 30. November 1994 vOlZlllegen; 

13. blttetwnfreiwilIigeBeltrilgeftlrdieBeobacbtertruppe 
der Vereinten Nationen fUr die Thlppenentflecbtung in Form 
von Bmzablungen sowie in Form von ftlr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend deIn von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45!2S8 vom 3. Mal 1991 festgelegten 
Verfahren ZU VeIWaiten sind; 

14.. beschließt, in die vorlllufige 1hgesordnUDg ihrer 
fIlnfzigsten Tagung unter deIn Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Naben 
Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Truppenentflechtung" anfmnehmen 

95. Plentusitv.Ing 
23. Deumber 1994 

49/226. FiDanzterung der InU!rImstruppe der Vereinten 
Nationen In LIbanon 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Genera1sekretiI über 
die Finanzierung der Interims1ruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses ftlr Verwaltungs- und Haushaltsfragen14, 

eingedenk der Resolution 425 (1978) des SicberheilSiats 
vom 19. März 1978, mit der der Rat die Interinud:ruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet hnt, sowie der 
danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der 'D:uppe verilingert hnt, zuletzt Resolution 938 
(1994) vom 28. Juli 1994, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 8-812 vom 21. April 
1978 iIber die F'mnnzierung der Truppe sowie auf ihre danach 
veraNchiedeten diesbeziJglichen Resolutionen, zuletzt Res0lu
tion 48/254 vom 26. Mai 1994, 

erneut erkliJrrmd, daß es sich bei den Kosten der 'D:uppe wn 
Ausgaben der Organisation bnndelt, die gemäß ArtikeI 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den MitgIiOO
sJaßteß zu tragen sind, 

In BekriiftiglJllg ihrer frII.heren Bescblilsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fUr die Truppe ein anderes 
Verfähren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriJckslchtlglJllg der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter enIwickelten Länder zur Leistung verbältnismllBig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftIich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Einsl!lun beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 

" Al49/644. 
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Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Fmanzierung solcher Einslltze, 

eingedenk dessen, daß es unerlllß!ich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgahen gemIIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/9 E vom 17. Oe
zemher 1979 und die danach verabschiedeten Resolutionen, 
zuletzt Resolution 471205 vom 22. Dezemher 1992, in denen 
sie beschlossen hat, die Artikel 5.2 b), 5.2 tI), 4.3 und 4.4 der 
Fmanzordnung der Vereinten Nationen vorilhergehend außer 
Kraft zu setzen, 

mit Genugtuungfes/stellend, daß eine Regierung freiwillige 
BeitrlIge in Form von Barzahlunmm fiIr die Truppe entrichtet 
hat, 

darilber besorgt, daß es fiIr den GenemIsekretIir nach wie 
vor schwierig ist, den mit der Truppe verbundenen laufenden 
Zahlungsverpflichtongen, wozu auch die Kostenerstattung an 
die derzeitigen und frflheren truppenstellenden Staaten gehört, 
nachzukommen, 

sowie besorgt daröher, daß die Überschußsalden auf dem 
Sonderkonto fiIr die Interimstruppe der Vereioten Nationen in 
Libanon zur Deckung der Ausgaben der Truppe herangezogen 
wurden, um den Eionalnnenausfa info!ge der Nichtzahlung 
oder verspllteten Zahlung von Beitdlgen durch die Mitglied
staaten auszugleichen, und somit erschöpft sind, 

1. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Oher die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der Finanz.. 
lage insofern auf die Kostenerstattung an die truppensteUenden 
UInder hat, als sie diesen eine znslltzliche Belastung auferlegt 
und die weitere Bereitstellung von Soldaten fiIr die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon geflIhrdet und somit 
unter anderem die ErfIlllung ihres Auftrags beeinträchtigt; 

2. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

3. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Trnppe so eft1zient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird: 

4. fotrlert alle Mitgliedstsaten ntlChdrllcklIch atif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitdlge fiIr die 
Truppe umgehend und vo1lstllndig entrichtet werden; 

5. beschließt, fiIr den Einsatz der Truppe vom 1. August 
1994 bis einschließlich 31. Januar 1995 auf dem Sonderkonto 
fiIr die Interimstruppe der Vereioten Nationen in Libanon den 
von der Generalversamm1ung gemIIß Ziffer 15 ihrer Resolu
tion 48I2S4 genehmigten und antei1mäBig aufgeteilten Betrag 
von 71.142.000 US-Dollar brutto (68.847.000 Dollar netto) 
hereitzusteUen; 

. 6. besChließt tZ14Perdem, auf dem in Ziffer 5 genanoten 
Sonderkonto fiIr den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli 
1995 einen Betrag von insgesamt 67.407.000 Dollar brutto 
(65.225.000 Dollar netto) hereitzusteUen, vorbehaltlich des 
Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe Oher 
den 31. Januar 1995 hinaus zu verU!ngern, und der vom Rat zu 
beschließenden Mandatszeitrllume; 

7. beschließt ferner, als M-hne-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die von der 
Generalversammlung in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 
431232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versamm
lung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezemher 1989, 
45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezemher 
1991 und 47/218 A vom 23. Dezemher 1992 und in ihrem 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezemher 1993 ~ worden 
ist, und dabei die BeitmgstabeIle fiIr das Jahr 1995"" zu beriIck
sichtigen, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, 
das Mandat der Truppe Oher den 31. Januar 1995 hinaus zu 
verlängern, und der vom Rat zu beschlieBenden Mandats
zeitrliume; 

8. beschlf4Jt, daß der jeweilige Antei1 der Mitgliedstaa
ten an den veranschlagten nicht aus der Personalabgabe 
stammenden Einnahmen in Höhe von 10.000 Dollar, die fiIr 
den Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Juli 1995 
gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen Beitdige nach 
Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. beschließt ai4/erdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (Xl vom 15. Dezemher 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den fiIr den Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Juli 
1995 gehilligten veranschlagten Einnahmen aus der P~
abgabe in Höhe von 2.172.000 Dollar auf ihre anteiligen 
BeitdIge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. el'1llllchtigt den GenemIsekretIir, fiIr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Truppe Ober den 31. Juli 
1995 hinaus weiterzufllbren, fiIr den Einsatz der Truppe 
während eines am 1. August 1995 beginnenden Zeitraums von 
höchstens sechs Monaten Verpflichtongen bis zu einem 
Höchstbetrag von 11.234.500 Dollar brutto (10.870.830 Dollar 
netto) pro Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag nach 
dem in dieser Resolution festgelegten Schema anteilmllßig auf 
die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

11. beschließt, die Bestimmungen der Artike1 5.2 b), 
5.2 tI), 4.3 und 4.4 der Fmanzordnung der Vereioten Nationen 
hinsichtlich des Betrages in Hllhe von 17.978.460 Dollar, der 
andemfalls nach diesen !Jes!immungen verfallen wOnIe, einst
weilig außer Kraft zu setzen, wobei der genannte Betrag auf 
dem im Beschlußteil der Resolution 3419 E der Generalver
sammlung genannten Konto verbucht und bis zu einem 
weiteren Beschluß der Versammlung dort verwahrt wird; 

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
tlher den Beratenden Ausschuß einen HaushaltsvoIIzugsbericht 
fiIr die Truppe fiIr den Zeitraum vom 1. Februar 1994 bis 
31. Januar 1995 vorzulegen; 

13. bittet um freiwi1lige Beitdlge fiIr die Truppe in Form 
von Bmzahlungen sowie in Form von fiIr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sschleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezemher 1988,44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt, in die vorläufige 'Thgesordnung ihrer 
ftInfzigsten Tagung uotet dem Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 



Osten" den Unterpunkt "1nterimBtruppe der Vereinten Natio- Mitsliedstaaten. die es betrifft, nachdrflcklich lIIIf, die Zahlung 
nen in Libanon" aufzunehmen. ihrer ausstehenden venmlagten BeitrIIge sicherzustellen; 

95. P/enarsllvmg 
23. Dezember 1994 

491Zl7. FbumzIenmg der VerIfIkatII'l11iDIfuIon der Ver
einten Nationen fDr Angola n 

DIe Generalversammlung, 

noch Belumdlung des Berichts des Generalsekretiirs Ober 
. die F"manzierung der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola" und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwa1tungs- und Haushalts
fragen"', 

unter Hinweis auf die Resolmion 626 (1988) des Si
cherheitsrats vom 20. Dezember 1988, mit der der Rat die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola 
eingerichtet bat, die Ratsresolmion 696 (1991) vom 30. Mai 
1991, mit welcher der Rat beschloß, der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen fiIr Angola (seither Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola ß) ein neues 
Maodat zu Obertragen, sowie seine danach verabschiedeten 
Resolmionen, zuletzt Resolution 966 (1994) vom 8. Dezember 
1994, 

sowill unter Hinweis auf ihre Resolution 431231 vom 
16. Februar 1989 Ober die Finanzierung der Verifikations
mission sowie ihre danach verabschiedeten Resolutionen und 
BeschlUsse, zuletzt Resolution 48/241 vom 5. April 1994, 

emeut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Verifika.. 
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artlkel17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

U1/Ier Hinweis auf ihre früheren BeschlUsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgahen der Verifikationsmission ein 
aaderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUckstchtigUIIg der 'Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistnng verhliltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaft1ich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstaade sind, zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sieb aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierong solcher Einsl!t7e , 

eingedenk dessen, daß es unerll!ßlich ist, die Verifikations
mission mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, 
damit sie ihren Anfgaben gemIIß den entsprecheaden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenmnis von dem Staad der Beiträge fiIr die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n per 
21. Dezember 1994, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Hllhe von 13.458.533 US-Dollar, und fordert alle 

" A/49/433 und Kotr. I und 2. 
'" A/491788. 

2. gibt ihmr Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedeasichernden Tätigkeiten infolge der vexspllteten 
Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten ins
besondere Mitgliedstaaten mit Beitragsrilckstllnden; 

3. .fi»rlert alle Mitg!;edstaaten nIlChdrilckIich auf, a1les zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre venmIagten BeitrIIge fiIr die 
Verifikationsmission umgehend und vollstllndig entrichtet 
werden; 

4. schllllflt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

5. bilUgt m""""'msweise die in der AnIage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen fiIr die Verifika.. 
tionsmission belieffend die Anwendong des Artikels IV der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelhewil
liguagen, die zur Begleichong von Verpflichtungen gegenüber 
Regierungen, die Kontingente undIodet logistiBche UnterstiJt. 
zung fiIr die Mission zur VerfOgung stellen, über den in den 
Artikeln 4.3 und 4.4 der Finanzordnung vorgesehenen Zeit
raum weiterge1ten; 

6. beschließt, fiIr die Aufrechterhaltung der Verifika.. 
tionsmission während des Zeitraums vom 1. Juni bis 
30. September 1994 auf dem Sonderkonto fiIr die Verifika
tionsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n den Betrag 
von 8.986.700 Dollar brutto (8.591.200 Dollar netto) be.teitzu
stellen, worin der gemäß Resolution 48/241 der Generalver
sammlung bereits genehmigte und antei1mIlßig anfgeteilte 
Betrag in Hllhe von 8.394.800 (7.988.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschiießt ll14fIen/em. als Ad-hoc-Regelung und unter 
BerUcksichtigung des gemäß Resolution 48/241 der General
versammlung bereits anteilmllBig aufgeteilten Betrags in HIlbe 
von 8.394.800 Dollar brutto (7.988.000 Dollar netto), den 
zusIItzlichen Betrag von 591.900 Dollar brutto (603.200 Dollar 
netto) filrden Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 1994 auf 
die Mitsliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 431232 vom 1. MlIrz 1989 festgelegt und von der Ver
sammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 4S/269 vom 27. August 1991, 461198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie ihrem Beschluß 481472 A vom 23. Dezember 1993 
gefto,dert worden ist, und dabei die in den Venuunm!IIDg11-
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 481223 A 
vom 23. Dezember 1993 und in Vensammlungshesc1Jluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstahelle fiIr 
die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berf1cksichtigen; 

8. be9Chlll/llt femer, daß im EjnkJang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 19S5 bei der Festlegung der 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 die 
Verminderong ihres jeweiligen Gutbahens im Steuenms
gleichsfonds aus den fiIr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. September 1994 gebil1igten veranschlagten Hinnahmen aus 
der Personalabgahe in HIlbe von 11.300 Dollar zu berIIcksich
tigen ist; 
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9. beschließt, fIIr die Aufrechterbaltung der Verifika
. tioDSJllission fIIr den Zeitraum vom 1. Oktober bis 
8. Dezember 1994 den mit vorheriger Zustimmung des 
BeIatenden Ausschusses gemäß Resolution 481229 der 
Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 genehmigten 
Betrag von 4.112.400 Dollar brutto (3.872.400 Dollar netto) 
bereitzustellen: 

10. beschließt tltI/Jerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 4.112.400 Dollar brutto (3.872.400 netto) fIIr den 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 8. Dezember 1994 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen mÜzntei1'l1l, die von der Generalversammlung in den 
Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 431232 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B, 45/269, 46/198 
A und 47/218 A sowie in ihrem Bescbluß 48/472 A gelindert 
worden ist, und dabei die in den Versammlungsresolutionen 
46/221 A und 48/223 A sowie in Versammlungsbeschluß 
47/456 festgelegte Bcitragstabe11e fIIr die Jahre 1992, 1993 
und 1994 zu berücksichtigen; 

11. beschließt/ernsr, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaate11 im 
Steuerausg!eichsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 1. Ok
tober bis 8. Dezember 1994 gebilligten veransch1agten Ein
nahmen aus der Persona1abgabe in Höhe von 240.000 Dollar 
auf ihre ante11igen BeitdIge nach Ziffer 10 anzurechnen ist; 

12. beschließt, fIIr die Aufrechterhaltung der Verifika
tjonsmission fIIr den Zeitraum vom 9. Dezember 1994 bis 
8. Februar 1995 auf dem Sonderkonto den mit vorheriger 
Zustimmung des Bemtenden Ausschusses gemlIß Resolution 
48/229 der Generalversammlnng gtlnehmigten Betrag von 
7.732.400 Dollar brutto (7.422.900 Dollar netto) bereit
zustellen; 

13. beschließt tl1IjJerdem, als Ad-hoc-Rege1ung, den 
Betrag von 7.732.400 Dollar brutto (7.422.900 Dollar netto) 
fIIr den Zeitraum vom 9. Dezember 1994 bis 8. Februar 1995 
auf die MitglJedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 43/232 festgelegt nnd von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 44I192B, 45/269, 46/198 A und 47/218 A 
sowie in ihrem Beschluß 48/472 A gelindert worden ist, wobei 
auf einen 'Thil dieses Betrages, nlImli.ch 2.868.471 Dollar 
brutto (2.753.656 Dollar netto), den antei1mllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitmgstabelle fIIr das Jahr 199475 angewandt wird, nnd 
auf den Restbetrag, das heißt 4.863.929 Dollar brutto 
(4.669.244 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
einschließlich 8. Februar 1995, die Beitragstabelle fIIr das Jahr 
1995'"; 

14. beschlleßt/emer, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausglelchsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 
9. Dezember 1994 bis einschließlich 8. Februar 1995 gebil
ligten veranschlegten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 309.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 13 anzurechnen ist, wobei 114.815 Dollar dovon 
anteilmll8ig auf den am 31. Dezember 1994 endenden Zeit
raum entfaI1en nnd der Restbetrag, das heißt 194.685 Dollar, 
auf den Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 8. Februar 
1995; 

15. beschUeßt, was den Zeitraum nach dem 8. Februar 
1995 belriffi, den Generalsekretär zu erm/ichtigen, zur Anf
rechterhaltung der Verifikntionsmission fIIr den Dreimonats
zeitraum vom 9. Februar bis 8. Mai 1995 Vetpflichtungen bis 
zu einem H6chstbetrag von 3,5 Millionen Dollar brutto 
(3,3 Millionen Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei der 
Betrag von 10,5 Millionen Dollar brutto (9,9 Millionen netto) 
nach dem in dieser Resolution festgelegten Schemn anteil
mäßig auf die Mitgliedstaaten aufzutei1en ist, vorbehaltlich 
eines Beschlusses des Sicherheitsrals, das Mandat der Mission 
Uber den 8. Februar 1995 hinaus zu ver1llngern, und mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses zur 
gennoen Höhe der Verpflichtung; 

16. bittet um freiwillige Beiträge fIIr die Verifikntions
missjon in Form von Batzahlnngen sowie in Form von fIIr den 
Generalsekretär annehmbaren Dienet- und Snch1eistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Perember 1988,441192 A 
vom 21. Dezember 1989 nnd 451258 vom 3. Mai 1991 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

17. ersucht den Generalsekretlir, alles Erforderliche zu 
veranl8§C1l, um sicherzustellen, daß die Verifikutionsmission 
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

18. beschließt, den Punkt "Fmanzlernng der Verifi
kutionsmission der Vereinten Nationen fIIr Angeln" in die 
vorläufige Thgesordnung ihrer fDnfzigsten 'Thgnng auf
zunehmen. 

ANLAGE 

95. plenarsltzung 
23. D~ember 1994 

Sonderregeluugen betreffend die AIl.wendling des 
ArtIkeJs IV der FImmzordmmg der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artike14.3 v~ Zwö1fmonats
zeitraums werden alle nicht abgeWIckelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode in bezog auf Lieferungen und 
Leistungen der Regiernngen, fiIr die Fordenmgen eingegangen 
sind oder fIIr die feste Etstattungssli1ze gelten, den Verbind-
1ichkeiten zugefilhrt; diese Verbindlichkeiten werden auf dem 
Sonderkonto fIIr die Verifiketionsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola 11 verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist. 

2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Fmanzperiode gegenUber Regierungen aus 
Liefernngen und Leistungen sowie andere Verpflichtungen 
gegeniIber Regiernngen, fIIr die die entspxechenden Forderun
gen noch nicht eingegangen sind, ge1ten nach dem Ende des in 
Artike1 4.3 vorgesehenen Zwö1fmonatszeitraums fIIr einen 
zusiitz1ichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Wlihrend dieses Vierjahreszeitraums eingegangene 
Forderungen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 vor
gesehen behandelt; 

c) Am Ende des ZlJsätzlichen Vierjahxeszei1Iaums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, und der 
dnnn noch verbleibende Restbetrag etwniger dnfIIr verfilgbar 
gehaltener Mittelbewillignngen verflillt. 
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491228. FimmzIenmg der Scl ... «_., Uppe der VereIDten eingedenk dessen, daß es unerlllBlich ist, die '1hIppe mit 
Nationen den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie iIIren 

Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Die Generalvenommlung, Sicherheitsrals nachkommen kann, 

TIIlCh Belumdlung des Berichts des 0eneraIsekretlI Ober 
die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen'" 
und des entsptecbenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
ffIr Verwalnmgs- und HauabaItafragen81

, 

mit JIesorBnIs Kenntnis nehmend von den Bemerkungen 
des Beratenden Ausacbusses iu den Ziffern 41 und 42 aeiues 
Berichts betleffend die Verwendung von iuternationalem 
Vertragspersonal iu der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
und Kenntnis nehmend von den zusIiIzlicben Informationen, 
die die Vertreter des Generalsekretllrs zu diesem Thema 
vorgelegt haben, 

III/Ier Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 7T1 
(1992) vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 
1992, iu denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von 
Verbindungsoffizieren nach Jugoslawien zur Förderung der 
AufrecbterbaItung der Waffenruhe beffIrwortet bat, 

sowts unter Hinweis auf die Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die 
Thippe aufgestellt bat, und die danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe 
verllingert bat, zuletzt Resolution 947 (1994) vom 
30. September 1994. 

ferner unter Hinweis auf Ihre Resolution 46/233 vom 
19. März 1992 Ober die Fmanzierung der Truppe und Ihre 
danach verabschiedeten diesbezllglichen Resolutionen und 
BescbIDsse, zuletzt die Resolutionen 481238 A vom 24. Mlirz 
1994 und 48/238 B vom 29. Juli 1994 und die Beacblflsse 
481470 A vom 23. Dezember 1993, 481470 B vom 9. Mlirz 
1994. 481470 C vom 14. Aptil 1994 und 49/414 vom 
8. Dezember 1994, 

erneut erkJIJrend, daß es sich bei den Kos!en der Truppe um 
Ausgabeu der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
ataaten zu tragen siud, 

unter Hinweis auf Ihre frDberen BescbIDsse, wonach zur 
Deckung der Auagaben ffIr die Truppe eiu anderes Verfahren 
anzuwenden iat als zur Deckung der Ausgaben des ordentli
chen Hansbalts der Vereiuten Nationen. 

III/Ier Berackslchligrmg der 'IlUaacbe, daßdie wirtacbaftlich 
weiter entwickelJen LiIuder zur Leiatung verbällnismäßig 
gr6.IIerer Beiträge iu der Lage siud und daß die wirtacbaftlich 
weniger entwickelten LiIuder iu relativ begrenztem Maße 
imstande siud, zu eiuem solcben Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom TI. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der StaaJen, die stlIndige Mitglieder des 
Sichedieitsralll siud, ffIr die Finanzierung solcher Einsätze, 

mit GenugtUung feststsllsnd, daß bestimmJe Regierungen 
freiwillige Beiträge ffIr die Truppe entrichJet haben, 

'" AI49IS4O muI Add.1. 
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1. bedauert, daß sie infolge der splIJen Vo.rlage der 
entsprechenden BerichJe gezwungen war, ffIr einen am 
31.1'e'rember 1994 endenden Zeitraum von eiuem Monat eine 
Auagaben- beziehungsweise Verpfliebtungsermllchtgung ohne 
vorherige Veranlagung der Mitgliedstaaten zu erteilen, um den 
operativen Erfordemisaen der Schutztruppe der Vereiuten 
Nationen nachzukommen; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Truppe per 20. Dezember 1994, namentlich von den noch 
aussIehenden Bei1riigen iu Hllhe von 660.524.218 Dollar, und 
fordert alle MitgliedstaaJen, die es betrifft, nacbdriIcklicb auf, 
alles zu tun, um die Zahlung ihrer aussJebenden veranlagten 
Beitrllge sicherzustellen; 

3: gibt Ihm-Besorgnis Ausdruck ilber die Finanzlage bei 
den fiiedensichernden 'f!itigkeiten infoIge der 'Yblij;oliJeJen 
Entrichtung von Beitrligen dorch die Mitg'iedstaaten, Jus
besondme Mitgliedstaaten mit BeitmgsrOokständen, vor allem 
was die Kostenerstattung an die truppensJel1em1en LiIuder 
betrifft; 

4. forrkrt alle Mitglioostaaten nachdrI1ckIIch fJIif, a11es zu 
tun, um sicherzustellen, daß Ihre veranlagten Beiträge ffIr die 
Truppe umgebend und vol1stllndig entrichJet werden: 

S. schllsßt sich vorbebOOtlich der BesJilDD!lmgen dieser 
Resolution den Bemerkungeu und Bmpfebluugeu im Bericht 
des Bemtenden Ausacbusses ffIr Verwaltungs- und HaushOOts
fragen an; 

6. schlItdJt sich aqßerdem bis ZIl einer weiJeten Prflfung 
diesm Frage durch die Generalversauunlung der Empfehlung 
des Beratenden Allsschusses iu Ziffer 42 seiues Berichts 
betreffend die Verwendung von iuternationalem Vertrags
personal iu der Truppe an, wobei sie davon ausgebt, daß diese 
Empfebluug mit der den operativen Erfordernissen angem I 
nen Flexibilität angewandt wird: 

7. stellt fest. daß die vom Beratenden Ausschu8 iu 
Ziffer 72 seiues BerichlS ilber die verwaltungs- und haushalts
tecbDiscben Aspekte der Fiuauzierung der FrledenasIcberu 
einslltze der Vereiuten Nationen" verlangJe eiugebende und 
unabbllugige Untersuchung und Bewertung der Verwendung 
von iuternationalem Vertragspersonal iu der Truppe zur Zeit 
vom Amt für iuJeme AnfsichtadienS!e vorgenommen winI, und 
ersucht darum, daß die Etgebnisse dieser Studie der Clenmal
versammlung vorgelegt werden, damit sie auf ihrer wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung einen diesbe
zflglichen Beschluß fassen kanu: 

8. ersucht den OeneralsekreIlI, das Amt für inJeme 
Aufsicbtadienste mit der DurcbflIbrung einer .mahhDnglgen 
und eiugebenden Oberprofung der Manageuumtstruk des 
Zivi1personalanteilu der Truppe ZU betrauen und der Clenmal
versammlung vor Beeudigung ihrer wiedenwfgeilommenen 
neunundvierzigsten 'llIguug dariIber Bericht zu b1statten: 

9. ersucht den Oenemlsekretiir aqße1rIem, die grundsiUz
liebe Regelung iu bezog auf die Verwendung von Fahrzeugen 

.. A/49/I!64. 



der Vereinten Nationen zu privaten Zwecken bei Friedens
sicherungseinsiitzen zu Oberprilfen, um eine strengere Kon
trolle ibrer Verwendung und gegebenenfalls eine rasche 
Erstattung der Kosten an die Vereinten Nationen zu gewähr
leisten, und der Generalversammlung auf ibrer filnfzigsten 

.18gung darüber Bericht zu erstatten; 

10. eTNUCht den Generalsekretär ferner, die Kontro\l-, 
'Überwachungs- und Berichterstattungsverfahren innerhaIb der 
ThIppe zu stärken, damit F'manzbefugnlsse in stlIrkerem Maß 
vom Leiter der Verwaltungsdienste an die Verwaltungs
referenten der Sektoren delegiert werden können; 

11. eTNUCht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die ThIppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

12. beschließt, fIIr den Einsatz der ThIppe wlIbrend des 
Zeitraums vom 1. Oktober 1994 bis 31. MI!Iz 1995 auf dem in 
Resolution 46/233 der Generalversammlung genannten 
Sonderkonto einen Betrag von insgesamt 927.779.'1IXJ Dollar 
brutto (921.963.600 Dollar netto) bereitzustellen, worin der 
gemlIß Versammhmgsresolution 481238 B genehmigte Betrag 
von 280 Millionen Dollar brutto (277.557.600 Dollar netto) fIIr 
den Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. November 1994 und der 
von der Versammlung in ihrem Beschluß 49/414 genehmigte 
Betrag von 140 Millionen Dollar brutto (138.778.800 Dollar 
netto) fIIr den Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 1994 einge
schlossen sind; 

13. beschließt flI4IJerdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Betflcksichtigung des gemäß Resolution 48/238 B der General

. versammlung bereits anteilmlißig aufgeteilten Betrags von 
280 Millionen Dollar brutto (277.557.600 Dollar netto), den 
ZlIsIl'zUchen Betrag von 647.779.200 Dollar brutto 
(644.406.000 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom 1. Oktober 
1994 bis 31. MI!Iz 1995 auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 
1. MI!Iz 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989,451269 vom 
27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
48/472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, wobei 
auf einen Teil dieses Betrags, nlImlich 327.448.826 Dollar 
brutto (325.743.692 Dollar netto), den anteiImlIßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitrags1abe1\e fIIr das lahr 199475 angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 320.330.374 Dollar brutto 
(318.662.308 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom I.lanuar bis 
elnschIießIich 31. MI!Iz 1995, die Beitragstabelle fIIr das lahr 
199516; 

14. beschließtferner, daß im Einklang mit ibrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutbnben 
der MitgIiedstanten im Steuerausgieicbsfonds aus den ver
anschlagten zusiltzlichen Einnahmen aus der PersonaIabgahe 

. in Höhe von 3.373.'1IXJ Dollar fIIr den Zeitraum vom 
1. Oktober 1994 bis einscbließlich 31. MI!Iz 1995, die fIIr die 
Truppe gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beiträge der 
MitgIiedstanten nach Ziffer 13 anzurechnell ist, wobei 
1.705.134 Dollar davon anteiImlißig auf den am 31. Dezembet 
1994 endenden Zeitraum entfallen und der Restbetrag, daß 
heißt 1.668.066 Dollar, auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 
einschließlich 31. MI!Iz 1995; 
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15. beschließt, daß der jeweilige Antei1 der MitglieAstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fIIr den Zeitraum vom 
1. April 1993 bis 31. MI!Iz 1994 in Höhe von 4.942.780 Dollar 
brutto (4.452.380 Dollar netto) auf ihre antei1igen Beiträge 
nnch Ziffer 13 anzurechnen ist; 

16. beschließt flI4IJerdem, was den Zeitraum nach dem 
31. MI!Iz 1995 betrifft, den Generalsekretär zu ermächtigen, 
zur Aufrecbterhaltung der ThIppe fIIr den Dreimonatszeitr 
vom 1. April bis 30. Jnni 1995 Verpf1icbtungen bis zu einem 
HOchstbetrag von 134.731.500 Dollar brutto (133.702.'11XJ 
Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei der Betrag von 
404.194.500 Dollar brutto (401.106.600 Dollar netto) nnch . 
dem in dieser Resolution festgelegten Schema antei1utilßig auf 
die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist, vorbehaltlich eines Be
schlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe flber den 
31. MI!Iz 1995 hinaus zu verlängern, und mit vorheriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses zur genauen Höhe 
der Verpflichtung; 

1'7. ersucht den Genera\seIaetII ausnnhmsweise und zur 
Erleichterung des Hauahaltsflberprflfungsverfahrens fIIr die 
Truppe die HauahaltsvoranschJllge fIIr den Zeitraum vom 
1. April bis 30.lnni 1995 und den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1995 bis spätestens 15. Mni 1995 vorzulegen; 

18. ersucht den Generalsekretär flI4IJerdem, der Genera\
versammlung im ZUSIImmenbang mit den in Ziffer 17 genann
ten Voranschiligen einen Vollzugsbericht fIIr den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum und, soweit verfIIghar, 
die entsprechenden Angaben fIIr den am 31. MI!Iz 1995 
endenden Zeitraum vorzu1egen; 

19. bittet um freiwillige Beiträge fIIr die Truppe in Fonn 
von Barzablungen sowie in Fonn von fIIr den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sncbleistungen, die je nnch Bedarf 
entsprechend dem von der Genera\versammlung in ihren 
Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mni 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind. 

95. plentJrsilvmg 
23. Dezember 1994 

49/229. FInanzIerung der Operation der Vereinten Na· 
tionen In Somalia TI 

Die Generalverstltlll1llung, 

nach Behandlung der Berichte des GeneraIsekretIl flber 
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nntionen in 
Somalia n'" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Hauahaltsfragen84, 

unter Hinweis auf die Resolutionen 751 (1992) des Si
cherheitsrats vom 24. April 1992, mit der der Rat die 0pera
tion der Vereinten Nntionen in Somalia eingerichtet hat, sowie 
814 (1993) vom 26. MI!Iz 1993, mit der der Rat die 'I'ruppen
stlIrke der Operation erhöht und das Mandat der erweiterten 
Operation (Operation der Vereinten Nationen in Somalia Il) 
genehmigt hat, sowie die danach verabschiedeten Resolutionen 
des Rates, mit denen das Mandat der Operation verlängert 
wurde, zu1etzt Resolution 954 (1994) vom 4. November 1994, 

.. Al48I8SOIAdd.l und Korr.l sowIeAl491563und Korr.l undAdd.l. 
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mit der der Rat das Mandat der Operation ein letztes Mal bis 
zum 31. März 1995 verlllngert hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/41 A vom 
1. Dezember 1994 aber die FInanzierung der Operation und 
ihre danach verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse. 
znIetzt Resolution 48/239 vom 24. März 1994 und Be
schlnß49/415 vom 8. Dezember 1994. 

erneut erIdlIrend, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Operation ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
mdentlichen Haushalts der Vereinten Nationen. 

unter BerIlcksichtigung der 'Thtsache. daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhlUtnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirlBchaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zn einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich ans Resolution 1874 (S-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind. für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläß1ich ist, die Operation utit 
den erforderlichen Finanzmitteln ansznstutten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des Sicher
heitsrats nachkommen kann. 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend aber den 
Verlust von Vermögenswerten der Vereinten Nationen und den 
Diehstabl von 3,9 Millionen US-Dollar von der Operation s0-

wie darüber. daß seitens des Sekretariats bislang kein ffIrm1i
eher. detaillierter schriftlicher Bericht darüber vorliegt. 

von neuem daratif hinweisend. daß die Beziehungen 
zwischen dem Sekretariut und den Mitgliedstaaten bei Angele
genheiten dieser Art von Thmsparenz gekennzeichnet sein 
müssen. 

1. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
bis spätesteilS 31. Januar 1995 einen schriftlichen Bericht aber 
den Stand der vom Amt für interne Aufsicbtsdienste durch
geflIhrten Untersuchung und aber die Maßnahmen vorzulegen. 
die darauthin getxoffeil worden sind. om die Verantwort1ichen 
für den Diebstahl von 3.9 Millionen Dollar festzustellen und 
die fehlenden Gelder beizutreiben, sowie aber die in dieser 
Hinsicht ergriffenen Disziplinarmaßnahmen und die Kon
trollen, die eingeführt wurden, um die WIederholung I!hnlicher 

. Vmflille in Zukunft zu verhindern; 

2. nimmt Ke1l1ll1l1s von dem Stand der Beiträge zn der 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia 11 per 
20. Dezember 1994. namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 192.869.981 Dollar. und fordert alle 
Mitgliedstaaten die es betrifft, nachdrücklich auf. alles zn tun. 
um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

3. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tätigkeiten infolge der verspäteten 

Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, lns
besondere Mitglied!!ll!ßtM mit Beitragsr!lckstlin vor al1em 
was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder 
betrifft; 

4. /orden alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich auf, alles ZU 
tun. um sicherznstellen. daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Operation umgehend und vo'Ustllndjg entrichtet werden; 

5. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die schleppenden 
Fortschritte bei der Kostentlstattung an Mitgliedstasten für die 
Nutzung von kontingenteigenen und anderen Ausrüstungs
gegenständen und legt dem Genera1sekretär eindringlich nahe, 
in Anbetracht der bevorstehenden Beendigung der Operation 
veuilärkte Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen; 

6. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Beright des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

7. schließt sich a14ßerdem dem in Ziffer 19 des Berichts 
des Beratenden Ansschusses enthaltenen Ersuchen des Rates 
der Rechnungsprüfer an, im Verlauf seiner Prüfung der 
Operation gezielt die vertraglichen und logistischen Dienste zu 
prüfen, namentlich die Anshnndlung und Vergabe von 
Aufträgen. das Verfahren für die Preisfestsetznng im VerblIlt
Dis zur QuaIitlit und zum Volumen der geleisteten Dienste, die 
Kontrolle und Überwachung der Ausgaben und die BestlIIi
gung dieser Ausgaben dureh die Vereinten Nationen; 

8. beschließt. für die Aufrechterhaltung der Operation 
während des Zeitraums vom 1. Juni bis 30. September 1994 im 
Einklang mit der in Ziffer 40 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses enthaltenen Empfehlung auf dem Sonderkunto 
für die Operation der Vereinten Nationen in Soma1ia 11 den 
gemäß Resolution 48/239 der Generalversammlung genehmig
ten Betrag von 245.447.700 Dollar brutto (242.110.600 Dollar 
netto) bereitzustellen; 

9. beschließt a14ßetdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemäß Resolution 48/239 der General
versammlung bereits aufgeteihen Betrages von 
154.885.034 Dollar brutto (152.664.834 Dollar netto). den 
znslIIz1ichen Betrag von 90.562.666 Dollar brutto 
(89.445.766 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 1. Juni bis 
30. September 1994 auf die Mitgliedstaaten enmprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen autmteil.en, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989. 45/269 vom 
27. August 1991. 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden 
ist, und dabei die in den Versammlungsreso1utionen 46/221 A 
vom 20. Dezember 1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 
1993 und in Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. De
zember 1992 festgelegte Beitragstabe1le für die Jahre 1992, 
1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

10. beschließt ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steueransgieichsfonds ans den ver
anschlagten znslIIz1ichen Einnahmen ans der Personalnhgnhe 
in Höhe von 1.116.900 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juni 
bis 30. September 1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 9 anzurechnen ist; 



11. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa· 
ten an den zusätzlichen nicht verbrauchten Mitteln in Höhe 
von 2.498.300 Dollar brutto (1.920.400 netto) i1lr den Zeit· 
ranm vom 1. Mai bis 31. Oktober 1993 auf ihre anteiligen 
BeitrIIge nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

12. beschließt tIlfPerdem, daß der jeweilige Anteil der 
MitgUedstaaten an den nicht verbmuchten Mitteln in Höhe von 
25.404.400 Dollar brutto (23.746.900 Dollar netto) i1lr den 
Zeitraum vom 1. November 1993 bis einschließlich 31. Mai 
1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 9 anzurechnen 
ist; 

13. beschll4Jt femsr, im Einklang mit der Empfehlung in 
Ziffer 40 des Berichts des Beratenden Anssclmsses, i1lr die 
Auftechterhaltug der Operation wlibrend des Zeitraums vom 
1. Oktober 1994 bis 28. Februar 1995 auf dem Sonderkonto 
i1lr die Operation der Vereinten Nationen in Somalia n den 
Betrag von 253.704.400 Dollar brutto (250.405.600 Dollar 
netto) bereitzustellen; 

14. beschließt, als Ad·hoc-Regelung, den Betrag von 
253.704.400 Dollar brutto (250.405.600 Dollar netto) i1lr den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1994 bis 28. Februar 1995 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
. Gruppen aufzoteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung festgelegt und 
von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B, 451269, 
46/198 A und 471218 A und in ihrem Beschluß 481472 A 
geändert worden ist, wobei auf einen ThiI dieses Betrages, 
Dl!mIich 167.420.200 Dollar brutto (16S.083.000 Do11ar netto), 
den anteilmllßig auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum entfa11enden Betrag, die Beitragstabelle i1lr des Jahr 
199415 und auf den Restbetrag, des heißt 86.284.200 Dollar 
brotto (85.322.600 Do1Iar netto) i1lr den Zeitraum vom 
1.1anuar bis 28. Februar 1995, die Beitmgstabelle i1lr des Jahr 
1995115 angewandt wird; 

15. beschließt tIlfPerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) des jeweilige Guthaben der Mitglirrlstaale'l 
im Steuerausg1eichsfonds aus den veranschlagten Einnahmen 
aus der Personalabgabe in Höhe von 3.298.800 Dollar i1lr den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1994 bis 28. Februar 1995 auf ihre 
anteiligen Beiträge nach Ziffer 14 anzurechnen ist, wobei 
2.337.200 Dollar anteilmllßig auf den Zeitraum vom 
1. Oktober bis 31. Dezember 1994 entfallen und der Rest· 
betrag, des heißt 961.600 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1.1anuar bis 28. Februar 1995; 

16. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit 
den revidierten KostenvoranschIlIgen betreffend den letzten 
Mandatszeitraum der Operation einen Bericht Ober die Ver· 
fIlgung Ober des Vermögen und die Schulden der Operation 
vmzutegen. damit die Generalversammlung auf ihrer wieder· 
aufgenommenen neummdvierzigsten 'Thgung die entsprechen. 
den BeschlUsse fassen kann; 

17. bittet um freiwillige Beiträge i1lr die Operation in 
Fonn von Barzahlungen sowie in Fonn von i1lr den Ge
nera1sekreIIIr annehmbaren Dienst· und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung 
in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
441192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten Bind; 

18. ermcht den GeneralsekretlI, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß alle Aktivitäten der 
\b'einten Nationen im Zusammenhang mit der Operation 
unter der Aufsicht seines Sonderbeauftragten auf koordinierte 
Weise und so effizient und sparsam wie mllglich sowie im 
Einklang mit dem entsprechenden Mandat verwaltet werden, 
und in seinen Bericht Ober die Finanzierung der Operation 
auch Informationen Ober die dieshezllglich getroffenen 
Vorkehrungen aufzunehmen; 

19. beschlf4lt, den Punkt "Finanzierung der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia II" in die vor1llufige 1lIges
ordnung ihrer f'ilniZigsten 'Thgung aufzunehmen. 

95. P!enarsilvmg 
23. Deumber 1994 

49/230. FImmzIenmg der Frledeustruppe der Vereinten 
Nationen In ZßJI!1"Il 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des GeneralsekretlI Ober 
die Finanzierung der Frledenstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern" sowie des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses i1lr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

unter Hinweis auf die Resolutionen 186 (1964) des Si· 
cherbeitsrats vom 4. März 1964, mit der der Rat die Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern eingerichtet hat, und 
927 (1994) vom 15. Juni 1994, mit der der Rat des Mandat der 
'Ihtppe bis zum 31. Dezember 1994 weiter verlilngert hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481244 vom 
S. April 1994 Ober die Finanzierung der 'Ihtppe, 

erneut erklIJmtd, daß es sich bei den nicht durch freiwillige 
Beiträge gedeckteu Kosten der 'Ihtppe um Ausgaben der 
Organisation handelt, die gemIiß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta der Vereinten Nationen von den MitgIiedstaaIen zu 
tragOO sind, 

unter Hinweis auf ihren frfIheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben i1lr die 'Ihtppe ein 1tIKk..--es 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordemlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berllckslchtlgung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten LiInder ZUr Leistung verh1IJtoismußig 
größerer Beiträge in der Lage Bind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LiInder in reIaIiv begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General· 
versammlung vom 27. Juni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stilndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, i1lr die Finanzierung solcher EinsJl!ze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge i1lr die 'Ihtppe entrichtet haben, 

mit dem Ausdruck Ihres lJankBs an alle Mitgliedstaaten und 
Beobachterstaaten. die freiwi11lge Beiträge auf des zur Pi· 

.. A/49/S90. 

.. A/49ml. 



nanzierung der 'Iruppe ffIr den Zeitraum vor dem 16. Juni 8. beschU"pt ferner, als Ad-hoc-RegeJung, den BeIrag 
1993 eröffnete Sonderkonto entrichtet hahen, von 11.316.600 Dollar brutto (10.903.300 Dollar netto) ffIr den 

feststellend, daß die freiwilligen Beitrllge nicht ausgereicht 
hahen, um alle Kosten der 'Iruppe ZU decken, einschließlich 
der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor dem 16. Juni 
1993 eJllstaßden sind, und mit Bedauern cIarilber, daß Aufrufe 
zur Entrichtung freiwilliger Beitrllge, so auch der Aufruf in 
dem Schreiben des Generalselaetärs vom 17. Mai 1994 an alle 
Mitglirdsll"'enB'l, kein angemessenes Echo gefunden hahen, 

eingedenk dessen, daß es uner1liBUch ist, die 'Iruppe mit 
den erforderlichen Finanzmittelo auszustatten, damit sie ihren 
Aufgeben gemII8 den entsprechenden Resolutionen des 
SicherlJeitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beitrllge zu der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern per 
14. Dezember 1994, namentlich von den noch ausstebenden 
BeitrIIgen in Höbe von 8.227.668 U8-DoUar, und fordert alle 
MltgUrdstaatm, die es betrifft, nachdrilcklicb auf, alles zu tun, 
um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlsgten Beitdlge 
sicherzustellen; 

2. gibt Ihror Besof[Plis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tlltigkeiten infolge der ,elsplltete4 
Entrichtung von Beitdlgen dUICb die Mitgliedstaaten, ins
besondeie Mitg1iedstaaten mit ZablungsriJckstllnden, vor allem 
was die KosteneIStsttung an die truppenstellenden Länder 
betrifft; 

3. /ordert alle Mitglirdllfaateq nachtlrlJcJdich auf, alles zu 
tun, um sichetzustellen, daß ihre veranlsgten Beitdlge ffIr die 
'Iruppe umgebend und vollstllndig entrichtet weIden; 

4. schlUifJt sich den Bemerlrungen und Empfehlungen im 
Bericht des Bemtenden Ausschusses ffIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsfragen an; 

5. ersucht den Generalsekretlir, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die 1iuppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, ffIr die Aufrechleibaltung der 'Iruppe 
während des Zeitraums vom 16. Juni bis 31. Dezember 1994 
auf dem Sonderkonto ffIr die Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern den gemliß Ziffer 16 ihrer 
Resolution 48/244 genehmigten und anteilmlißig aufgeteilten 
Betrag von 11.950.000 DoUar brutto (11.507.700 Dollar netto) 
bereitzustellen; 

7. beschlUifJt aqfJerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherl!eitsmts, das Mandat der 1iuppe über den 
31. Dezember 1994 hinaus zu veIlängern, ffIr den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni 1995 auf dem Sonderkonto fIIr die 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern den BeIrag 
von 21.916.600 Dollar brutto (21.503.300 DoUar netto) 
bereitzustellen, worin das eine Drittel der Kosten ffIr die 
1iuppe, das aus freiwilligen Beiträgen der Regierung Zyperns 
bestritten wird, und der von der Regi8iUßg Griecben1ands 
zugesagte jllhrliche Beitmg von 6,5 Millionen Dollar einge
schlossen sind; 

" SIl9941647; siebe 0jJIda1 Recortls of the Security CouncI/, F orty-nInth 
r ...... Supp/mnmrtforAprl/, MaytmdJUM 1994. 

Zeitraum vom I.Jannar bis 30. Juni 1995 auf die M'ttgUrdSbla
ten entsprechend der Zusammensetzung der ClnJppen auf
zuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der 
Generalversammlung vom 1. MlIrz 1989 festgeIegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989,451269 vom 'EI. Angust 1991,461198 A 
vom 20. Dezember 1991,471218 A vom 23. Dezember 1992 
und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
gelindert worden ist, und dabei die BeitragstabeIJe ffIr die Jahre 
1995, 1996 und 1997'" zu berilcksichtigen, vmbebaltlich eines 
Beschlusses des SicherheitsmIs, das Mandat der 'Iruppe lIber 
den 31. Dezember 1994 hinaus zu verllingern, und der vom 
Rat zu beschließenden Mandatszeitriiu; 

9. beschlUifJt, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Gotbahen der Mitglirdstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten Einnahmen aus der PersonaIabgabe in 
Höhe von 413.300 Dollar ffIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
30. Juni 1995, die ffIr die 'Iruppe gebilligt worden sind, auf die 
anteiligen BeitrIlge der Mitg1i rdstaatM nach Ziffer 8 an
zurechnen ist; 

10. beschließt aqfJerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitg1iedstaaten an den nicht verbrauchten Mitte1n in Höhe von 
1.422.400 Dollar brutto (1.349.600 DoUar netto) ffIr den 
Zeitraum vom 16. Dezember 1993 bis einschließlich 15. Juni 
1994 und 249.900 Dol1ar brutto (190.900 Dol1ar netto) ffIr den 
Zeitraum vom 16. Juni bis 31. Dezember 1994 auf ihre 
anteiligen Beitrllge nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

11. beschlltifJtferner, vmbeba1tIich eines Beschlusses des 
Sicherlteitsra1s, das Mandat der 'Iruppe über den 30. Juni 1995 
hinaus zu verlängern, und der vom Rat zu beschlie8enden 
Mandatszeitrl!ume, ffIr die Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern ffIr den Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis 
30. Juni 1996 den Betrag von 43.472.300 DoUar brutto 
(42.645.700 DoUar netto) bereitzustellen, worin das eine 
Dritte1 der Kosten ffIr die 1iuppe, das aus freiwilligen BeitdI
gen der Regierung Zyperns bestritten wird, und der von der 
Regierung Griechen1ands zugesagte jllhrUche Beitrag von 
6,5 Mi11ionen DoUar eingeschlossen sind; 

12. beschlUifJt, als Ad-hoc-Regelung, vorbebaldicb eines 
Beschlusses des Sicberlteitsmts, das Mandat der 'Iruppe lIber 
den 30. Juni 1995 hinaus zu verlängern, und der vom Rat zu 
beschließenden Mandatszeitrl!ume, den BeIrag von 
22.481.500 DoUar brutto (21.654.900 DoUar netto) ffIr den 
Zeitraum vom I.Jo1i 1995 bis 30. Juni 1996 auf die Mitglird
stanien nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema 
aufzuteilen; 

13. beschließt aqfJerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgieicbsfonds aus 
den ffIr den Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996 ffIr 
die 1iuppe gebilligten veranschlsgten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 826.600 Dol1ar auf die anteiligen 
Beitrllge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 12 anzurechnen ist; 

14. ersucht den GeneraIsekretli, der GeneralYeDi8iüüilung 
aber den Beratenden Ausschuß bis April 1995 einen Haus
haltsvollzugsbeIicht fIIr die 'Iruppe ffIr den Zeitraum vom 
16. Juni bis 31. Dezember 1994 vorzu1egen; 



15. beschließt. das fIlr den Zeitraum vor dem 16. Juni 
1993 fIlr die lfuppe eingerichtete Konto gesondert weiter
zuflIhren, bittet die Mitgliedstaateu. freiwillige Beitd!ge auf 
dieses Konto zu entrichten. und ersucht den Generalsekretär. 
weiter zu freiwilligen Beitd!gen fIlr dieses Konto aufzurufen; 

16. nimmt Kenntnis von den VOIllCbIägen des Genemlse
kretärs in den Ziffern 25 und 29 d) seines Berichts betreffend 
die Bohandlung des Problems der den 1ruppenStellenden 
LIIndern fIlr die Zeit vor dem 16. Juni 1993 geschuldeten 
Betd!ge und fordert alle Mif8liedstaaten nachdrilcklich auf. die 
EntrIchtung freiwilliger Beitd!ge auf das fIlr diesen Zweck 
eingerichtete Sonderkonto in Erwägung zu zichen; 

17. bittet um freiwillige Beitriige für die lfuppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fIlr den Generalsekretär 
annel!lDbaren Dienst- und Sachleistungen. die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der GeneralvetSalDlulung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988.441192 A vom 
21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt. den Punkt "Finanzierung der Friedens
trnppe der Vereinten Nationen in Zypern" in die vorillufige 
Thgesord:nung ihrer fflnfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

95. p/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49J23L FImmzIenmg der Beobnchtermlsslon der Vereinten 
Nationen In Georglen 

Die Generalversammlung. 

tlDCh BehondJung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien" und des entsprechenden Bericbts des 
Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und Haushalts
fragen". 

unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Si
cherheitsrats vom 6. August 1993. in der der Rat die Entsen
dung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeob
achtern der Vereinten Nationen fIlr einen Zeitraum von drei 
Monaten und die Eingliederung des Vorauskommandos in eine 
Beobachtermission der Vereinten Nationen fIlr den Fall der 
offiziellen Aufstellung einer solchen Mission durch den Rat 
gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 24. August 1993. mit der der Rat die 
Einrichtung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien beschlossen hat, sowie die danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachter
mission verlllngert hat, zuletzt Resolution 937 (1994) vom 
21. Juli 1994. 

ferner unter Hinweis auf ihre Beschlüsse 48/475 A vom 
23. Dezember 1993 und 48/475 B vom 5. April 1994 sowie 
ihre Resolution 48/2S6 vom 26. Mai 1994 über die Finanzie
rung der Beobachtermission, 

erneut erldiirend, daß es sich bei den Kosten der Be
obal'htermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
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gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobacbtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordent1icheo Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berllcksichtigung der Thtsache, daß die wirtschaftli.ch 
weiter entwickelten Llinder zur Leistung verblIJtnismlBig 
größerer Beitd!ge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIinder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind. zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
vetSaIDIulung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fIlr die Finanzierung solcher Einsfltze, 

eingedenk dessen. daß es unerUlßlich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien per 
20. Dezember 1994. nnmentlich von den noch ausstebenden 
Beiträgen in Höhe von 382.217 US-Dollar. und fordert alle 
Mifitiedstaaten. die es betrifft, nachdrilcklich auf. n11es zu tun, 
um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten Beitd!ge 
sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Fmanzlage bei den friedensichernden Tätigkeiten 
infolge der verspäteten Entrichtung von Beitd!gen durch die 
Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beitrags
rIlckstlinden; 

3. forrtel1 alle Mitgliedstaaten tlDChdrlJc/dich at4. alles ZU 
tun. um sicherzustellen. daß ihre veranlagten Beitriige fIlr die 
Beobachtermission umgchend und vollständig entrichtet wer
den; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. ersucht den Genemlsekretiir. alles Erforderliche zu 
vemn!!!!lsen. um sicherzustellen, daß die Beobachtermission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt. auf dem Sonderkonto fIlr die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien fIlr den Zeitraum 
vom 1. Juli 1994 bis 13. Januar 1995 einen Gesamtbetrag von 
8.847.700 Dollar brutto (8.547.000 Dollar netto) bereit
zustellen, worin folgende Betd!ge eingeschlossen sind: der mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses gemlIß 
Ziffer 15 der Resolution 48/2S6 der GeneralvetSalDlulung fIlr 
den Einsatz der Beobachtermission wäbrend des Zeitraums 
vom 1. bis 21. Juli 1994 genehmigte und anteilmIi8ig aufge
teilte Betrag von 1.336.800 Dollar brutto (1.252.000 Dollar 
netto). der vom Beratenden Ausschuß gemlIß 
VersammIungsresolution 481229 vom 23. Dezember 1993 iIber 
unvorhergesehene und nußerordenJ1iche Ausgaben fIlr den 
Zeitraum vom 1. bis 21. Juli 1994 genehmigte Betrag von 
1.265.000 Dollar brutto (1.264.500 Dollar netto) sowie der 



Betrag von 6.245.900 Dollar brutto (6.030500 Dollar netto) 
aus dem vom Bemtenden Ausschuß gemllß Versammlungs
resolutIon 48/229 llJr den Zeitraum vom 22. Juli bis 
6. Dezember 1994 genehmigten Betrag von 10 Millionen 
Dollar brutto (9.767.800 Dollar netto); 

7. beschIUifJt tIIfPenIem. als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berllcksichtigung des gemllß Resolution 481256 der GeneraI
versammlung bereits aufgeteilten Betrages von 
1.336.800 Dollar brutto (1.252.000 Dollar netto). den zusätzli
chen Betrag von 7510.900 Dollar brutto (7.295.000 Dollar 
netto) llJrdenZeitraum vom 1. Juli 1994 bis 13. Januar 1995 
auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufmteilen. die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung vom 1. MlIrz 
1989 festgelegt und von der Versammlung in Ihren Resolu
tionen 441192 B vom 21. Dezember 1989. 451269 vom 
27. August 1991. 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Be
scbIuB 481472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlimlicb 
7.015.257 Dollar brutto (6.813.604 Dollar netto). den anteil
mllßig auf den am 31. Dezember 1994 endenden Zeitraum 
entfallenden Betrag. die Beitragstabelle llJr das Jahr 1994" 
angewandt wird und auf den Restbetrag, das heißt auf 
495.643 Dollar brutto (481.396 Dollar netto) fiIr den Zeitraum 
vom 1. bis einschließlich 13. Januar 1995. die Beitragstabelle 
fiIr das Jahr 1995'"; . 

8. beschließt ferner. daß im Binklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den ver
anschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der PersoDaIabgabe 
in Höhe von 215.900 Dollar fiIr den Zeitraum vom 1. Juli 1994 
bis einschließlich 13. Januar 1995. die fiIr die Beobachter
mission gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beitrllge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 
201.653 Dollar anteilmlißig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallen und der Restbetrag. das heißt 
14.247 Dollar. auf den Zeitraum vom 1. bis 13. Januar 1995; 

9. beachlWJlt. daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstan
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
7. Angust 1993 bis 31. MlIrz 1994 in Höhe von 
1.142.200 Dollar (brutto und netto) auf ihre anteiligen BeitrIlge 
nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschlie,Pt m{Jehlem, was den Zeitraum nach dem 
13. Januar 1995 betrifft, und vorbebaltlich eines Beschlusses 
des Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachtermission ilber 
den 13. Januar 1995 hinaus zu verlängern. den Generalsekretii 
zn ermlIchtigen. fiIr den Einsatz der Beobachtermission 
wiIbtend eines Zeitraums von sechs Monaten Verpflichtungen 
bis zn einem H6cbstbetrag von 1.720.034 Dollar brutto 
(1.617.034 Dollar netto) pro Monat einzugehen. wobei dieser 
Betrag nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema 
anteilmli8ig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

11. bittet um freiwiIlige Beitriige fiIr die Beobachter
mission in Fotm von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den 
GeneraIsekreUlr annehmbaren Dienst- und Sachleistungen. die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der GeneraIversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

12. beachlWJlt. den Punkt "Finanzierung der Beohncbter
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vorlInfige 
Thgesordnung ihrer flInfzigsten Tagung mlfnmehmen 

9j.P~ 
23. Det.ember 1994 

491232. FbnmzIenmg der Beo .... eldel mlsdmt der Verebdeu 
Nationen In LIberIa 

Die GeneralveTSllllllll/ung. 

nach Behandlung des Berichts des GeneraIsekretlI ilber 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberin'" und des entsplecbenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses llJr Verwaltungs- und Haushalts
fragen"l. 

lIIIIer Hinweis auf die Resolution 866 (1993) des Si
cherheilslllts vom 22. September 1993. mit der der Rat die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberin einge
richtet bat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, 
mit denen der Rat das Mandat der Beobacbtermission verlän
gert bat, zuletzt Resolution 9SO (1994) vom 21. Oktober 1994. 

sowie unter Hinweis auf Ihren Beschluß 481478 vom 
23. Dezember 1993ilber die Finanzierung der Beohncbter
mission sowie auf ihre dsnacb verabschiedeten diesbezllg
lieben Resolutionen, zuletzt Resolution 48/247 B vom 29. Juli 
1994. 

erneut erk/llrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemllß Artikel 17 Absatz 2 der CIunta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaate'l zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Bescb1i1sse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobachtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Declnmg der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtlgung der 'Ildsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Lllnder zur Leistung verblIltnismllBjg 
größerer Beitriige in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIInder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen ElnsJitnm beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der GeneraI
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten. die stlIndige Mitglieder des 
Sicberheilslllts sind, fiIr die Finanzierung solcher BinsJ!tze. 

eingedenk dessen. daß es uneIllißlich ist, die BeobacbteJ:.. 
mission mit den erforderlichen FinAnzmitteln auszustatten, 
dsmit sie ihren Aufgaben gemllß den entsprechenden Resoln
tionen des Sicherbeilslllts nachkommen kann, 

1. nimmt KenntnIs von dem Stand der veranlagten 
BeitrIlge zu der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberin per 22. Dezember 1994. namentlich von den noch 
ausstehenden Beitrllgen in Höhe von 5.721.960 US-DoIIar, und 
fordert alle Mitgliedstaaten. die es betrifft, nacbdrUcklich auf, 
a11es zu tun. um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten 
Beilriige sicherzustellen; 

.. AJ49fS71 .... Add.1. 
PI AJ491186. 



2. gibt iJuer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Finanzlage bei den friedensichemden Tätigkeiten 
infolge der verspäteten Entrichtung von Beilrilgen durch die 
Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beitrags
rIIckstlInden: 

3. jinrJert alle MitgliPAfstaaten nachdrIlcklich at4/. a1Ies zu 
tun, mn sicherzustellen, daß ihre veraoIagten Beiträge ftIr die 
Beobachtermission mngehend und vollstllndig entrichtet 
werden: 

4. schlll'j.lt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushalts
ftagenan: 

5. ermcht den Generalsekretlir, alles zu tun, mn sichel'
zustellen, daß alle Aktivitllten der Vereinten Nationen im 
7usammenhnng mit dem Iiberianischen Friedensprozeß auf 
koordinierte Weise und so effizient und spmsam wie mllglich 
verwaltet werden; 

6. beschl/'lPt, ftIr den Einsatz der Beobachtermission 
. wIlbrend des Zeitraums vom 22. April bis 22. Oktober 1994 
auf dem Sonderkonto ftIr die Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Liberia einen Gesamtbetrag von 
17.548.300 Dollar brutto (16.887.800 Dollar netto) bereit
zustellen; 

7. beschlU!ßt al4fJenlem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemäß Resolution 48/247 A der Ge
neralversammlung vom 5. April 1994 bereits aufgeteilten 
BeIrags von 7.520.900 Dollar brutto (7.335.700 Dollar netto) 
den Betrag von 10.027.400 Dollar brutto (9.552.100 Dollar 
netto) ftIr den Zeitraum vom 22. April bis 22. Oktober 1994 
auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 43/232 vom I. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989,451269 vom 27. August 1991, 46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 gelindert worden ist, und dabei die von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Be
schluß 471456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitrags
tabeßeftlrdieIaJue 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

8. beschlIeßtferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
. tiun 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im SteuerausgJeichsfonds aus den ver
anschlagten zuslIIzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 475.300 Dollar, die ftIr den am 22. Oktober 1994 
endenden Zeitraum gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. beschlU!ßt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
10.027.400 Dollar brutto (9.552.100 netto) ftIr den Zeitraum 
vom 22. September 1993 bis 21. April 1994 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschließt al4fJenlem, ftIr die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission während des Zeitraums vom 23. Oktober 
1994 bis 13. Ianuar 1995 auf dem Sonderkunto einen Betrag 
von 4.303.260 Dollar brutto (4.079.970 Dollar netto) bereit-
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zustellen, worin der vom Beratenden Ansschuß gemIIß der 
Resolution 48/229 der Generalversammlung vom 23. De
zember 1993 genehmigte Betrag von 3 MiDionen Dollar brutto 
(2.864.400 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

11. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 4.303.260 Dollar brutto (4.079.970 Dollar netto) ftIr den 
Zeitraum vom 23. Oktober 1994 bis 13. Januar 1995 auf die 
Mitgliedstaatoo entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 43/232 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B, 451269, 46/198 A und 47/218 A und 
in ihrem Beschluß 48/472 A gelindert worden ist, wobei auf 
einen 'lbil dieses Betrages, oIImlich 3.629255 Dollar brutto 
(3.440.939 Dollar netto), den anteilmlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle ftIr das Jahr 1994" angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 674.005 Dollar brutto 
(639.031 Dollar netto) ftIr den Zeitraum vom 1. bis ein
schließlich 13. Januar 1995, die Beitragstabene ftIr das Jahr 
1995'6; 

12. beschlU!ßt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerans
gleichsfonds aus den ftIr den Zeitraum vom 23. Oktober 1994 
bis einschließlich 13. Januar 1995 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
223.290 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 11 
anzurechnen ist, wobei 188.316 Dollar aoteiImlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Restbetrag, das heißt 34.974 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. bis einschließlich 13. Januar 1995; 

13. beschließt aqßerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den verbleibenden nicht verbmuchten 
Mitteln in Höhe von 2.402.500 Dollar brutto (2.800.700 Dollar 
netto) ftIr den Zeitraum vom 22. Septerober 1993 bis 21. April 
1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 11 anzurechnen 
ist; 

14. beschließt ferner, was den Zeitraum nach dem 
13. Januar 1995 betrifft, und vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherlteitsrats, das Mandat der Beobachtermission über 
den 13. Jan\UU" 1995 hinaus zu verlängern, den 0e0eraIsekretlI 
zu ermlIchtigen, ftIr die Aufrechterhaltuog der Beobnchter
mission wllhreod eines Zeitraums von sechs Monaten Ver
pflichtoogen bis zu einem Höchstbetrag von 1.593.800 Dollar 
brutto (1.511.100 Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei 
dieser Betrag nach dem in dieser Resolution festgelegten 
Schema anteiJmäßig auf die Mitgliedstaaten aufmteilen ist; 

15. bittet mn freiwiDige Beiträge ftIr die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von ftIr den 
GeoeraIsekretIl annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/2S8 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

16. beschlU!ßt, den Ponkt "Finanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Liberia" in die vorll!ufige 
Thgesordnung ihrer flinfzigsten Tagung anfznneb1llß1J. 

95. Plentusltvmg 
23. Dezember 1994 



GeneraiveJsammI-NOIIIIUDdYl ... lpte 1'aiPmR 

491233. Verwaltungs. und hausbaltstpchnlsehe Aspekte der 
FInaDzIenmg der Frledenssldlerongselnslltze der 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471218 B vom 
14. September 1993 und ihren Beschluß 48/472 B vom 
24. MIIrz 1994. 

nach Behandlung der Berichte und Mitteilungen des 
. GeneraIsekretlI ond des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- ond Hausbalts
fragen". 

in BeJatqtigung des Artikels 17 der Charta der Vereinten 
Nationen beb:effend die Rolle der Generalversammlung bei der 
Prüfung und Genehmigung der Hausbaltspläne der Organisa
tion, 

sowie erneut erklilrend. daß alle Mitgliedstaaten ihren 
aufgrond der Charta eingegangenen Verpflicbtungen umge
hend ond vollständig nacbzukommen haben, 

• In Anbetracht der nacbteiligen Auswirkungen, die die 
Embebaltung von veranlagten Beiträgen auf die administrative 
ond finanzielle Effizienz der Vereinten Nationen bat, 

sowie in der ErwlJgung. daß sich die verspätete Entricbtung 
von veranlagten Beiträgen nacbteilig auf die kurzfristige 
Finanzlage der Organisation auswirkt, 

ferner in der ErwiJgung, daß die Steuerung der Friedens
sicherungseinsätze verbessert werden muß. 

In dem Wunsche. die verwaltungs- und bausbaltstecb
niscben Aspekte der Finanzierung der Friedenssicberungsein
sätze zu straffen, 

von neuem dtJrau{ hinweisend, wie wicbtig ein ständiger 
Dialog ond 1l:aosparenz im Verhältnis zwischen der Organisa
tion ond den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verbesserung 
der derzeitigen verwaltungs- ond bansbaltstecbniscben 
Pmktiken und Verfahren sind, 

I 

HAUSHAI:l'SKRlllSLÄUFB 

im BewqfJtsein der beträchtlichen Arbeitsbelastung. weIdIe 
die derzeitigen Verfahren zur Prüfung der Hausba1te von 
Friedenssicherungseinslltml fOr die Generalversammlung, den 
Beratenden Ausschuß fOr Verwaltungs- und Hausba1tsfragen 
ond das Sekretariat mit sich bringen, 

1. schließt sich der in Ziffer 30 des Berichts des Beraten
den Ausschusses fOr Verwaltungs- ond Hausba1tsfragen82 
entba1tenen Empfcblung betreffend die Fmanzperioden der 
verschiedenen Friedenssicherungseinsä1ze an: 

2. beschließt in dieser Hinsicbt, daß sicb die Finanz
periode fOr jeden Friedenssicberungseinsatz vom 1. Juli bis 
zum 30. Juni erstreckt, und ersucht den Genera1sekretär. der 

.. Al4&'421 tmd Add.l, Al4&'622, Al43f707, Al48J912, Al48J94S tmd 
KmT.l, Al49f'j'S/ sowhl Al49nI7 tmd KmT. 1 und 2. 

" Al49/664 tmd Add.1. 

Generalversammlung auf ihrer wiecleraufsenommenen neun
ondvierzigsten Tagung die erforderlicben Anderungsentwllrfe 
zur Fmanzordnung zur Billigung vorzulegen: 

3. beschließt fllIIJerdem, daß der Hausba1t von Friedens
sicberungseinslll7en. deren Hausbaltsbedarf keinen Scbwan
kungen unterliegt, einma1 im Jabr geprIIft ond genehmigt wird; 

4. beschlhifJt ferner. daß bei den anderen Friedens
sicberungseinsä1zen die Hausbaltsvoranschlllge von der 
. Generalversammlung zweima1 pro Jabr geprIIft ond genehmigt 
werden, das heißt fOr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember und vom 1. Januar bis 30. Juni; 

5. ersucht den GeneralsekretIir, alles zu !on, um die in 
den Ziffern 3 und 4 beschriebenen Verfabren so rasch wie 
möglich, spätestens jedocb bis zum 1. Juli 1996. einzufOhren; 

6. fordert den Genera1sekretär 1/IIChdrilcklich auf, im 
Zusammenhang mit der Prüfung der HanshaItsvoranshlllge 
fOr Friedenssicberungseinsä1ze den Hausbaltsvollzugsbericht 
eines jeden Friedenssicherungseinsatzes fOr die vorangehende 
Fmanzperiode zusammen mit· ergänzenden a\ctnaIisierten 
Angaben über das Finanzgebaren fOr den laufenden Zeitraum 
vorzulegen, soweit verfi1gbar. und ersudIt ihn, nach Möglich
keit ·sicbmzustellen, daß die Berichte auf den tatsftchUchen 
Ausgaben und nidlt auf Vorausscbätzungen beruhen; 

7. beschlltifJt. daß die Veranlagung der Mitgliedstaaten 
fOr die von der Generalversammlung fOr Friedenssichernngs 
einsä1ze gendlmigten Mittel von der Billigung der Mandate 
durcb den Sicberheitsrat abh1ingt; 

8. ersucht den GeneraIsekretlI. der Generalvenunnmhmg 
zweimal pro Jabr nacbricbtlicb eine tabe11arische Zusammen
fassung des vorgesehenen Hausbaltsbedarfs eines jeden 
Friedenssicherungseinsatzes fOr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. Juni mit einer AufschlOsselung der Ausgaben nach 
Haupthausbaltspositionen ond unter Angabe des (lesanrtmittel
bedarfs vorzulegen; 

TI 

KONTINGBN11lIGENE AUSROSTUNGSCll!ClBNSTÄNDI! 

in Anbetracht der Probleme im Zusammenhang mit dem 
derzeitigen System zur Ermittlung des Wertes von kontingent
eigenen AusrOstungsgegenstinden ond der sieb daraus 
ergehenden Verzögerungen bei der Kostenerstattun an die 
Staaten, die 1l:uppen und Ausrilstungsgegenstftnde zur 
Verfi1gung stellen, 

erneut erkllinmd, wie wichtig es ist, daß bald eine praktika
ble Lösung fOr dieses Problem gefunden wird, damit die 
weitere Beteiligung der Mitg1iedstaaten an Frieden&1Iichen 
einsätzen gewährleistet ist, ond mit GenugtUung Ober die 
Bemilhungen, die das Sekretariat in dieser Hinsicht unter
ninunt, 

1. schließt sich den Bemerkungen ond Empfehlungen des 
Beratenden Ausscbusses fOr Verwaltungs- ond Hausbalts
fragen in den Ziffern 104 bis UO seines Berich1s82 Ober die 
Verfahren im Zusammenhang mit der Kostenerstattun fOr 
kontingenteigene AusrOstungsgegenstände an; 



VB. BesnIn!Imten - _ Amiocbuß 

2. ermlkhttgt den Generalsekretär, mit der Ausfllbrung 
des in der Anlage zu dieser Resolution dargelegten Projekts zu 
beginnen, dessen Ziel darin besteht, für jede Kategorie von 
Ausrilstungsgegelllltänden umfassende Normen und Kosten

. mstattnngsslitze festzulegen, mit der Maßgabe, daß die 
Mitgliedstnaten, insbesondere die truppenstellenden Lllnder, 
vom Generalsekretär gebeten werden, an diesem Verfahren 
mitzuwirken, und daß Vorscblllge zur Festsetzung neuer 
JCostene. s18'''~ der Generalversammlung zur Billigung 
vorgelegt werden; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, sich freiwillig an dem 
genannten Verfahren zu beteiligen, und msucht den Ge
nem1sekreIiir, alles zu ton, um etwa notwendige Ausgaben aus 
den vorhandenen Haushaltsmitboln zu decken; 

m 
LmsTuNGBN BBI TOD ODER INVALIDITÄT 

Kenntnis nehmend von den Vorschlllgen des Genera1sekre
tärs in den Ziffern 70 und 71 seines Berichts" zur Änderung 
der delzeitigen Regelungen betreffend Schadenersatz im Falle 
von Tod oder Invalidität sowie von den entsprechenden 
Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushaltsfragen", 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend über die 
VeiZÖgmungen bei der Regelung von Schadenersatzansp
. eben im Falle von Tod oder Invalidität, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Bericht des Generalse
kreIlIrs dem Beratenden Ausschuß nicln genügend Informatio
nen liefert, die es ihm gestatten, in Kenntnis der Sach!nge 
hierzu Empfehlungen abzugeben, 

Kenntnis nehmend von den von den Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

1. beschUeßt, daß jedes System zur Leistung von 
SchadenersaIz im Falle von Tod oder Inva1iditlit auf folgenden 
Grnnds!ltum beruhen muß: 

a) Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten; 

b) der an den Begünstigten gezahlte Schadenersatz darf 
nicht geringer sein als der von den Vereinten Nationen 
mstattete Betrag; 

c) möglichst weitgehende Vereinfachung der administra
tiven Regelungen; 

d) rasche Regelung der Ansprilche im Falle von Thd oder 
Inva1iditllt; 

2. ersucht den GeneralsekretII, auf der Grundlage der in 
Ziffer 1 enthaltenen Gnmdsl!tze konkrete Vorscblllge für 
mögliche Änderungen der derzeitigen Schadenersatzrege
lungen vorzulegen und darin anch detaillierte Informationen 
über die administrativen und finanziellen Auswirkungen unter 
andermn der folgenden Möglichkeiten anfzunelunen: 

.. Al48194S und Kotr.l. 

.. Al49/664. ZIIfem 88-90. 

a) Beibehaltnng der derzeitigen Regelungen mit einem 
angemessenen Mindestbetrag des Scbadenersalzes im Falle 
von Thd oder Inva1idität; 

b) Anwendung eines Schadenersatzsy mit ein
heitlichen Efstathmgssäl7e!! im Falle von Thd oder Inva1iditllt; 

c) Anwendnng eines einheitlichen weltweiten Versiehe
rungsplans für das gesamte MilitiiIpersonal; 

d) Anwendung der vom Generalsekretär in Ziffer 71 
seines Berichts vorgelegten ~blIIge; 

3. ersucht den GeneralsekretII mtJerdem, die in Ziffer 2 
genannten Vorschläge bis zum 31. Mai 1995 über den Beraten
den Ausschuß für Verwaltnngs- und Haushaltsfragen der 
Generalversammlung zur Behandlung vorzulegen; 

IV 

FINANZIII!FUGNJSSE 

erneut erkIlJ.rend, daß es gilt, die Friedenssichernngsein
slItze insbesondere in der Anlauf- und Erweiterungsphase mit 
angemessenen Finanzmitteln auszustatten, demit sie ihren 
Auftrag im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen des 
Sichmheitsrats fristgerecht, vollstllndig und wirksam erfU11en 
können, 

eingedenk dessen, daß die Ausgaben für An1aufkosten oder 
erweiterte Tätigkeiten von Friedenssichemngseins!ltum in den 
letzten Jahren die Hühe der dem Generalsekretär und dem 
Beratenden Ausschuß für Verwaltnngs- und Haushaltsfragen 
derzeit eingerllumten Ausgaben- heziehnngsweise Verpflich
tnngsermlichtignngen gelegentlich tlberschritten haben, 

1. beschließt, daß der Generalsekretär fIIr den Fall, daß 
ein Beschluß des Sicherheitsrats im ZrJSIImme '1hang mit der 
Anlauf- oder Erweiterungsphase von Friedenssicherungsein
sIItzen Ausgaben nach sich zieht, erntl!chtigt ist, mit vorlIeriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltnngs
und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung der 
Vereinten Nationen und der Bestlmmllngenin Ziffer 2 
Verpflichtnngen bis zu einem Höchstbetrag von SO Millionen 
US-Dollar pro Beschluß des Sichmheitsrats einzugehen; der 
kumulative Gesamtbetrag der ausstehenden Vmpflichtnngen 
für die Anlauf- oder Erweiternngsphase von Friedens
sichmungseinslil7e!! darf zu keiner Zeit den Betrag von 
ISO Millionen Dollar überschreiten; im Falle der Bewillignng 
von Mitteln für ausstehende Vmpflichtnngen durch die 
Generalversammlung erhöht sich die Manövriermasse jedoch 
automatisch wieder um den bewilligten Betrag, bis zu dem 
Höchstbetrng von ISO Millionen Dollar; 

2. beschUeßt tUf/Jerdem, daß für den Fall, daß der 
Generalsekretär infolge eines Beschlusses des Sichmheitsrats 
für die Anlauf- oder Erweiterungsphase von Frledenssiche
rungseinslltzen Verpflichtnngen in einer Höhe eingehen muß, 
die den Betrag von SO Millionen Dollar pro Sicherheitsrats
beschluß oder den in Ziffer 1 genannten Gesamtbetnlg von 
ISO Millionen Dollar überschreiten, die Angelegenheit so 
rasch wie möglich der Generalversammhmg vorgelegt wird, 
demit diese einen Beschluß über die Ausgaben- heziehnngs
weise Verpflichtnngsermlichtignng und die Veranlngnng 
fassen kann; 
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3. HschUeßt ferner. daß die Generalversammlung die 
Prase der Festsetzung des entsprechenden Anteils an den 
KosIen im Zusammenhang. mit der Anlauf- und Erweite· 
nmgsphase von Friedenssicherungseinsätzen auf ihrer filDfzig. 
sten Thgung im Lichte der bei der Durchführung dieser 
Resolution gewonnenen Erfahrungen prüfen wird; 

4. trlfft den Beschlq/J. daß der Generalsekretär und der 
Beratende Ausschuß der Generalversammlung ilber jede 
Inanspruchnahme der Ausgaben- beziehungsweise Verpflich
tungsennllchtigung nach dieser Resolution und aber die nähe
ren Umstllnde anlfißlich des nächsten der Generalversammlung 
vorzulegenden Berichts aber die Fmanzierung des betreffen· 
den FriedenssicherungseinS8lZr$ Bericht erstatten wird; 

V 

ABKOMMEN MITDEN GASTLÄNDBRN 

1. nimmt Kenntnis von der Resolution 868 (1993) des 
Sicberheitsrnts vom 29. September 1993 und verweist auf die 
Resolution 48142 der Generalversammlung vom 10. Dezember 
1993; 

2. schließt sich den Auffassungen des Generalsekretärs" 
und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen91 in bezog auf die Notwendigkeit an, ein 
Abkommen mit dem Gastland zu schließen, bevor eine 
Mission disloziert wird; 

3. ersucht den Generalsekretär. in seine Berichte an die 
. Generalversammlung aber die Finanzierung eines jeden 
FriedenssicherungseinS8lZr$ oder einer jeden Friedenssiehe· 
rungsmission Informationen aber den Stand der Aushandlung 
eines Abkommens mit dem Gastland und aber dessen Umset
zung aufzunehmen. soweit es die Verwaltung des Friedens
sicherungseinsatms betrifft; 

4. legt den Mitgliederstaaten nahe. allen Verpflichtungen 
nacbznkommen. die sie aufgrund des Abkommens mit dem 
Gastland eingegangen sied; 

VI 

INrBRNATIONALES VERTRAGSPBR80NAL 

mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Fragen, die 
der Beratende Ausschuß für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 69 bis 71 seines Berichts82 aufgeworfen 
hat, 

Kenntnis nehmend von den Informationen, die die Vertreter 
des Generalsekretärs ilber die Beschäftigung von interna
tionalem VertragspersDnai beigebracht haben, 

1. schließt sich den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsftagen in 
Ziffer 69 seines Berichts an; 

2. stellt fest. daß die vom Berateoden Ausschuß in 
Ziffer 72 seines Berichts verlangte eiogehende und nnabbllngi
ge Untersuchung und Bewertung der Beschäftigung von inter-

" Al48194S und Korr.I, Ziffem lOS und 106. 
" Al491664, Zill'er 114. 

nationalem Vertragspersona in der SchI!)." uppe der Vereinten 
Nationen zur Zeit vom Amt für interne Aufsichtsdienste 
vorgenommen wird, und ersucht darum, daß die Ergebnisse 
dieser Studie der Generalversammlung vorgelegt werden, 
damit sie auf ihrer wiederaufgenommenen netmundvierzigsten 
Thgung einen diesbezllglichen Beschluß fassen kann; 

3. beschließt. daß das die Beschäftigung von interna
tionalem Vertragspersona betreffende Pilo1prOjekt bis zum 
Vorliegen der Ergebnisse dieser Untersuchung und Bewertung 
und des in Ziffer 2 genannten Beschlusses der Generalver
sammlung nicht aber die Schutztruppe der Vereioten Nationen 
hinaus auf andere Einslitze ausgedehnt wird; 

4. ersucht den Generatsekretli. ihr auf ihrer wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten Thgung einen Bericht 
aber die Maßnahmen vOIZU!egen, die ergriffen worden sind, 
um den vom Berateoden Ausschuß geäußerten Bedenken 
Rechnung zu tragen; 

vn 
LIQUIDATION 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/240 B vom 29. Juli 
1994 aber die Fmanzierung der Opetation der Vereinten 
Nationen in Mosambik und ihren Beschluß 481496 gleichen 
Dntums aber die Finanzierung der Friedenssicherungseinslitze 
der Vereinten Nationen, 

1. beftlrwortet die Vorsch1lIge des Generalsekretärs 
betreffend die Verfügung aber die Verm.ilgenswerte von 
Friedenssicherungseinslitzen und anderen Missionen nnch 
deren Liquidation sowie die Empfehlungen des Berateoden 
Ansschusses für Verwaltungs- und Haushaltsftagen bezaglich 
der zu unternehmenden Anstrengungen, um die Znatimmung 
der jeweiligen Regierung zu erwirken, daß sie die Vereinten 
Nationen für den Restwert aller im Land verbleibenden 
aberschüssigen Vermögenswerte gemII8 Ziffer 110 d) des 
Berichtes des Generalsekretärs"' entschl!digt, beziehungsweise 
damit die Generalversammlung genehmigt, daß diese Ver
mögenswerte als Beitriige angesehen werden; 

2. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammhmg 
bis spätestens 31. März 1995 Bericht zu exstatten aber die 
Möglichkeit der Einfilhrung von Verfahren zur Bewertung und 
Obertragung der Kosten der während der Liquidationsphnse 
eines FriedenssicherungseinS8lZr$ auf andere Friedens
sicherungseinsätze oder andere Organe der Vereioten Nationen 
zu abertragenden Vermögenswerte sowie zur möglichst 
zügigen Erstattung der Kosten an das Sonderkonto des zu 
liquidierenden Einsatzes; . 

vm 
UNTIlRHALTSZULAGB POR FBLDBlNSÄ'IZII 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 80 bis 85 seines Berichts82 betreffend 
Unterhaltszulagen für Feldeinslitze an; 

2. ersucht den Generalsekretär. die Leistungen zu 
aberprllfen, auf die die zu FeldeinslItzen abgeordneten Bedien
steten Anspruch haben. namentlich auch den Zweck und die 



VB. ResoIntIonen - FlIaIler_ 

GnmdIage für die Festsetmng der Unterhaltszulage für 
Felde;lisllt·e. und der OeneraIversamm1ung auf ihrer fBnfzig
SIIm 'Thgung einen Bericht darDber vorzulegen; 

IX 

'O"BERPROFuNO DURCH DAS AMTFORINTBRNI! 
AUFSICIfI'SDlBNSTI! 

enucht den GeneraIsekretII. das Amt t1lr interne Aufsichts
dienate damit zu, beauftragen, unbeschadet seines Arbeits
programms eine Inspektion derjenigen Sekretarialsstellen 
vorzunehmen, die für die logistischen, operativen und ad· 
ministratlven Vorkehrungen bei. Frledenssicherungs- und 
anderen Fe1deinsIitzen verantwortlich sind. mit dem Ziel, 
Probleme aufmmlgen und Maßnahmen zur besseren Nntzung 
der Ressourcen ZU empfehlen, und der Generalversammlung 
auf ihrer wiederaufgenommenen neunundvierzigsten 'Thgung 
darDber Bericht zu erstatten; 

X 

AUFSICIIT 

mit Genugtuung über die Initiativen des GeneralaekretIiIs 
zur Verbesserung der Aufsicht über Friedenssicherungsein· 
sätze, die in dem von ihm als Antwort auf den Bericht des 
Beratenden Ausscbusses für Verwa1tungs- und Haushalts
fragen" vorgelegten Berichf4 beschrieben sind. 

nach Behandlung des Finanzherlchts und der geprOften 
Rechnungsahschlilsse t1lr den am 31, Dezember 1993 enden
den Zweijahreszeitraum sowie des Berichts des Rates der 
Rechnungsprilfer über die Friedenssicherungseinsätre der 
Vereinten Natiouen24

• 

sowie nach Behandlung des Berichts des Berntenden 
Ausschusses"' und der einfllhrenden Erklllrung seines Vorsit
zenden". 

1. schließt sich dem Vorschlag an, einigen Friedens
sichernngseinsätren einen örtlichen Rechnungsprilfe bei
zugeben, ermutigt den GeneraIsekretlI in kiInftige Haushalts
voranschlllge t1lr solche Friedenssicherungseinsätre gegebe
nenfalls Vorschlllge t1lr die Schaffung vou Dienstposten t1lr 
örtliche Rechnungsprllfer aufzunehmen, erforderlichenf mit 
einer II1I8fflhrJichen Begrllndung, und ersucht ihn, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rech
nwagsptllfet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgnhen im Bin
kInng mit Ziffer 56 des Berichts des Berntenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und fUmsbaltsfragen" volle Unabhllngigkeit 
genießen; 

2. emu:ht den Genera1sekretii. andere Methoden zur 
Verstlirkung der Rechnungsprllfungstätigkeit bei Friedens
sichernngseinsätren, denen keine örtlichen Rechnungsprllfer 

. beigegeben sind. zu prOfen und die damit verbundenen 
relativen Kosten zu ermitteln und der Generalversammlung 
IIl'ftleslens auf ihrer fBnfzigsten 'Thgung Vorschläge zur 
Bebamllung zu unterbreiten; 

3, schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses an, was das Konzept eines reisenden 

.. Al47J991l 

.. Siehe AIC5/49ISR:J:j, 

Finanzexperten und das Konzept eines Experten für Manage
mentaufsicht beIrifft, und ersucht den GenemIsekretIIr diese 
Konzepte sowie die RechenschaftspfvonProgr.limdoitem 
in einem der Generalversamm1ung splItesIens auf ihrer 
fllnfzigsten 'Illgung vmzu1egenden Bericht weiter anszutlJlmm; 

XI 

REsI!RVBFONDS FOR FiUBDENSSICHBRIlNGSMASSNAIIMB 

nach Behandlung der VorschIlIge des GenernIsekretir In 
den Ziffern 37 bis 41 seines Berichts"' und der VorschIlIge des 
Bemtenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 15 bis 19 seines Berichts ... 

1, beschließt, den Reservefonds für Friedenssicherungs
maßnahmen zum gegenwllrtigen Zeitpunkt in seiner der
ml~n Höhe heizubehalten; 

2. erinnert sn ihre Resolution 47fl17 vom 23. J)erzember 
1992 und beschließt, die InsnsptucbnahJne des Reservefonds 
t1lr Friedenssicherungsmaßnahmen auf die An1aufphase neuer 
FriedenssicherungseillSilt'm, die Erweiterung bestehender 
Einsätze und auf unvorhergesehene und auBergewiIhnliche 
Ausgnhen im Zusammllllhsng mit der Friedenssicheru zu 
hescbrIInken; 

3. forrJert sIle Mitg6M stnaten mit allem Nachdruck fZIIf, 
alles zu tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten BeIttiIse 
t1lr Friedenssicherungseinsätre vollständig und rechtmltig 
entrichtet werden, damit sich die LiquiditIItslsg durch die 
Auffflllung der 8nlSptechenden Reserven bessert; 

m 
TllRNUSMÄSSIGBABLöSUNo VON KoNTINGIINTBN 

1. lI1IteTStmicht, daß die Verantwortung flIr die Dauer der 
Verwendung der den Frledenssicherungseinsllt zugeteUten 
Koatingente eine operative Frage ist, für die in erster Linie die 
truppenstellenden Regierungen zustllndig sind; 

2. nimmt Kenntnisvon den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses t1lr Verwaltungs- und Hm'sbaltsfragen in 
ZiftCr 77 seines Berichts" hetteffead die Zweclm!lIBigkeit der 
Verlllngerung der Verweadllngsdauer und der zeitIlchen 
Abstimmung der tornusmllßigen Ahlösung des bei Friedens
sichenmgseinslftmn di""endeu MilitlIrpersona sowie von den 
von den MitgJieclstnsten zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen; 

3. ersucht den GeneralsekretII in Anhetmcht der 
operativen ImpUkatiouen der Frage der Verwendungsdsner 
von Kontingenten dem SondersusschoB t1lr Friedenssiche
rungseinsätre den in Ziffer 77 des Berichts des Berntenden 
Ausschusses erwähnten Bericht vorzulegen; 

:xm 
VBRI!INIII!lTLlCHUNO DES HAUSHAll'SVl!RPAllS UND 

DER FORMALEN OESTALTIlNo DER HAUSIIAU'SPLÄNB 

1. schließt sich den Empfehlungen des Bemtenden 
Ausschusses flIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in den 
Ziffern 41 bis 47 seines Berichts" tm; 



2. schließt sich flI4fJerdem den in Ziffer 43 des Berichts AusrOstungsgegenstllnde, ftIr die eine Erstattung der Kosten 
des Beratenden Ausschusses ztl ...",mengefa8ten Vorschlägen genehmigt wird, zu standardisieren und daftIr angemessene 
des GeneraIsekretli heb:effend die Verb e 33 iung der formalen Kostenerstattun ~tz"sef7tm, Dieses Vorhaben wird in 
(Jestalblng des Haushaltsplans an und fordert den GeneraJse.. fiInf Phasen durchgefllhrt werden. 
kretllr auf, in Zukunft alle Haushalte von Friedenssicherungs
einsIitzen denJentsprechend anfmS!eUen; 

3. begrifJt die Erstellung des Standardkostenhandhuchs, 
das den Mitgliedstaaten vor dem 1. Mai 1995 zur Verfllgung 
stehen wird, sowie die vom Generalsekretllr vorgeschlagenen 
Änderungen, namentlich was die Standardkostenrechnung, 
ZahlenverblUtnisse und die Untersuchung der Abweichungen 
betrifft; 

4. ersucht den GeneraIsekretli, ihr zur BebaD/lluDg einen 
MusterhaushaIt ftIr einen einzigen Friedenssicherungseinsatz 
vorzulegen, der auf dem genannten Standardkostenhadhuch 
beruht, unter Berücksichtigung der Bemerkungen des Beraten
den Ausschnsses und der von den Mitgliedstaaten ztJm 
Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

5. ersucht den Beratenden Ausschuß, das vorgeschlagene 
Standardkostenhandbuch und den Musterhaushalt bis ztJm 
31. August 1995 zu prlIfen, damit er der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten 'liIgungseine diesbez11glichen Auf
fassungen vorlegen kann; 

XIV 

ANFANGSAUSRÜSTUNGSSÄnB 

mit Genugtuung Ober die Einrichtung der ersten ständigen 
Versorgungsbasls der Vereinten Nationen zur Unterstiltzung 
von Friedenssicherungseinslitzen in Brindisi (Italien), deren 
Grundstilck!!8!!!t Gebllnden der Organisation unentgeltlich zur 
Verfilgung gestellt worden sind, 

schließt sich dem Ersuchen des Beratenden Ausschusses ftIr 
Verwaltungs- und Hanshaltsfragen um \brlage eines rfetajJJier
ten Berichts an, der der Generalversammlung vor Ablauf ihrer 
neunundvierzigsten 'liIgung vorzulegen Ist und der weitere 
Informationen über die finanzieUen und personeUen Rege
lungen, die Kostenparameter, die RechtsgrundIage die Frage 
des Eigentums und der LagerkontroUe der AusrOstungs
bestände, die BuchfOhrungsverfahren und Alternativen zu 
AnfangsausrQstu sowie die Verwendung der Versor
gungsbasis in Brindisi als Lager- und Wartungsort enthlllt 

ANLAGE 

95. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

Projekt- uod Ze1tp1an fDr die Reform der Methoden uod 
Vert'aluen zur Fesfsetzung der Kostenerstatton an 
truppensteJ)ende IJIndelj die kontlngentelgene Aus
rilstungsgegeilslilnde bereICstelJen 

Plan f/lr das SIandturlisierungsvorhaben 

Um den Prozeß der KosteneisIattun ftIr kontingenteigene 
AusrOstungsgegenstlinde zu vereinfachen und somit die 
\brlaufzeit ftIr die Begleichung von Forderungen zu verkDr
zen. zielt das nachstehend beschriebene Vorhaben darauf ab, 

a) Phase 1(1. JQ1/!Jßt'-14. MIJrt 1995). Das Sekretariat 
eImbeitet einen Entwwf von Richtlinien heb:effend die Arten 
von Gegenstllnden, die als Normen ftIr kontingenteigene 
Ausrllstungsgt'lletistände aufgenommen werden, wie beispie1s
weise Systeme (Luftfabrzenge, Kraftfahrzeuge usw.); größere 
reparaturfllhige AusrOstungsgegenstlinde (Generatoren, Fern
meldeausrOstung usw.); und andere Ausrilstungsgegenstlinde 
und Verbrauchsgllter (Zeltausrlistung, ES- und Kochgeschirr, 
Papier usw.), ftIr die Kostenerstattung genehmigt wird, sobald 
sie im zusammenhang mit einmn Bataillon oder mit Fach,","!" 
panien wie SanitiIts-, Fernme1de-, Flugunterstiltzung, Logi
stik-, Komnnmikationskompanien usw. disloziert werden. Im 
Einklang mit diesen Richtlinien geben die Mitgliedstaaten 
SteUungnahmen und Empfehlungen ab, die der Arbeitsgruppe 
der Phase n konsolidiert vmgeiegt werden. Die Mitgliedstaa
ten werden gebeten, bis splitcstens 10. Februar 1995 SteUung
nahmen und Empfehlungen abzugeben und den Vereinten 
Nationen ihre Absicht bekanntztJgeben, an der Arbeitsgruppe 
der Phase n mitzuwirken. 

b) Phase H (15. MIJrt-14.Mal 1995). Das Sekretariat 
prIlft die Stellungnahmen und Bnlpfehlungen der Mitgliedstaa
ten, mit dem Ziel, den Vmlletmn der an der Arbeitsgruppe der 
Phase 11 teilnehmenden Mitgliedstaaten ein konsolidiertes 
Arbeitspapier vorzulegen. Die Konsultationen mit und unter 
den Vertretern der Mitgliedstaaten bilden die Grundlage ftIr 
die AusarbeItung eines einzigen .unfassenden Dokuments, das 
die Regelvoranssetzungen henmmt, unter denen eine Kosten
erstattung genehmigt wird. 

c) Phase 111 (17. Mal-15. Juni 1995). Ausgewählte 
Finanzanalytiker der teilnehmenc1en Mitgliedstaatffl) ersteUun 
einen festen Schlüssel, in dem die jlihrlichen Kostenerstat
hmgsslltre ftIr jedes der Systeme festgelegt sind, die aufgrund 
der Ergebnisse der von der Arbeitsgruppe der Phase n vor
genommenen Konsolidierung genehmigt wurden, wobei 
Anpassungsfaktoren je nach der Art der Quelle der Wartungs
dienste, beispielsweise je nachdem, ob diese Dienste von der 
Regierung oder von den Vereinten Nationen geleistet werden, 
zur Anwendung kommen. In dieser Phase wird auch ein 
einheitlicher pauschaler Kostenerststtungssatz ftIr alle anderen 
AusrOstungsgegenstlinde und Verbrauchsgllter festgelegt 

d) Phase IV. In dieser Phase wird das geiinderte Kosten
erstattungsverfahren am Amtsaitz und in den Feldmissionen 
zur Anwendung gebracht, insbesondere durch: die Verteilung 
einer Verbalnote bis zum 15. Juli 1995, mit der die geilnderten 
KostenersJattun ftIr kontingeoteigene Ausriistungs
gegenstllnde eingefllhrt werden, die Anwendung geilnderter 
Hanshaltsverfabren, mit denen die neuen EIstattungssälze ftIr 
kontingenteigene AusrOstungsgegenstlinde in die nach dem 
1. August 1995 erstellten Haushalte aufgenommen werden, 
und die Ausarbeitung von IIPtomatisierten Systemen zur 
Bearbeitung von Erstnttungsansphen. 

e) Phase V. Diese Phase besteht in einer alle drei Jahre 
stattfindenden periodischen Überpri\fung und AktuaIisierung 
der in den Phasen n und m festgelegten Normen, wobei die 
eISte ÜberprIlfung ftIr Mätz 1998 vmgesehen Ist 




